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ZUSAMMENFASSUNG

Orts- und zeitflexibles Arbeiten weitet sich seit Jahrzehnten aus — beginnend
mit Einzelinitiativen bereits in den 1980er und 1990er Jahren, damals unter den
Begriffen Telearbeit oder Teleheimarbeit. In den 2000er Jahren nahm diese Ent-
wicklung — in Deutschland spéter als in anderen Industriestaaten — an Fahrt auf
und wurde in Verbindung mit mobiler Arbeit gesechen. Wenig spater kam es zu
begrifflichen Neuschdpfungen wie Remote Work oder New Work, die nur be-
dingt durch die bisherigen rechtlichen Rahmensetzungen erfasst wurden.

Ob mobiles Arbeiten, Telearbeit, Homeoffice oder ahnlich — der Terminus
orts- und zeitflexible Arbeit gilt seit einiger Zeit als eine Art Oberbegriff, der in-
haltlich zu fillen und hinsichtlich Arbeitsrecht, Schutzbestimmungen und
Praxisformen zu bestimmen ist. Dabei spielen auch die Chancen und Risiken
des orts- und zeitflexiblen Arbeitens eine grofe Rolle.

Orts- und zeitflexible Arbeit in der betrieblichen Praxis
Erkenntnisse zur Prézisierung des Begriffs beizutragen war Ziel des Projekts
,Orts- und zeitflexibles Arbeiten in der betrieblichen Praxis® (ozfA). Die Er-
gebnisse sind von zwei zentralen Trends bestimmt.

Zum einen sind in der betrieblichen Praxis in Bezug auf orts- und zeitfle-
xibles Arbeiten bereits seit Jahrzehnten Prozesse beobachtbar. In den unter-
suchten Fallbetrieben werden sie in unterschiedlicher Tiefe, Qualitait und
Kultur implementiert, verankert und gelebt. Zum anderen spitzten sich die
zuvor beobachteten Flexibilisierungstendenzen im Frithjahr 2020 angesichts
der Covid-19-Pandemie in bisher unbekanntem Ausmaf$ zu. Sofern arbeits-
technisch moglich, wurden Arbeitsplatze und -aufgaben ad hoc in die eige-
nen vier Wande der Beschiftigten verlagert, ins sogenannte Homeoffice.

Die Erkenntnisse der qualitativen Befragung von 47 Personen aus tarifier-
ten Betrieben unterschiedlicher Branchen verdeutlichen unter anderem, dass
die Betriebe bereits vor Beginn der Pandemie mehrheitlich Gber Regelungen
zu orts- und zeitflexiblem Arbeiten verfiigten (Mierich 2020). Diese sind je-
doch sehr unterschiedlich ausgestaltet. Wichtig fiir deren jeweilige Umset-
zung ist die Betriebskultur der Partizipation, die sich mit der Praxis des orts-
und zeitflexiblen Arbeitens verandert.

Von hoher Bedeutung im Alltagsgeschehen sind Einzelfallentscheidun-
gen bei besonderen Bedarfen der Beschaftigten wie z. B. Pflege und/oder Be-
treuung von Kindern bzw. Angehérigen. Das fiihrt insgesamt zu einer her-
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ausfordernden Gemengelage von flexibler Arbeitsorganisation, kollegialen
Abstimmungsprozessen, proaktiven oder abwehrenden Fihrungsstilen und
nicht zuletzt Fragen nach Partizipation.

Die Corona-Pandemie wirkt wie ein Brennglas auf diese Stellschrauben
und Problemlagen. Urplétzlich arbeiteten ganze Betriebsteile orts- und zeit-
flexibel, was erhebliche Herausforderungen fiir die betrieblichen Akteurin-
nen und Akteure mit sich brachte. Das fiithrte vielen vor Augen, wie diese
Form des Arbeitens ausfallen kann und wie sie zu organisieren ist, was daran
winschenswert ist, wo aber auch Belastungen lauern. In der Bilanz zeigt sich,
dass das Bedirfnis der Beschiftigten nach mobilem Arbeiten grof§ ist. Dabei
geht es nicht um eine komplette Verschiebung des Arbeitsplatzes ins Home-
office, sondern um personliche und betriebliche Flexibilisierungsschritte, die
durch betriebliche Vereinbarungen geregelt sind.

Ausgewaihlte Ergebnisse

Orts- und zeitflexibles Arbeiten wird durch die Betriebs- und Dienstvereinba-
rungen sehr unterschiedlich gerahmt — mal bisherige Telearbeitsvereinbarun-
gen fortfithrend, mal im Zuge der Restrukturierung von Arbeit durch neue
Birokonzepte, die zum Homeoffice verpflichten. Gelegentlich erforderte
dies eine lange Auseinandersetzung zwischen Betriebsriten und Manage-
ment, wenn die gegenseitigen Vorstellungen stark auseinanderlagen oder mit
anderen Themen vermengt wurden.

Orts- und zeitflexibles Arbeiten war mindestens bis zum Jahrzehnt vor
der Pandemie kein Punkt, der auf der Tagesordnung der betrieblichen Ak-
teurinnen und Akteure besonders weit oben stand. Einige der untersuchten
Betriebe und Institutionen bilden davon eine Ausnahme. Sie blicken auf eine
lingere Historie solcher Arbeitsformen zuriick, die entsprechende themen-
spezifische Vereinbarungen hervorbrachten, auf die nun aufgesetzt werden
kann. Grundlegend gilt, dass die Arbeitsplatze qua orts- und zeitflexibler Ar-
beit auszufillen sein missen.

Im Zentrum von Betriebs- und Dienstvereinbarungen steht das Verhilt-
nis von Stabilitit betrieblicher Prozesse und Beschiftigung inklusive bere-
chenbarer Arbeitsbelastung einerseits und Flexibilitit im betrieblichen wie
individuellen Interesse andererseits. Konkret ist damit ebenso eine Bewalti-
gung anstehender Arbeitsprozesse gemeint wie ein ausgeglichenes Verhiltnis
von beruflichen und privaten Pflichten bzw. Bedirfnissen wie z.B. Sorge-
und Betreuungsaufgaben, aber auch Freizeitgestaltung.

Das betrifft neben freigegebenen Arbeitszeiten auch deren Begrenzung,
unter anderem im Hinblick auf ausgeweitete Tagesarbeitszeiten bzw. Wo-
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chenendarbeit, die punktuell fir das eigene Zeitmanagement eingebracht
wird. Raumlich sind die Moglichkeiten zur Abgrenzung gegeniiber anderen
Personen zu berticksichtigen, was im Eigenheim moglicherweise leichter ge-
lingt als in einer kleinen Mietwohnung.

RegelmiRig erwichst Regelungsbedarf aus praktischen Problemen des
Arbeitsalltags. Zu beobachten sind einerseits eher globale Regelungen, die
vor Ort ausgefiillt werden miissen, andererseits sehr kleinteilige Bestimmun-
gen, die nahezu jeden relevanten Aspekt im Vorfeld zu erfassen versuchen.
Dabei gibt es je nach betrieblichen und organisatorischen Rahmenbedingun-
gen unterschiedliche Regelungstiefen.

Betriebs- und Dienstvereinbarungen, die der Erarbeitung und Implemen-
tierung dieser komplexen Gemengelage gerecht werden, fuffen — zumindest
in tarifierten Betrieben — substanziell auf der betrieblichen Kultur der Partizi-
pation. Diese bildet in unterschiedlichem MafS Aspekte wie gegenseitiges Ver-
trauen oder Agieren auf Augenhdhe aus, die Spielriume im Handeln der be-
trieblichen Akteurinnen und Akteure er6ffnen. Erst vor diesem Hintergrund
einer solchen Vertrauenskultur sind konkrete Entscheidungen zur Aufnahme
oder auch Ablehnung orts- und zeitflexibler Tatigkeit zu verstehen.

Im Einzelfall gilt meist ein (gremienunterstiitztes) Prinzip direkter Aus-
handlung der Méglichkeit und der Bedingungen orts- und zeitflexibler Ar-
beit. Das erfordert gelegentlich, dass die einzelnen Beschaftigten die Mog-
lichkeit zum orts- und zeitflexiblen Arbeiten offensiv einfordern. Dennoch
bestanden bereits vor der Pandemie meist niedrigschwellige Hiirden, um ent-
sprechenden Bedarf anzumelden — vermutlich ein Effekt der zum Teil lang-
jahrigen Praxis.

In der Regel entscheidet die/der Vorgesetzte (begriindet) durch Abwigen
der berechtigten Interessen des Einzelnen und der Teams bzw. Abteilungen.
Gelegentlich sind allerdings im personlichen Fithrungsstil der Vorgesetzten
Vorbehalte zu beobachten — sie vermuten Kontrollverlust oder nehmen an,
dass die Leistung nachlassen wird. Diese Vorbehalte gilt es zunachst zu tber-
winden, meist unter Hinzuziehung der Betriebsrate als Eskalationsstufe.
Letztlich scheinen Fihrungskrifte vor einem grofSen Schritt zu stehen — vom
Fiihren im klassischen Sinn zum Organisieren zeitweise virtueller Teams, was
jungeren Fihrungskriften weniger Probleme bereitet, zumal sie selbst orts-
und zeitflexibel orientiert sind.

Bei orts- und zeitflexibler Arbeit bestehen hohe Anspriiche an die kollek-
tiv zu leistende Arbeit. Diesbeziiglich ist bei den Beschiftigten eine prozesso-
rientierte Kollegialitit zu verzeichnen. Sie zielt einerseits auf die kollektiv zu
bewiltigenden Arbeitsprozesse als funktionalen Kern der Erwerbsarbeit, an-
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dererseits auf den gemeinschaftlichen Sinn von Arbeit als soziale Dimension
von arbeitsteiliger Produktions- und Dienstleistungsarbeit. Die Arbeit im
Homeoffice dndert daran prinzipiell nichts, verschiebt aber die Moglichkei-
ten zur Realisierung und bedarf daher entsprechender Flankierung.

In der Pandemie nahmen die Beschiftigten durch die Phasen relativer
Isolierung verstirke das Risiko wahr, diesen kollektiven Rahmen (partiell) zu
verlieren. Betriebsrate bemerkten dies als schleichenden Prozess. Dem setz-
ten sie entsprechende Kommunikationsstrategien entgegen, um gleichsam
yunsichtbar gewordene Beschiftigte wieder jenseits rein aufgabenbezogener
Gespriche zu erreichen. Nicht zuletzt diente das der Fiirsorge fiir die Beschaf-
tigten in ihrer ungewohnten Situation wihrend eines Lockdowns und voll-
zog sich beztiglich der Arbeitsabliufe prozessbegleitend und unterstiitzend.
Auch Fihrungskrifte befirworteten zum Teil ,,Rickholaktionen®, um sich
abzeichnende unerwiinschte Entwicklungen abzumildern.

Eine wichtige Frage ist die der Qualifizierung - einerseits hinsichtlich ei-
ner nachhaltigen Selbstorganisation beim orts- und zeitflexiblen Arbeiten
(Soft Skills), andererseits hinsichtlich fachlicher Kompetenzen zur Verrich-
tung der taglichen Arbeit. Qualifizierung droht zunehmend als Online-Versi-
on zum Selbststudium angeboten zu werden, was zwar Kosten spart, jedoch
den Beschaftigten eine wichtige Moglichkeit zum personlichen Austausch
nimmt. In dieser Hinsicht pladieren Beschiftigte fiir angemessene Qualifizie-
rungsinhalte und Formen.

Im Ergebnis ist es fiir nur wenige Beschiftigte vorstellbar, permanent im
Homeoffice zu arbeiten, das im Vergleich zum betrieblichen Arbeitsplatz
doch schlechtere Arbeitsbedingungen bietet; angestrebt wird ein Wechselm-
odell mit Homeoffice- und Présenzzeiten. Das ist umso wichtiger, als die feh-
lende direkte Vergleichbarkeit mit der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen
dazu verleiten kann, die personliche Arbeitszeit (insbesondere neben den
privaten Aufgaben) tendenziell auszuweiten, um die eigenen wie kollektiven
Arbeitsschritte abzuarbeiten. Mitunter wurde in diesem Zusammenhang von
wenig nachhaltigem Verhalten berichtet, das zu einer Uberforderung bis hin
zur Erkrankung fiihrte.

Wohlgemerkt: Dies trifft grundsitzlich auch auf Beschaftigte ohne grofSe-
re private Aufgaben zu, da auch ihnen der Orientierungspunkt der Arbeit in
Ko-Prisenz fehlt. Daher scheint ein erhdhtes psychisches Gefahrdungspoten-
zial zumindest fiir Einzelne gegeben und der regelmafige Einsatz einer psy-
chologischen Gefihrdungsanalyse angezeigt.

So trat auch die Bedeutung unterschiedlicher Voraussetzungen fiir eine
hohe Qualitit der Arbeit im Homeoffice zutage. Auch jenseits pandemischer
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Erfahrungen gilt, dass neben einem hinreichenden technischen Equipment
vor allem die raumlichen Ausstattungsmerkmale in Verbindung mit den so-
zialen Beanspruchungen von Sorge- und Betreuungsleistungen im familidren
Kontext richtungsweisend sind.

Beschiftigte sind in der Lage, die eigene Arbeit zwischen Homeoffice und
Prisenzzeiten eigenverantwortlich und mit Blick auf die betrieblichen bzw.
teamférmigen Prozesse zu organisieren. Zum Beispiel nehmen sie Arbeits-
aufgaben mit nach Hause, die fiir die Arbeit im Homeoffice besonders geeig-
net sind, weil keine Absprache vonnoten ist. Es bedarf intensiver Arbeitspha-
sen, um den Fluss der Arbeitsaufgaben aufrechtzuerhalten - eine Form der
intrinsischen Arbeitsmotivation, die zu Selbstorganisation im Homeoffice
unabdingbar ist. Nichts spricht allerdings dagegen, dafiir Unterstiitzung
durch den Betrieb zu erhalten bzw. einzufordern — orts- und zeitflexible Ar-
beit ist schlieflich keine eigenstandige Arbeit, sondern Erwerbsarbeit im
Rahmen eines Beschaftigungsverhiltnisses.

Die Pandemie hatte aufgrund der ungewdhnlichen Anzahl der Beschif-
tigten im Homeoffice den Charakter eines sozialen Experiments im Hinblick
auf Arbeitsformen, die seit einigen Jahren in den Fokus der Unternehmen ge-
raten. Nicht zuletzt die zunehmende Qualitit technischer Losungen und die
Kostensteigerungen fiir Biroriume bzw. Baudienstleistungen haben dazu
gefiihrt, iber Telearbeitsmodelle zur Einsparung von Sachkosten nachzu-
denken. Die mit der Pandemie intensivierten Entwicklungen dirften kaum
zuriickzufithren sein, im Gegenteil: Mit einer im Vergleich zur Vorpande-
miesituation ausgeweiteten orts- und zeitflexiblen Arbeit ist zu rechnen.

Zugleich bricht sich zunehmend der Gedanke Bahn, dass das Angebot ei-
ner alternierend angelegten orts- und zeitflexiblen Arbeit fiir jiingere Beschif-
tigte ein Bewertungsmafstab sein kann, um Arbeitgeber als mehr oder weni-
ger attraktiv einzuschitzen. Insofern wird das Thema von beiden Seiten
gepusht; und insofern wird sich diese Form der Arbeitsorganisation kiinftig
zumindest als Option fiir Beschaftigte starker als bisher durchsetzen, ohne zu-
gleich obligatorisch zu sein.

Eine Auswahl an verschiedenen Modellen von orts- und zeitflexibler Ar-
beit erhoht die Attraktivitit noch, umgekehrt ruft das Angebot nur eines
Standardmodells nur wenig Begeisterung hervor. Neben diversen Formen
mobilen Arbeitens dirften auch variable Wochen-, Monats-, Jahres- und
Lebensarbeitszeitmodelle zukinftig stirker gefragt sein.

Dabei miussen entsprechende Moglichkeiten nicht auf klassische Buroti-
tigkeiten beschrankt bleiben. Vielmehr scheinen sich entsprechende Formen
der Arbeitsorganisation durch Remote Work im Zusammenhang mit auto-
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matisierter Produktion auch bei Beschiftigten der Produktion zu etablieren.
Technisch stellt dies oft kein Problem mehr dar, sondern ist in der Personal-
und Organisationsentwicklung héufig schlicht noch nicht angekommen.
Rufe danach dirften angesichts wachsender Anteile von orts- und zeitflexib-
ler Arbeit in den administrativen und verwaltenden Bereichen der Betriebe
zunehmen.



1 EINLEITUNG

Das Thema ,orts- und zeitflexibles Arbeiten“ hat in den letzten Jahren deut-
lich an Prominenz gewonnen. In Betrieben, Offentlichkeit und arbeitssozio-
logischem Kontext werden Vor- und Nachteile debattiert. Die Corona-Pande-
mie gab dieser Diskussion zuletzt einen starken Anstoff. Unter dem
Oberbegriff orts- und zeitflexibles Arbeiten finden sich in Deutschland immer
mehr Gestaltungsraume in der betrieblichen Praxis — bereits in den 1980er
Jahren unter dem Namen Telearbeit oder Teleheimarbeit, spitestens seit den
2000ern als Remote Work, New Work, alternierende Telearbeit und gegenwirtig
vor allem Homeoffice.

Die begrifflichen Umschreibungen sind dabei ebenso vielfiltig wie deren
praktische Ausgestaltung. Abgezielt wird im Kern auf eine Flexibilisierung
von Arbeit durch den flexiblen Einsatz von Arbeitskriften. Betriebliche Rege-
lungen und Vereinbarungen rahmen in tarifierten Betrieben bzw. in solchen
mit einer Interessenvertretung der Beschiftigten die praktische Umsetzung.
Haufig enthalten sie Begrenzungen, die die Beschiftigten vor einer Entgren-
zung der Arbeit schiitzen sollen.

In der Regel kommt es dennoch zu (individuellen) Abweichungen davon,
fir die Griinde wie z.B. Betreuungs- oder Pflegeaufgaben oder auch ein flexi-
bler Umgang mit der eigenen Zeit angefiihrt werden — unproblematisch, so-
lange sich darin nicht Muster verfestigen, die zu einer Uberforderung fithren.

Flexibilisierung fihrt in der zeitlichen Dimension unter anderem zu we-
niger starren Arbeitszeiten. Gleichzeitig begiinstigen digitale Infrastrukturen
und zugehorige Endgerite die ortliche Verlagerung von Arbeitsplitzen — all-
tagliche Realitét fiir Beschiftigte, wenn sie teils vom heimischen Arbeitsplatz
aus ihren Aufgaben nachgehen. Orts- und zeitflexibles Arbeiten gewann in
vielen Betrieben bereits vor der Pandemie stark an Bedeutung. Wechselnde
Lage und Dauer der Arbeitszeit, Rufbereitschaft, Uberstunden, aber auch Jah-
reszeitkonto, Gleitzeitregelungen bis hin zur Vertrauensarbeitszeit sind dafiir
gangige arbeitsorganisatorische Instrumente.

Arbeit wird jenseits der klassischen Auflendiensttitigkeiten zudem im-
mer haufiger auferhalb von betrieblichen Stitten geleistet, sei es im Homeof-
fice oder an wechselnden Arbeitsorten. Flexibilisierungstendenzen innerhalb
des Betriebes konnen das noch unterstiitzen — feste Arbeitsplatze weichen in
manchen Betrieben dem Desksharing oder gar einer Art ,flexible office®, bei
der an jeder Stelle in einem Gebaude temporire Arbeitszonen eingerichtet
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werden. Dies lasst sich als Tendenz zu fluiden Formen der Arbeitsorganisati-
on verstehen, bei denen die Gestaltung der Arbeitsbedingungen grofStenteils
den Beschiftigten tGbertragen wird.

Insgesamt zeigt sich, dass orts- und zeitflexibles Arbeiten Potenziale eben-
so birgt wie Risiken. Besonders wichtig sind daher Mitbestimmungsmoglich-
keiten der verschiedenen Akteurinnen und Akteure, sei es beim Arbeitszeit-
gesetz, bei Datenschutz, versicherungstechnischen Bestimmungen, Freiriu-
men und Begrenzungen oder Ahnlichem.

Die Entgrenzung von Arbeit (Kratzer 2003) hinsichtlich Zeit und Raum
eroffnet den Beschaftigten durchaus Vorteile, z.B. eine verbesserte Work-
Life-Balance, leichteres Vereinbaren privater Betreuungspflichten (gegeniiber
Kindern oder zu Pflegenden) mit Arbeitsaufgaben, allgemein erweiterte
Zeitsouveranitat. Auf der anderen Seite steht eine Flexibilitat, die gegeniiber
der Privatsphire ausufern kann — permanente Verfiigbarkeit durch das Arbeits-
gerat im eigenen Haushalt, gestiegene Erwartungen an Reaktionszeiten z.B.
bei Kollegenanfragen, Verschieben der Arbeitsaufgaben an die Tagesrandzei-
ten, wenn die eigenen Kinder noch oder wieder schlafen.

Ausgangslage und Zielstellung

Die vorliegende Publikation prasentiert Ergebnisse des durch die Hans-Bock-
ler-Stiftung gefoérderten Projekts ,,Orts- und zeitflexibles Arbeiten in der be-
trieblichen Praxis“ (ozfA). Durchgefithrt wurde es im Zeitraum Dezember
2019 bis April 2021 an der Hochschule der Bundesagentur fiir Arbeit (HdBA)
unter Leitung von Ingo Matuschek und Frank Kleemann sowie den wissen-
schaftlichen Beschaftigten Tanja Carstensen und Christoph Krause.

Das urspriingliche Ziel des Projektes bestand darin, die Erfahrungen von
Betriebsriten, Beschiftigten und Management mit orts- und zeitflexiblem Ar-
beiten zu analysieren. Die Leitfragen lauteten: Wie werden zum Thema abge-
schlossene Vereinbarungen im betrieblichen Kontext gelebt? Welche Fakto-
ren fordern oder behindern das Umsetzen entsprechender betrieblicher
Mitbestimmungsvereinbarungen? Mit Fokus auf bestehende Betriebsverein-
barungen wurde branchentibergreifend die betriebliche Praxis orts- und zeit-
flexiblen Arbeitens untersucht. Grundlage hierfiir bietet eine vorangegange-
ne Analyse von Dienst- und Betriebsvereinbarungen (Mierich 2020).

Aus den Verantwortungsbereichen der Gewerkschaften ver.di, IG Berg-
bau, Chemie, Energie (IG BCE), Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststitten
(NGG) und IG Metall wurden zehn tarifierte Betriebe unterschiedlicher
Branchenzugehorigkeit ausgewahlt. Dort wurden jeweils mit Beschaftigten,
Betriebsratsmitgliedern und — so weit moglich — Vertreterinnen und Ver-
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tretern der Human-Resource-Managementebene leitfadengestitzte Inter-
views geflihrt, ergdnzt um branchenbezogene Expertengesprache.

Im Fokus standen Beschiftigte administrativer Bereiche wie Verwaltung
und Entwicklung, die gegeniiber Beschaftigten in der Produktion besonders
haufig fiir einen (partiellen) Einsatz im Homeoffice infrage kamen. Die 47 In-
terviews von je 90 bis 120 Minuten wurden in Anlehnung an die dokumenta-
rische Methode mit ihrer Spezifikation fiir Leitfadeninterviews ausgewertet
(Nohl 2017).

Pandemiebedingte Dynamik — Ausweitung des Homeoffice

Im Marz 2020 begannen Betriebe damit, ihre Beschiftigten vermehrt ins
Homeoffice zu schicken. Pandemiebedingt mussten auch die in Prisenz ge-
planten Interviews ab Marz 2020 in ein digitales Setting verschoben werden,
Betriebsbesuche waren nicht mehr moglich. Es lag daher nahe, die Erfahrun-
gen der Beschiftigten im Corona-Homeoffice zu erfragen.

Die Umstellung erzeugte in vielen Unternehmen einen erhohten Auf-
wand, Prozesse abzustimmen und Aufgaben zu koordinieren. Die Kommu-
nikation zwischen Beschiftigten und Betriebsriten war neu zu gestalten,
ebenso wie die Kooperation zwischen Letzteren und dem Management. Fir
viele Beschiftigte war der Wechsel ins Homeoffice eine neue Erfahrung. Be-
triebs- und Teamgefiige wurden kriftig durchgerittelt, mussten eine neue
Passung finden.

Die Entscheidung zum Homeoffice driickte die Inzidenz — die damit ein-
hergehenden Kollateralfolgen mussten die Beschiftigten haufig selbst abfe-
dern. Neben fortbestehenden Arbeitsaufgaben Kinder zu betreuen hief§ hiu-
fig, eine zweite Schicht einlegen zu missen.

Zudem bestanden unterschiedliche Rahmenbedingungen; die Bandbrei-
te reichte vom Eigenheim mit Dachgeschoflbiiro tber die Kellervariante bis
zur beengten Mietwohnung mit Laptop auf dem Kiichentisch. Differenzen
zeigten sich auch entlang der sozialen Einbindung: Alleinlebende konnten
sich einigermafSen frei einrichten; zwei Homeoffice-Beschiftigte in einem
Haushalt waren schon mehr herausgefordert; kamen noch Kinder unter-
schiedlichen Alters oder Pflegeaufgaben hinzu, erforderte dies zusitzliche
Anstrengungen.

Die vorliegende Study gibt Einblicke in Erlebnisse und Wahrnehmungen
der Beschiftigten und Betriebsrite und gliedert sich in drei Teile. In Teil I
werden die einzelnen Fallstudien vorgestellt, dazu die relevanten betriebli-
chen Vereinbarungen und die gelebte pripandemische Praxis. Nachgezeich-
net wird das Bild einer bereits seit Langem anwachsenden Dynamik des orts-
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und zeitflexiblen Arbeitens, das durch die nahezu explosionsartige Ver-
breitung wihrend der Pandemie ibertiincht wurde — Homeoffice war auch
zuvor schon Teil der betrieblichen Arbeitsorganisation.

Teil IT der Study setzt thematische Schwerpunkte, eingeschlossen die Ent-
wicklungen ab dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Zunachst liegt der Fo-
kus auf Arbeitszeit und -ort, auf der (technischen) Ausstattung und weiteren
Rahmenbedingungen der Arbeit (Kapitel 6). Mit Beginn der Pandemie stieg
die Zahl der Beschiftigten, die oft innerhalb weniger Tage ins Homeoffice ge-
schickt wurden, rasant. Je nachdem, wie ambitioniert mobiles Arbeiten als
Konzept bereits eingefithrt war und gelebt wurde, gelang es unter anderem
angesichts technischer Ressourcen unterschiedlich schnell und gut.

Das vorhandene Flexibilisierungspotenzial stand vor neuen Herausforde-
rungen. Im ersten Lockdown kam es vorrangig auf flexibles Zeitmanagement
an, z.B. angesichts Kinderbetreuung bei geschlossenen Einrichtungen; die
Arbeit drang stirker als zuvor ins Privatleben ein (Kapitel 7). Das Eingewoh-
nen in einen verinderten Arbeits- und Lebensalltag prigte die erste Zeit der
Pandemie und verdanderte betriebliche Organisations- wie individuelle Ar-
beitspraxis gleichermafen.

Mitbestimmung in und jenseits der Pandemie

Aus diesen Herausforderungen der ersten pandemischen Monate erwuchsen
Handlungsbedarfe und Winsche sowohl beziiglich der eigenen Arbeit im
Homeoffice, aber auch beziiglich der Mitbestimmung (Kapitel 8) — sie stehen
im Mittelpunkt des Teil III. Auch wenn das Ende der Pandemie in Sicht ist,
zeigt sich, dass sie kein Ausnahmezustand ohne Auswirkungen auf die ,,nor-
male“ Arbeitswelt der Zukunft ist. Vielmehr ergeben sich durch ihre Brenn-
glaswirkung neue Perspektiven fiir eine postpandemische (Arbeits-)Norma-
litat.

Es folgt daher eine Einschitzung der Befragten, wie Corona die eigene
Arbeit verandert hat und kinftig das orts- und zeitflexible Arbeiten beeinflus-
sen wird. Die durch die Pandemie ausgelosten Umwilzungen haben Experi-
mentiercharakter; Umbriiche deuten sich an, die nicht konfliktfrei verlaufen
werden. Insofern sind Ausblicke auf das Kommende zu wagen, um Konturen
moglicher arbeitspolitischer Auseinandersetzungen frithzeitig einzufangen.
Die Studie schliefSt mit Fazit und Ausblick auf die mitbestimmungsrelevan-
ten Themen und Aspekte orts- und zeitflexibler Arbeit in ihren durch die
Pandemie dynamisierten Formen (Kapitel 9).






TEILI:
FALLSTUDIEN

Im ersten Teil dieser Studie stehen die einzelnen Fallstudien im Mittelpunkt.
Insbesondere werden die relevanten betrieblichen Vereinbarungen der teil-
nehmenden Fallbetriebe skizziert, ihr Zustandekommen dargestellt und in
eine betriebliche Historie der Betriebsvereinbarungen gestellt. Strategische
bzw. taktische Auseinandersetzungen und beschrittene Losungswege in Inte-
ressenskonflikten spielen dabei in unterschiedlichem Maf eine Rolle.

Damit wird zugleich die in den Betrieben gelebte Mitbestimmungspraxis
vor der Corona-Pandemie beschrieben. Es zeichnet sich eine bereits damals
anwachsende Dynamik des orts- und zeitflexiblen Arbeitens ab. Sie belegt,
dass das Homeofice vor der Covid-19-Krise Teil der betrieblichen Arbeitsor-
ganisation bzw. entsprechender betrieblicher Strategien war. Dies umreifst
die Bedeutung, die orts- und zeitflexibles Arbeiten nach der Krise einnehmen
wird.

Zunichst werden die an der Studie beteiligten Unternehmen aus der
Chemiebranche vorgestellt (Kapitel 2), gefolgt von Organisationen aus der
Dienstleistungsbranche (Kapitel 3). Des Weiteren geht es um Betriebe aus
dem Bereich Nahrung und Genussmittel (Kapitel 4) und schlieflich aus der
Metall- und Elektrobranche (Kapitel §).



2 FALLSTUDIEN CHEMIEBRANCHE

Die Chemiebranche ist hinsichtlich Betrieben und Beschiftigten einer der
grofsen Sektoren der deutschen Arbeitswelt. In ihr finden sich ganz unter-
schiedliche Arbeitsplitze in der Entwicklung, Produktion oder den verwal-
tenden und kaufmiénnischen Bereichen. Nicht alle sind fiir einen Wechsel ins
Homeoffice geeignet, wenngleich die Moglichkeiten zum Remote Control
dank Digitalisierung auch im Produktionsbereich anwachsen. Fiir die Pande-
mie spielte dies keine Rolle — vielmehr waren es Abteilungen mit hohem An-
teil an Wissensarbeit und konzeptuellen, verwaltenden Aufgaben, denen das
Homeoffice relativ umstandslos angeboten werden konnte.

Produktionsbeschaftigte mussten dagegen nach wie vor in die Betriebe
kommen. Insofern stehen im Folgenden die Beschiftigten der genannten Ta-
tigkeitsbereiche und die Betriebsrite im Zentrum. Dargestellt sind die drei
Fallstudien aus der Chemiebranche nach einer kurzen Unternehmensskizze
anhand ihrer bereits vor der Pandemie getroffenen Betriebsvereinbarungen
und der konkret gelebten Praxis. Der tabellarische Abgleich verweist ab-
schliefend auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

2.1 Fallstudie A: Chemische Produkte und Forschung

Der erste Fallbetrieb gehort zu den global titigen Chemieunternehmen und
beschiftigt mehrere Zehntausend Mitarbeitende an Standorten in mehreren
Lindern auf allen Kontinenten. Etwa ein Drittel davon arbeitet in Deutsch-
land, verteilt auf unterschiedliche Unternehmen mit jeweils spezifischer Pro-
dukepalette.

Der breiten Aufstellung entspricht die heterogene Beschiftigtenstruktur,
die An- und Ungelernte, Fachberufe, Expertinnen und Experten bis hin zu
(akademischen) Professionen umfasst. Von Produktions- und Laborbeschaf-
tigten inklusive kritischer Infrastruktur bis hin zu Forschungsmitarbeitenden
und Serviceeinheiten sind viele Tatigkeiten vertreten. Einen groflen Teil bil-
den Produktionsbeschiftigte, die weitestgehend standortgebunden agieren.

In der Pandemie wurden zunichst Beschiftigte aus den administrativen
und verwaltenden Funktionsbereichen ins Homeoffice geschickt, spater auch
jene der Entwicklungsabteilungen. Das Unternehmen bot insbesondere Ers-
teren schon linger die Moglichkeit, zumindest zeitweise im Homeoffice titig
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zu sein, insbesondere dann, wenn internationale Aufgaben tGber mehrere
Zeitzonen hinweg zu bewaltigen waren; in den Entwicklungsbereichen war
dies deutlich weniger oft der Fall. Demgemaf§ bestand keine durchgehende
Expertise in der Homeoffice-Praxis, wohl aber Erfahrung damit. Diese miin-
deten schliefSlich in eine lange vor der Pandemie abgeschlossene Betriebsver-
einbarung,.

2.1.1 Betriebliche Vereinbarungen zum orts- und zeitflexiblen
Arbeiten

Die betriebliche Vereinbarung zu orts- und zeitflexiblem Arbeiten bildet sich
vor allem durch je eine Vereinbarung zum mobilen Arbeiten und zur Ein-
fuhrung der Jahresarbeitszeit ab. Beide sind sehr niedrigschwellig im konkre-
ten Arbeitsumfeld und der dortigen Leitungsebene angesetzt. Erstere zielt
laut einem Betriebsratsmitglied aus der chemischen Industrie vor allem auf
grofstmogliche Flexibilitat. Diese findet sich nach den Aussagen der Inter-
viewten vor allem im Bereich der Arbeitszeit. Seit 2003 werden betriebliche
Vereinbarungen zu Teilzeitregelungen umgesetzt; auch die Jahresarbeitszeit
ist in einer Vereinbarung verankert und ermdglicht im jeweiligen Standort-
und Arbeitskontext einen unterschiedlichen Grat an Flexibilitat.

Die Vereinbarungen orientieren sich an Absprachen im konkreten Ar-
beitsfeld (Fihrungskraft, Team, Bereich); sie formulieren dafiir Prozessschrit-
te. Verbunden mit einer Kann-Arbeitszeit, so ein Beschiftigter des Fallbetrie-
bes, diene die Vereinbarung als Rahmen, der nach Bedarf des jeweiligen
Bereichs ausgerichtet und genutzt werden kann.

An dem Standort, aus dem die Befragten stammen, entstand das Thema
»mobiles Arbeiten® im Jahr 2011, vorrangig aus einem Impuls aus der Beleg-
schaft, die Anpassungen in bestimmten Arbeitsbereichen wiinschte. Der Ent-
stehungsprozess im Anschluss war gekennzeichnet durch Konsens in Verbin-
dung mit Pilotierungen:

,Wir haben eine Idee fiir eine Arbeitszeit, die sich aus einer betrieblichen Situ-
ation ergibt. Die probieren wir mal aus in diesem geschiitzten Rahmen. Fur
beide Seiten offen, dass sich daraus nicht ableitet, dass das ins Kollektiv
schwappt. Dann setzen wir uns zusammen, schauen, was gut und schlecht ge-
laufen ist, passen daran noch einmal die Pilotregelung an. Und dann lassen
wir es laufen, ja?“ (Betriebsratsmitglied, chemische Industrie)

Dieses Konsensprinzip erweist sich nicht nur fir die Erarbeitung der Be-
triebsvereinbarung als Erfolg versprechend und gute arbeitsorganisatorische
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Regelungen begiinstigend. Letztlich empfahl es sich, das Prinzip auch in an-
deren Feldern fortzufiihren. Zwar besteht damit eine sehr offene Rahmung,
deren Ausgestaltung obliegt dann jedoch in der Praxis den Nutzungs- bzw.
Arbeitsbereichen. Dies erfordert, so die Aussagen der Befragten, eine stetige
Konsens- und Kommunikationspraxis auf unterschiedlichen Ebenen. So
wachsen unter anderem die Abstimmungserfordernisse zu der Frage ,,Wie
sind Betriebsvereinbarungen bereichsspezifisch umzusetzen?“.

Vor allem in Bezug auf Informations- und Kommunikationsstrukturen
wird diese Notwendigkeit wahrgenommen, auf zwei unterschiedlichen Ebe-
nen mit unterschiedlicher Gewichtung. Einerseits im betriebsinternen Be-
reich, der je nach Bedarf, Passung und Gestaltungsmoglichkeit eine spezifisch
praktische Adaption und Umsetzung der Rahmung vornimmt. Beispielsweise
bestehen fiir Produktionsteams andere Restriktionen und Moglichkeiten als
fir internationale Projektteams oder standortunabhingige Beschaftigte. Dies
erfordert vor allem in der Kommunikation zwischen Fithrungskraft und Mit-
arbeiter/in bestindige Austauschprozesse. Hier stellen sich Fragen wie:

- Welcher Flexibilisierungsgrad ist im Bereich moglich? (ortsflexibel, zeit-
flexibel, hybride Strukturen etc.)
- Inwelchem Umfang ist mobiles Arbeiten grundsatzlich, d. h. hinsichtlich

Lage und Dauer moglich?

—  Welche Restriktionen gibt es? (Notwendigkeiten der Anwesenheit Anwe-
senheitspflicht, Datenschutzaspekte bei sensiblen Daten, technische Mog-
lichkeit etc.)

Andererseits setzt der Fallbetrieb auch auf starke Kommunikation zwischen
den arbeitsorganisatorischen Ebenen Personal-/Betriebsrat, Management etc.
und den einzelnen Bereichen und Abteilungen. Aussagen zu konkreten In-
formations- und Kommunikationsstrukturen und Prozessen zeigen insge-
samt die Orientierung an einer moderierten Kommunikation. Gestaltungs-
moglichkeiten und Handhabungen werden zum einen zwischen direkter
Fahrungskraft und sowohl Betriebsraten als auch Management diskutiert,
zum anderen hinsichtlich Méglichkeiten und Grenzen auch konkret mit den
Beschiftigten besprochen.

2.1.2 Formen gelebter Praxis

Durch den flexiblen Gestaltungsrahmen finden sich heterogene Formen der
gelebten Praxis wieder. Die Umsetzung der Vereinbarungen wird weitge-
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hend als erfolgreich empfunden, die Restriktionen des jeweiligen Arbeits-
bereiches werden an dieser Stelle hiufig mitgedacht. Griinde fir mobiles
Arbeiten liegen haufig aufserhalb des Arbeitskontextes — Familien- oder Pfle-
geangelegenheiten, lange Pendelwege, individuelle Notwendigkeiten etc.

Die Aussagen der Befragten zeigen, dass es in den Einzelfillen klare Aus-
l6ser gibt (z.B. Kinderbetreuung oder Pflege), die bei hdufigerem Auftreten
zu mobilen Arbeits- und Flexibilisierungsbestrebungen fithren. Entspre-
chend der betrieblichen Organisationsstruktur und den Betriebsvereinbarun-
gen sind Verabredungen zum Einstieg in orts- und zeitflexibles Arbeiten mit
den Vorgesetzten abzustimmen, ggf. unter Hinzuziehung von Vertrauensleu-
ten oder Betriebsratsmitgliedern.

Die Haufigkeit und Intensitit des Kontaktes zu tbergeordneten Struktu-
ren wie z.B. dem Betriebsrat hingt oft vom Gelingen bzw. Scheitern der Ge-
sprache auf Arbeitsplatzebene ab. Erfolgreiche Absprachen zur Umsetzung
des mobilen Arbeitens (Lage, Dauer, Haufigkeit) werden im Fallbeispiel hau-
fig dhnlich einer Pilotierung getestet und reflektiert, bevor mehr oder weni-
ger dauerhafte Moglichkeiten vereinbart werden.

Die mitarbeiterspezifischen Formen (gelingender) Praxis von mobilem
Arbeiten unterliegen bestimmten Abhéngigkeiten — im Fallbetrieb werden
haufig Technik und Ausstattung, Fihrungskraft, Teamorientierung sowie Ar-
beitsaufkommen und -form genannt. Gerade bei dauerhaften Arrangements
spielt die Vermischung des Arbeitsplatzes mit dem privaten Lebensraum eine
grofle Rolle.

Ob Homeoffice oder mobiles Arbeiten — die Praxis erfordert eine tech-
nisch einwandfreie Umsetzung. Im Fallbetrieb wird die Qualitit der Techni-
sierung einerseits als Gelingensfaktor beschrieben, andererseits als groStmog-
liches Hemmnis fiir mobiles Arbeiten. Schwankende Anforderungen und
Herausforderungen der Arbeitstatigkeit durchmischen sich mit privaten Ge-
gebenheiten. Ein Beschiftigter gab an, mobiles Arbeiten werde im Fallbe-
trieb oft ,,simultan zum Homeoffice gedacht®, was bei den Befragten hiufig
die Idee bzw. den Wunsch nach einem zweiten Arbeitsplatz mit annihernd
identischer Ausstattung wie am Biiroarbeitsplatz aufkommen lasst.

Die Formen des orts- und zeitflexiblen Arbeitens sind im Fallbetrieb ob
der genannten Faktoren in der Praxis durchaus heterogen. Besonders positiv
nehmen die Befragten wahr, dass Flexibilisierungsbestreben auch dort ange-
dacht, pilotiert oder gar umgesetzt werden, wo zunichst kaum mobiles Ar-
beiten moglich erscheint. So konnen arbeitsschutzrechtliche Regelungen
oder eine notwendige Mindestbesetzung die Moglichkeit des mobilen Arbei-
tens einschrinken, grundsitzlich werden aber auch hier Losungen getestet.
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»Aber es gibt mittlerweile Moglichkeiten. Die sind die auch am Testen, mit
diesen Brillen, dass man so eine Anlage iber eine Brille sieht. Und ich weif§
nicht, ob das dann auch mal dann von zu Hause geht, dass [...] Handwerker
dann gar nicht mehr hier reinfahren. Also, da gibt es mit Sicherheit noch jede
Menge Entwicklung.“ (Betriebsratsmitglied, chemische Industrie)

Entwicklungspotenziale werden vorrangig im Digitalisierungsprozess gese-
hen, aber auch im Wandel der Arbeitsorganisation und Arbeitsformen (die
letztlich von Digitalisierung getrieben werden). Vor allem begriifen die Be-
schiftigten in den Fallbetrieben solche Digitalisierungsvorhaben, die sich po-
sitiv auf die individuellen Flexibilisierungsmoglichkeiten hinsichtlich eige-
ner Arbeit, Ort oder Zeit auswirken.

2.2 Fallstudie B: Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

Das zweite Unternehmen aus der chemischen Industrie ist ein zentraler Ak-
teur im Gesundheitswesen mit systemischer Angebotspalette, sowohl natio-
nal als auch international. Als ein fithrender Hersteller von Medizintechnik-
und Pharmaprodukten ist das Unternehmen mit mehreren Zehntausend
Beschiftigten in Giber 50 Lindern vertreten.

Als Systemlieferant verfiigt das Unternehmen tber eine breite Bereichs-
strukeur mit Tatigkeitsfeldern Gber Produktion und Vertrieb hinaus. So setzt
das Unternehmen bereits bei der Kundenberatung im Vorfeld an, um etwa
neue Produkte schon im Planungsprozess individuell auf Kundenwiinsche
und -bedarfe abzustimmen.

Dies sorgt fiir unterschiedliche Sparten, in denen Beschiftigte standortge-
bunden dauerhafte Aufgaben erledigen, wihrend andere projektartig oder
zeit- und ortsflexibel agieren. Die relevanten Betriebsvereinbarungen stam-
men vor allem aus den 2010er Jahren.

2.2.1 Betriebliche Vereinbarungen zum orts- und zeitflexiblen
Arbeiten

Der Impuls, sich mit dem Thema ,,Orts- und Zeitflexibilisierung der Arbeit*
zu beschiftigen, erwuchs aus zwei betrieblichen Tendenzen. Erstens liefs
2010 ein neues Birokonzept durch eine neue Ausrichtung der Arbeitsorgani-
sation und des Birokonzeptes erste Flexibilisierungstendenzen hinsichtlich
Arbeitsort und -zeit erkennen.
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Die Pilotierung wurde eng durch den Betriebsrat begleitet. Sie ermdg-
lichte nach Aussagen einer/eines Beschaftigten die ersten Telearbeitsvertrage,
die als Zusatzvertrage zum Arbeitsvertrag abgeschlossen wurden. Wo not-
wendig, seien sie schlieflich unter Bereitstellung der kompletten Biiroein-
richtung umgesetzt, worden. Dieses in der Tendenz flexible Biirokonzept
stellte vor allem dann eine quantitative Herausforderung dar, als die Mitar-
beiterzahl am Standort immens wuchs.

,Und die wollen ja dann irgendwo sitzen [...], sodass es auch von den Biiros
enger geworden ist. Also, man ist dann wirklich ins Biro gekommen, [...]
hat sich seinen Laptop geschnappt und hat dann einen freien Platz gesucht
und keinen gefunden und musste sich dann eben irgendwie in einer Kaffee-
Ecke oder so was setzen.“ (Betriebsratsmitglied; Mess-, Steuer- und Rege-
lungstechnik)

Bevor man Gber konkrete Regelungen zu orts- und zeitflexiblem Arbeiten
sprach, entstand in der Praxis bereits immer haufiger die Notwendigkeit, auf
mobile Arbeitsplatze auszuweichen. Letztlich zeigt diese Fallstudie, dass Ver-
einbarungen zu orts- und zeitflexiblem Arbeiten oft entstanden, indem die
Praxis eine Problemlage und damit einen konkreten Bedarf danach schuf.

Damit ging in diesem Fall eine zweite Tendenz einher: Aufgrund der stei-
genden Nachfrage wurden die zahlreichen einzelnen Schritte hin zu flexibler
Telearbeit (Zusatzvertrag, Verhandlungen tiber Ausstattung und Kostentiber-
nahme etc.) immer haufiger als Belastung gesehen.

»Entstehungsgeschichte der Vereinbarung? Ja also, aus meiner Sicht war das
eher der Antrieb, nicht mehr diese Hiirde zu haben, [...] man muss einen Ext-
ravertrag abschliefen, also einen Zusatz zum Arbeitsvertrag machen, man dis-
kutiert nicht mehr tber Biiroausstattung, sondern dass jeder Mitarbeiter auch
machen kann, letztendlich halt, ohne dass man jetzt da iber grofere Kosten-
blécke auch reden muss oder grofere Aufwinde entstehen.“ (Betriebsratsmit-
glied; Mess-, Steuer- und Regelungstechnik)

In der Folge entstanden nach Angaben einer/eines Management-Beschaftigten
eine Vereinbarung zur Telearbeit und Vereinbarungen zu sogenannten Home-
days — erste Umsetzung des Homeoffice und effizientes Regelwerk, das wieder-
um einen Rahmen zur Umsetzung orts- und zeitflexibler Arbeit vorgibt.

Diesen Prozess und die gesamte Kommunikation empfanden die Befrag-
ten als kooperativ und stets konsensorientiert. Anlisslich der Pilotierung des
neuen Birokonzeptes und der damit einhergehenden Flexibilisierung (Te-
learbeit) wurde eine Mitarbeiterumfrage initiiert, deren Ergebnisse letztlich
in die Vereinbarungen miteinflossen.
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,Und der Wunsch von vielen Mitarbeitern besteht schon, auch vom Home-
office aus zu arbeiten, das heift, da sind die Wiinsche der Mitarbeiter eigent-
lich, die da tatsichlich im Vordergrund stehen und die das Thema dann auch
letztendlich nach vorne treiben.“ (Betriebsratsmitglied; Mess-, Steuer- und Re-
gelungstechnik)

2.2.2 Formen gelebter Praxis

Die konkrete Umsetzung der betrieblichen Vereinbarungen zum orts- und
zeitflexiblen Arbeiten wird in diesem Fall sowohl durch die befragten Mitar-
beitenden als auch durch Personalabtteilung und Betriebsrat positiv bewertet.
Haufigster Grund daftir: Es wird vor allem als Vorteil gesehen, dass Flexibili-
sierungsthemen ganzheitlich angegangen werden und die Grundstruktur des
Unternehmens dies auch zulasst. So werden Prozesse der Flexibilisierung von
Arbeitsort und -zeit unter anderem dadurch unterstiitzt, dass unabhingig von
dieser Debatte stark auf Digitalisierung und Flexibilisierung gesetzt wird.

Das papierarme Biiro begiinstigt ein digitales Abbilden vieler arbeitsprak-
tischer Prozesse. Daraus ergibt sich ein weiterer Vorteil:

»Wenn es digital vorliegt, ist es erstmal egal, ob ich im Biiro sitze oder zu Hause
sitze“ (Betriebsratsmitglied; Mess-, Steuer- und Regelungstechnik).

Zuginge wurden frih und umfangreich geschaffen, unter anderem als ,, Bring
your own device“-Regelung, bei der private Endgerite genutzt werden konnen.

Dies erspart dem Unternehmen Kosten und gestattet den Beschiftigten
das Arbeiten an vertrauten Geriten. Dennoch ist es nur eine mogliche Lo-
sung, die sich im konkreten Fall auf dem Entwicklungspfad zu orts- und zeit-
flexibler Arbeit ergeben hat; das Gegenmodell wiren Mobile-Device-Manage-
mentsysteme, bei denen das Unternehmen die technische Ausstattung stellt
und den Arbeitnehmenden tberlasst.

Die Implementierung digitaler Prozesse und ihre stetige Ausgestaltung
ermoéglichen eine gelebte Praxis des mobilen Arbeitens. Oft wird als dessen
einzige Bedingung das Gerit und die Internetverbindung genannt. Das Stel-
lenprofil einiger Befragter ist durch internationale Dienstreisen gekennzeich-
net; sie begriifien daher Erleichterungen beim mobilen Arbeiten.

Die Ausrichtung der Vereinbarungen des mobilen Arbeitens (konkret
der Telearbeit) dient im Fallbetrieb neben der angestrebten Flexibilisierung
vor allem dazu, Hirden im Arbeitsalltag abzuschaffen. Der Betrieb konzi-
piert hierzu diverse Moglichkeiten, die eine schnelle Adaption durch die Mit-
arbeitenden ermdglichen sollen.
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Die Entscheidung fiir mobiles Arbeiten ist haufig auf der Ebene ,,Mitar-
beitende-Fithrungskraft“ angesetzt. Von betrieblicher Seite wurden hier
laut einem Betriebsratsmitglied (Mess-, Steuer- und Regelungstechnik) pra-
xisnahe Mechanismen geschaffen: ,Also, die letztendliche Entscheidung
trifft der betriebliche Vorgesetzte. Ob er das zulédsst oder nicht“, diese Ent-
scheidung werde von Beschiftigtenseite als Gradmesser des Gelingens oder
Scheiterns empfunden. Damit erhalten solche Aushandlungen einen Stel-
lenwert tber den konkreten Arbeitsplatz hinaus — gute Praxis evaluiert die
Betriebsvereinbarungen. Die Befragten dufern klar, dass auch Prozesse in-
nerhalb des mobilen Arbeitens kooperativ mit der/dem Vorgesetzten abge-
sprochen werden mussen:

»Also, das war eher nicht so, dass man gesagt hat: ,Och, ich fahr heute mal ins
Biiro oder vielleicht bleib ich auch mal zu Hause® oder so, sondern dass man
das schon entsprechend dann, ja, in Absprache mit dem Vorgesetzten dann im
Vorfeld auch geklart hat: ,Arbeite ich jetzt von zu Hause oder hab ich Prisenz
im Biro?‘ Aber dass man jetzt flexibel sich aussuchen kann: ,Heute komm ich
mal‘ oder ,Heute komme ich nicht’, das ist eigentlich eher uniiblich. (Ma-
nagement-Beschaftigte/r; Mess-, Steuer- und Regelungstechnik)

Die Aussage verdeutlicht, dass sowohl die betrieblichen Vorgaben als auch
die konkrete Umsetzungspraxis auf kooperative Kommunikation auf der
Ebene ,Mitarbeitende-Fihrungskraft* ausgerichtet sind. Seitens des Be-
triebsrates und des Betriebes sind diese Prozesse stets so angelegt; in der Pra-
xis ergeben sich je nach Konstellation verschiedene Problematiken, die hem-
mend wirken kénnen. Eine/ein Beschaftigter aus dem Fallbetrieb sprach
unter anderem von einem (kommunikativen) ,Feigenblatt“ als Sinnbild fir
Unsicherheiten und Hemmnisse im Verfahren. Die befragten Betriebsrats-
mitglieder sehen den moglichen Grund in der Notwendigkeit, auch eigene
(Fihrungs-)Prozesse zu verindern.

Mobiles Arbeiten umzusetzen, benétigt eine offene Kommunikation zwi-
schen Beschaftigten und Fihrungskraft, sowohl bei der Entscheidung als
auch bei der Ausgestaltung. Potenzielle Bruchlinien und Hemmschwellen
geht vor allem der Betriebsrat aktiv an:

,Und auch das andere Seminar war tatsichlicherweise auch fiir die Vorgesetz-
ten und [die] gesagt haben: ,Okay, wie fithre ich denn meine Mitarbeiter im
Homeoffice?* [...] Und dass da die Vorgesetzten eben auch zum Beispiel dar-
auf achten mussen, dass man die [Beschiftigten] aktiv anspricht und somit
wieder ins Geschehen reinzieht. (Betriebsratsmitglied; Mess-, Steuer- und Re-
gelungstechnik)
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Diesbeziiglich entstanden Verunsicherungen bei den bereichsbezogenen
Fahrungskraften, was in den Augen vieler Befragter auch mit dem individu-
ellen Fihrungsstil und der Bedeutung von Kontrolle zu tun hat. Gleichzeitig
schwingt mit, dass die Verantwortung fir die Arbeitskraft ernst genommen
wird. Nicht wenige Fithrungskrafte scheinen an der hinreichenden Qualitit
der eigenen Leitungstitigkeit bei orts- wie zeitflexibler Arbeit zu zweifeln,
wie die/der Befragte wenig spater ausfiihrt:

»Weil wenn man sich live gegentibersitzt ... Ein ganz grofSer Teil an Kommu-
nikation geht eben verloren tber diese digitalen Sachen. Und wir, also, ma-
chen auch nicht unbedingt immer die Kamera an, das heif§t, da geht ja dann
noch mal Kommunikation vorbei. Manchmal ist das schon, also auch als Refe-
rent, ist das ein bisschen komisch, wenn man irgendwie sagt ... Okay, man hat
jetzt irgendwas gesagt und dann méchte man natiirlich irgendwie ... Norma-
lerweise gibt es ein Feedback, ja? Und in dieser digitalen Form passiert das
aber gar nicht.“ (Betriebsratsmitglied; Mess-, Steuer- und Regelungstechnik)

Restimee: Die betriebliche Kommunikationskultur tragt zum Gelingen einer
guten Fithrungsarbeit bei. Sie muss - so die weitergehende Uberlegung — von
den Fithrungskriften selbst erst eingeiibt, etabliert und ggf. optimiert werden.

Die von den institutionellen Akteuren angedachten und im Verhaltnis
»Beschiftigte/r-Fihrungskraft gelebten Kommunikationsformen dienen im
Fallbetrieb dazu, der arbeitspraktischen Heterogenitit in den unterschiedli-
chen Arbeitsbereichen méglichst niedrigschwellig zu begegnen — so auch in
Bezug auf orts- und zeitflexibles Arbeiten. So lassen sich Einzelfille vor Ort
direkt kommunikativ zwischen den Beteiligten bearbeiten und eventuell auf-
tretende Probleme direkt angehen. Vor allem prozessorientierte Arbeitsorga-
nisation kann den Aussagen der Befragten zufolge gut im jeweiligen Einzel-
fall abgesprochen und umgesetzt werden.

Auch in diesem Fallbetrieb spielen, wie in fast allen Betrieben, Vereinbar-
keitsaspekte und -notwendigkeiten eine wichtige Rolle. Haufig 16sen sie den
Wunsch nach flexiblen Arbeitsorten und -zeiten aus — seien es individuelle
Bedirfnisse (Kinderbetreuung, hiusliche Pflege, Dienstreisen etc.) oder be-
triebliche Strukturen wie das Biirokonzept des flexiblen (Biro-)Arbeitsplat-
zes. Vor allem Letzteres forderte eine gelebte Praxis, in der Flexibilisierungs-
bestreben fortlaufend umgesetzt werden. Sie wird begleitet von stetigen
Aushandlungs- und Vermittlungsprozessen, um individuellen Bediirfnissen
zu entsprechen und gleichzeitig der Arbeitsorganisation zu dienen. In Kon-
fliktfillen versteht sich der Betriebsrat als Vermittler.

28



2 Fallstudien Chemiebranche

2.3 Fallstudie C: Technologieunternehmen Health Care

Fallbetrieb C versteht sich als Wissenschafts- und Technologieunternehmen
mit langer Tradition. Ebenso wie die Fallstudienbetriebe A und B agiert auch
er global, hat insgesamt knapp 60.000 Beschaftigte in 138 Landern.

Das Kerngeschift ist dreigliedrig; die Bereiche ,Health Care®, ,Live Sci-
ence“ und ,Performance Materials“ beschiftigen wiederum verschiedene
Sparten von Mitarbeitenden. Eine starke Ausrichtung auf Entwicklung und
Innovation sorgt fiir einen hohen Anteil an standortunabhingigen Beschif-
tigten in der Entwicklung, jedoch in der Umsetzung ebenso einen hohen An-
teil an Produktionsbeschaftigten. Zentral sind auflerdem die Entwicklung
und Herstellung digitaler Produkte fiir verschiedene Sparten.

2.3.1 Betriebliche Vereinbarungen zum orts- und zeitflexiblen
Arbeiten

Im dritten Fallbetrieb aus dem Bereich der IG BCE zogen erste Berihrungs-
punkte mit orts- und zeitflexiblem Arbeiten dhnlich wie bei den bisher vorge-
stellten Unternehmen tber ein Pilotprojekt in den betrieblichen Alltag ein.
Mittels einer pilotierten Projektphase wurde das elektronisch gestitzte Ar-
beitszeitmodell ,,Own hours® eingefithrt. Anfangs wurde es insbesondere fiir
aufSertarifliche Beschaftigte angedacht und pilotiert, vor allem aus Grinden
der Umsetzbarkeit. Basis fiir das Pilotprojekt und die enge Prozessbegleitung
durch den Betriebsrat war die zuvor abgeschlossene Vereinbarung zur Ver-
trauenskultur. Dieser ging eine sehr frih einsetzende, starke innerbetriebli-
che Debatte zum Thema voraus.

Dieser Prozess und seine Ergebnisse verschafften der Flexibilisierung
der Arbeit erstmals Aufmerksamkeit und legten damit den Grundstein fiir
entsprechende Schritte. Damit unterscheidet sich dieser Fallbetrieb von den
zuvor vorgestellten Unternehmen. Diese machten zwar ebenfalls deutlich,
dass ein Wandel der betrieblichen (Vertrauens-)Kultur wichtig fiir den Pro-
zess der Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort sei. Jedoch wurden die da-
mit verbundenen Prozesse eher als begleitend beschrieben. In Fallbetrieb C
wurde das Papier zur Vertrauenskultur als signifikante Voraussetzung emp-
funden:

»Das war sozusagen der Grundstein, damit man tGberhaupt loslegen konnte.”
(Betriebsratsmitglied, Technologieunternehmen Health Care)
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Insgesamt wurde die Pilotierung als erfolgreich empfunden. In der Folge stand
zur Debatte, insbesondere die Flexibilisierung der Arbeitszeit auszurollen:

,Und da war dann eben die Diskussion: Rollt man aus im AT-Bereich fiir alle
Beschaftigten am Standort? Oder nimmt man auch die Tarifmitarbeiter mit
rein?* (Betriebsratsmitglied, Technologieunternehmen Health Care)

Man entschied sich fiir eine schrittweise Implementierung des Arbeitszeit-
modells ,Own hours“, zunachst flichendeckend im Bereich der auflertarif-
lich Beschiftigten (AT-Bereich), danach schrittweise in weiteren Betriebs-
bereichen. Damit gingen Jahreszeitbudgets einher, die heute je nach Arbeits-
kontext, betrieblicher Verortung und Arbeitsorganisation unterschiedlich
flexibel ausgestaltet werden konnen.

Insgesamt orientieren sich Vereinbarungen und gelebte Praxis sehr stark
an der betrieblichen Vorstellung einer Vertrauenskultur und deren Umset-
zung. So ist laut den Befragten ein Wechsel des Arbeitszeitmodells von Jah-
resarbeitszeit und ,Own hours“ in beide Richtungen maglich, ebenso ein
Wechsel zuriick. Das fithrt durchaus zu Unstimmigkeiten oder Konflikten,
die durch eine eigens eingerichtete Kommission bearbeitet werden:

»Der Weg ist aber meistens, dass Tarifmitarbeiter, die bisher in der Jahresar-
beitszeit sind, eben aufs Arbeitszeitmodell ,Own hours* wechseln mochten.
Dann wird der Vorgesetzte abgefragt: ,Gibt es dagegen irgendwelche Schwie-
rigkeiten? Und dann gibt es auch wirklich Einzelfille, wo Vorgesetzte sagen:
,Nee, das geht nicht. Und dann gibt es eine Kommission, wo auch Betriebs-
rite drin sind, wo dann beraten wird: Ist der Arbeitsplatz ,Own hours‘-fihig
oder nicht? (Betriebsratsmitglied, Technologieunternehmen Health Care)

Die Besonderheit an diesem Beispiel besteht vor allem in der Entscheidungs-
autonomie. Der Impuls zur Wahl des mobilen Arbeitens entsteht bei fast al-
len Fallbetrieben auf Ebene der Mitarbeitenden, indem diese sich etwa aus
privaten Griinden entscheiden, ihr Arbeitszeitmodell zu wechseln.

Entgegen den meisten Fallbetrieben erfolgt die Beantragung in Fallbe-
trieb C nicht vorrangig in direkter Kommunikation bzw. Abstimmung zwi-
schen der/dem Beschiftigten und der Fihrungskraft. Stattdessen wird die
Rolle der Fithrungskraft in einem standardisierten Prozess als mogliche Veto-
stimme verstanden.

Auf ihren Einwand hin ist zu prifen, ob der Arbeitsplatz prinzipiell
»Own hours“-fahig ist. Trifft das zu, ermdglichen Beantragung und Bestiti-
gung der/dem Mitarbeitenden mobiles Arbeiten. Damit liegt die Entschei-
dung (bzw. Entscheidungsautonomie) in Bezug auf mobiles Arbeiten nicht
wie bei den anderen Fallbetrieben auf der Ebene ,Mitarbeitende-Fiihrungs-
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kraft“, sondern auf der Ebene ,,Mitarbeitende-betriebliche Verwaltung®. Das
macht die Entscheidung transparent und demokratisiert das Verfahren. Per-
sonliche Animositaten werden dadurch besser beherrschbar.

Im Flexibilisierungsprozess wurde neben der Arbeitszert auch der Aspekt
Arbertsort diskutiert und erarbeitet:

,Es war tatsachlich ein sehr frither Ansatz, dieses tatsachlich auch ortsflexibel
[...], sondern auch tatsichlich zu sagen: Du musst nicht im Werk sitzen, ja,
sondern du kannst das zu Hause machen, du kannst das im — ich sag jetzt mal
tberspitzt — in der Bibliothek machen, im Schwimmbad machen, du kannst
das machen, wo du willst, ja, muss nur sicherstellen, dass der Datenschutz und
so weiter klappt [...]. Aber das war schon immer so dieses Gekoppelte.“ (Be-
triebsratsmitglied, Technologieunternehmen Health Care)

Insgesamt wird deutlich, dass in diesem Fallbetrieb eine starke Basis des Ver-
trauens die Grundlage sowohl fiir die Vereinbarungen zum orts- und zeitfle-
xiblen Arbeiten sind als auch im Hinblick auf Beantragung und Umsetzung,.
Dies erfordert einen Wertewandel sowohl bei den Beschiftigten als auch bei
den Fiihrungskriften. Die Befragten berichten von notwendiger Uberzeu-
gungsarbeit bei den Vorgesetzten:

»Eben dieses Loslassen, ja, nicht Anwesenheit zu kontrollieren, ja, sondern tat-
sichlich Vertrauen zu haben, dass die Beschiftigten, auch wenn ich sie nicht
sehe, ihre Arbeit machen.“ (Betriebsratsmitglied, Technologieunternehmen
Health Care)

Das erforderte von einigen Vorgesetzten einen Bruch mit ihrer eigenen Fiih-
rungskultur und von den Beschiftigten bisweilen lingere Uberzeugungsar-
beit. Letztlich bewiesen die Arbeitsergebnisse das Funktionieren orts- und
zeitflexibler Losungen und beschwichtigten Abwehrreaktionen.

Orts- und zeitflexibles Arbeiten erweist sich im Fallbetrieb C als eine
kommunikativ herzustellende Kooperation unterschiedlicher Ebenen, Ak-
teurinnen und Akteure, gerahmt durch eine vertrauensvolle Betriebskultur,
im Einzelfall durchaus Konflikte erzeugend. Diese zu losen, wurden formali-
sierte und transparente Verfahren eingesetzt. Sie fithren seitens der Beleg-
schaft insgesamt zu breiter Akzeptanz gegentiber der Flexibilisierung.

2.3.2 Formen gelebter Praxis

Die Wertschitzung einer Vertrauenskultur wurde in der Praxis aktiv durch
den Betriebsrat umgesetzt, mithilfe von (Info-)Veranstaltungen, stetiger Pro-
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zessbegleitung und flachen, kooperativen Kommunikationsstrukturen mit
den Vorgesetzten. Neben der Vertrauenskultur, die sich in Vereinbarungen
und Arbeitspraxis findet, spielt die Selbstorganisation eine zentrale Rolle bei
diesem Fallbetrieb. Sie wird fast ausschlieflich als notwendig beschrieben,
um im Betrieb zu arbeiten. Dabei ist der Impuls fir orts- und zeitflexibles Ar-
beiten im Grunde wie in den anderen Betrieben heterogen und individuell
geartet. Der betriebskulturelle Umgang ist jedoch anders:

»Oder wir haben auch Modelle, wo jetzt, sag ich mal, der Ehepartner bei sei-
nem Arbeitgeber erreicht hat, dass er spat arbeiten kann, sie dann bei uns sehr
frih kommt, die quasi den Tag sich teilen, selbstverantwortlich.“ (Beschaf-
tigte/r, Technologieunternehmen Health Care)

Selbstorganisation sehen die Befragten als groffe Chance, hiufig auch in
Richtung Selbstverwirklichung in der Erwerbsarbeit. In Verbindung mit ei-
ner aktiv gelebten Vertrauenskultur wird sie als positives Instrument und als
besonderes Merkmal des Fallbetriebes beschrieben. Damit gehen Aussagen
einher, wonach betrieblicherseits auch die Risiken der Selbstorganisation ge-
sehen werden, gerade bei hoher Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort. Be-
schiftigte beschreiben verschiedene Mechanismen, die sie in ihrer Praxis als
unterstiitzend wahrnehmen.

Vor allem wenn die Mitarbeitenden tiberwiegend selbstorganisiert im
Homeoffice arbeiten und nicht mehr greifbar sind, berichten die Fihrungs-
krafte, dass Selbstorganisation auch Herausforderungen mit sich bringt:

»Also, aber da sehen Sie ganz genau, da bleibt fiir einen personlich nicht mehr
die Luft. Und da musst du schon aufpassen, [...] bitte denk auch mal an dich,
ja? Da muss man dann auch schon mal ein paar Takte zu sagen.“ (Beschaftigte/r,
Technologieunternehmen Health Care)

Insbesondere Belastungen, die durch die Verschrinkung unterschiedlicher
Herausforderungen entstehen wie z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Pflege, Erreichbarkeits- und Teamaspekte, werden durch Selbstorganisations-
prozesse noch verstarke.

Auch Aspekte der Arbeitsverdichtung und der Digitalisierung spielen
eine Rolle und werden mitunter als belastend wahrgenommen. Insgesamt
bemerken die Befragten, dass sich der Betrieb aktiv mit diesen Themen ausei-
nandersetzt und unterstiitzende Mechanismen entwickelt.

»Aber auch Umgang mit Zeitplanung, Zeitmanagement im Homeoffice, ja,

die ganzen Geschichten, das bieten wir auch natirlich an, solche Sachen. Was
wichtig ist, ist halt Ergonomie, da muss man aufpassen, das ist so ein bisschen
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ein Knackpunkt am Thema Homeoffice. [...] Wenn ich als Unternechmen
Homeoffice verordne, dann muss ich auch die Arbeitsbedingungen fiir zu
Hause gestalten. (Beschaftigte/r, Technologieunternehmen Health Care)

Der Betrieb setzt an verschiedenen Stellen vor allem praventiv-unterstiitzend
an. Die Praxis orts- und zeitflexiblen Arbeitens griindet auf der Bereitstellung
notwendiger Arbeitsmittel (verschiedene Befragte berichteten z.B. von zwei
Monitoren, die sie gestellt bekommen); zudem unterstiitzen auch psychoso-
ziale Angebote die Selbstorganisation. Diese ist dann von den Beschiftigten
auszufilllen - und die nutzen die damit einhergehenden Maoglichkeiten
durchaus.

Letztlich entstanden hierdurch Angebote mit Fokus auf gesundheitli-
chen Aspekten, etwa dem Abschalten nach der Arbeit. Ihr Ziel ist es, sowohl
Fehlorganisationen zu korrigieren als auch praventiv-unterstiitzend zur Ef-
fektivitit des orts- und zeitmobilen Arbeitens beizutragen. Zwar kommt es
hinsichtlich der Notwendigkeit bestimmter Instrumente auch zu Unstim-
migkeiten zwischen betrieblichen Akteurinnen und Akteuren; im Regelfall
werden sie aber entlang formalisierter Verfahren beigelegt.

Insgesamt ist die Praxis der Befragten gekennzeichnet durch ein Span-
nungsverhaltnis von Vertrauenskultur einerseits und gelebter oder erwarteter
Selbstorganisation andererseits. Vor allem in verschiedenen Teamstrukturen
und Arbeitsbereichen ergeben sich dadurch wiederum Herausforderungen,
die Teamorientierung und kollegiale Kommunikation erfordern, insbeson-
dere bei Projektarbeit mit ihren komplexen Strukturen und Zustindigkeiten.
Dies wird von den Befragten haufig als zusitzliche Anforderung wahrgenom-
men, durchschnittlich jedoch angesichts der Vorteile der selbstorganisierten
Flexibilitdt als akzeptabel empfunden.

2.4 Fazit aus den Fallstudien Chemiebranche

Die Fallbetriebe des Chemie-Clusters zeichnen sich durch mehrere zentrale
Merkmale aus, die den Umgang mit dem orts- und zeitflexiblen Arbeiten di-
rekt beeinflussen: Die Belegschaften umfassen grofSteils Beschaftigte in Pro-
duktionsbereichen, in denen orts- und zeitflexibles Arbeiten nur bedingt
moglich ist., und der Schwerpunkt dieser Arbeitsform liegt iiblicherweise in
den verwaltenden, distribuierenden und entwickelnden Arbeitsfeldern, die
regelmifig den kleineren Teil der Belegschaft ausmachen.

Die internationale Ausrichtung der Fallbetriebe ermdglicht allerdings ei-
nem GrofSteil der Beschiftigten aus Verwaltung, Entwicklung etc., in ihrem
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Arbeitsbereich flexibel zu arbeiten. Dazu tragen unter anderem globale
Dienstreisen bei, eine besondere Form des zeitflexiblen und mobilen Arbei-
tens. Die verschiedenen Sparten, in denen Produkte, Dienstleistungen und
Expertisen angeboten werden, er6ffnen ein grofSes Feld heterogener Arbeits-
strukturen und vielféltiger (standortbezogener) Arbeitsorganisation.

Diese Heterogenitiat muss stets bei den Betriebsvereinbarungen bedacht
werden. Anzustreben sind niedrigschwellige Verfahren, um moglichst viele
Vereinbarkeitsthemen bzw. individuelle Situationen zu erfassen. Im Umkehr-
schluss bedeutet das, dass standortiibergreifende Betriebsvereinbarungen z.B.
auf Konzernebene nur Eckpunkte benennen kénnen; die Ausformulierungen
und Ubereinkiinfte sind auf nachfolgenden Ebenen zu konkretisieren.

Tabelle 1 zeigt die zentralen Aspekte der untersuchten Fallbetriebe in Be-
zug auf die Betriebsvereinbarungen zum orts- und zeitflexiblen Arbeiten. Be-
triebliche Pfade sind als individuelle bzw. Giberbetriebliche Losungswege er-
kennbar, auch wenn graduelle Unterschiede zwischen den Unternehmen
bestehen. Im Verlauf der weiteren Darstellung wird dies schrittweise auf clus-
tertibergreifende Bilanzierungen ausgedehnt, um einen Clustervergleich zu
ermoglichen.

Insgesamt scheinen formal-komplexe Vereinbarungen zu dominieren.
Sie umfassen teils mehrere Regelungspunkte, die in betriebliche Arbeitszeit-
konzepte eingebettet sind oder daran ankniipfen. Sie basieren entweder auf
ilteren Betriebsvereinbarungen, die in ihrem Zusammenspiel zum Zeit-
punkt ihrer Abfassung noch nicht zusammengedacht werden konnten; oder
sie entstammen neuen betrieblichen Vereinbarungen, deren Regelungsinten-
sitat und -dichte der Heterogenitit der Standorte, Arbeitsbereiche und -aufga-
ben etc. geschuldet sind.

Sie zielen insbesondere auf zeitliche Flexibilitit im Rahmen unterschied-
licher Arbeitszeitmodelle und verbinden sich ggf. mit Bestimmungen zur
ortlichen Flexibilitat im Homeoffice oder an weiteren Arbeitsorten.

Arbeitsorganisatorische Flexibilitit soll so die Stabilitit der betrieblichen
Prozesse gewihrleisten und zugleich Beschiftigten ein weniger starres Er-
werbsleben ermoglichen. Im Zweifelsfall ist Letzteres aber zweitrangig ge-
gentber betrieblichen Belangen, weshalb das Ansinnen von Beschaftigten
nicht selten abgewiesen wird.

Fur die Ausarbeitung entsprechender Vereinbarungen ist eine Vertrau-
enskultur entscheidend. Kénnen sich die betrieblichen Akteurinnen und Ak-
teure aufeinander verlassen, werden selbst strittige Punkte in gemeinsam ge-
tragenen Prozessen ausgefochten und einer letztlich (temporir) geachteten
Vereinbarung zugefihrt.
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Die Praxis orts- und zeitflexiblen Arbeitens

Die Vertragsparteien werden sich daran halten, bis erneuter Regelungsbe-
darf besteht, der dann wiederum auf Augenhohe verhandelt wird. Es ist wich-
tig, zeitbegrenzt betriebliche Erfahrungen zu sammeln, um zu einer allseits
zufriedenstellenden finalen Entscheidung zu gelangen. Altere wie neue Be-
triebsvereinbarungen sind auf fortwahrende Anpassung angewiesen. Sie wer-
den daher in der Regel durch Pilotierung und Evaluation auf ihre Praxistaug-
lichkeit getestet, bevor sie mit unterschiedlicher Reichweite vereinbart und
ausgerollt werden.

Die Impulse zu Verinderungen bestehender Regelungen bzw. zu neuen
Vereinbarungen angesichts sich verandernder Arbeitsformen etwa beim Ein-
zug neuer Technologien kommen sowohl aus den Belegschaften (Fallbe-
trieb A) als auch vermittelt durch die Betriebsrate, denen entsprechende Be-
darfe zugetragen werden oder die diese selbst erkennen. Auf der anderen Seite
sind es managementseitig vorangetriebene Restrukturierungen, die entspre-
chende Vereinbarungen notwendig erscheinen lassen (Fallbetriebe B und C).

Insbesondere im schon beschriebenen Fall einer guten (wenn auch nicht
unbedingt konfliktfreien) beiderseitigen Zusammenarbeit wird auch das Ma-
nagement Interesse an Vereinbarungen haben und entsprechend frihzeitig
darauf dringen, z. B. mit der Verabredung zur Pilotierung als erstem Schritt.

Die drei Fallbetriebe stellen damit ein Kontinuum an Impulsméglichkei-
ten fir mobiles Arbeiten dar. Die unterschiedliche Ausgestaltung im Hin-
blick auf orts- und zeitflexibles Arbeiten grindet dabei auf unterschiedlichen
bestehenden Vereinbarungen zum Themenfeld. Das verdeutlicht eine gewis-
se Pfadabhingigkeit, die auf die gewachsene Kultur in den Betrieben ver-
weist, die in der Regel in ein professionelles Handling von Veridnderungen
der Arbeitsorganisation miindet.

Das auflert sich unter anderem in den zentralen Merkmalen, die im Ver-
gleich zueinander eine unterschiedliche Historie aufweisen. In Fallbetrieb B
wurde auf eine Anderung betrieblicher Abliufe reagiert, wihrend es im Fall-
betrieb C eher um eine Fortschreibung von Flexibilisierungspotenzialen bei
Gewihrleistung betrieblicher Stabilitit geht, was insgesamt zu einer gemein-
sam geteilten Veranderungskultur beitragt. Gemeinsam ist allen Betrieben al-
lerdings die eine Orientierung an eher niedrigschwelligen Regelungen, die
im besten Fall auf der Abteilungs- oder Teamebene umsetzbar sind. Letztlich
missen Arbeitskrifte ihren Bedarf an orts- und zeitflexibler Arbeit anzeigen
und damit einen Wunsch zur Umgestaltung ihrer bisherigen Arbeitsweise
verdeutlichen.

Da die Entscheidung dazu hiufig bei der direkten Fihrungskraft liegt,
sind hier auch entsprechende Verhandlungen anzusiedeln. Betriebsrate und
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2 Fallstudien Chemiebranche

hoheres Management werden in der Regel erst dann titig, wenn die direkt
Beteiligten nicht tbereinkommen. Die Entscheidungsautonomie ist damit
unterstiitzend angelegt — Eigenverantwortung und Selbstbestimmung der
Beschiftigten und Arbeitsbereiche werden geschitzt und im Konflikefall ggf.
durch tibergeordnete Instanzen wie Management und Betriebsrat moderiert.

Mit Leben gefiillt werden die Vereinbarungen im Kern in allen Fallbe-
trieben durch die 6rtlichen Fihrungskrifte und die Beschiftigten. Insbeson-
dere auf dieser Ebene zeigen sich schnell Briche und Knackpunkte beim
Ubertragen arbeitspolitischer Verabredungen in handfeste betriebliche Pra-
xis. Das ist in den anderen Clustern kaum anders, wie die folgenden Falldar-
stellungen belegen.
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3 FALLSTUDIEN DIENSTLEISTUNGSBRANCHE

Personenbezogene Dienstleistungen sind haufig an einen Ort gebunden, an
dem z.B. die notwendige Technik vorhanden ist. Bei industriellen Dienst-
leistungen wiirde man zunichst erwarten, dass diese eng mit der Betriebs-
stitte und dem Zeitrahmen z.B. der Produktion verbunden sind. Doch er-
moglichen insbesondere digitalisierte Verfahren andere Verfahrensweisen,
die dem Dienstleistenden durchaus Potenzial zur orts- und zeitflexiblen
Arbeit bieten.

In administrativen bzw. verwaltenden Prozessen ebenso wie in eher stra-
tegisch-konzeptuellen Dienstleistungen sind solche Moglichkeiten noch star-
ker verankert. Verwaltungsschritte lassen sich vielerorts digital ausfiihren,
Konzeptionen werden auch in Prisenz auf der Basis digitaler Prisentationen
erarbeitet und vorgestellt — letztlich lasst sich auch der Auftritt vor Dienstleis-
tungsnehmenden mittlerweile online gestalten. Einen kleinen Teil der ge-
nannten Dienstleistungen bildet die vorliegende Studie ab.

Nachfolgend sind drei Fallstudien aus dem Dienstleistungsbereich hin-
sichtlich ihrer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen und der gelebten Praxis
dargestellt: Die dffentliche Verwaltung ist eine verbreitete, kommunal wie lan-
des- bzw. bundesweit orientierte Dienstleistung mit starkem Kundenbezug
(Burgerinnen und Burger), aber auch mit internen Ablaufen, die die eigene
Arbeit arbeitsorganisatorisch rahmen (Kapitel 3.1). Im Falle des Facility-
Managements handelt es sich um steuernde Maffnahmen einer Objektver-
waltung mit eigenen Immobilien (Kapitel 3.2). Als weiteres Beispiel dient ein
Telekommunikationsunternehmen mit produktbezogenen Dienstleistungen im
technischen wie kundenseitigen Bereich (Kapitel 3.3).

3.1 Falistudie D: Offentliche Verwaltung

Der erste Fallbetrieb des Clusters ist eine Korperschaft des offentlichen
Rechts. Sie umfasst sieben Organisationsbereiche, hinzu kommt der Ge-
schiftsbereich des Oberbiirgermeisters. Insgesamt hat dieser Fallbetrieb mehr
als 10.000 Beschaftigte aus den Bereichen Bildung, Jugend, Kultur, Stadtent-
wicklung, Finanzen, Soziales und Integration. Insgesamt weist der Fallbe-
trieb eine mobilarbeitsfihige Struktur auf. Befragte sehen in vielen Bereichen
Flexibilisierungspotenzial aufgrund 6ffentlicher Verwaltungsstrukturen.
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3 Fallstudien Dienstleistungsbranche

3.1.1 Betriebliche Vereinbarungen zum orts- und zeitflexiblen
Arbeiten

Flexibilisierungsinstrumente einzufithren und einem Grofteil der Beleg-
schaft zeitflexibles bzw. mobiles Arbeiten zu ermoglichen, hingt generell
vom jeweiligen Gestaltungskontext, von den betrieblichen Strukturen und
dem Arbeitsbereich ab. Beispielsweise ldsst stationire Produktionsarbeit
moglicherweise weniger mobiles Arbeiten zu als Tatigkeiten in der Verwal-
tung, in der Dienstleistung oder in Innovations- und Entwicklungsbereichen.
So spezifisch der jeweilige Kontext, so unterschiedlich sind die Themen, die
die betriebliche Auseinandersetzung um orts- und zeitflexibles Arbeiten be-
stimmen. Im Fallbetrieb D besteht dieser Impuls vorrangig in der Frage nach
der Vereinbarkeit lebens- und arbeitsweltlicher Spharen.

»Die [Betriebsvereinbarung] war damals aus Griinden der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf abgeschlossen worden. Und das war sozusagen der ur-
spriingliche Einstiegsgedanke also, die Vereinbarkeitsgeschichte irgendwie
mitaufzunehmen. Und auch in manchen Fillen, wo es Leute gab, die irgend-
wie auch eine bestimmte schwierige Krankheit hatten oder Kinderbetreuen,
dass die das auch nutzen konnten.“ (Personalrat, Offentliche Verwaltung)

Die Fokussierung auf Einzelfalle und daraus resultierende erste Berihrungs-
punkte mit Telearbeit — bereits vor der spiter erarbeiteten Betriebsverein-
barung wurden individuelle Antrage auf (partielles) Homeoffice genehmigt —
erforderten relativ schnell eine konkrete gesamtbetriebliche Auseinander-
setzung mit der Thematik. Bereits Anfang der 2010er Jahre wurde die erste
betriebliche Vereinbarung im Themengebiet orts- und zeitflexiblen Arbei-
tens erarbeitet und verabschiedet.

Impuls und Ziel war es, moglichst frith eine Basis zu schaffen, auf die
man sich in den erwartbar folgenden Vereinbarkeitsanliegen berufen konn-
te. Damit verbunden war die Vorstellung, einen klaren Rahmen zu Beantra-
gung, Moglichkeit, Ausstattung etc. abzustecken. Telearbeit sollte damit un-
ter dem Vereinbarkeitsaspekt ermdglicht werden, jedoch zum damaligen
Zeitpunkt eher im konkreten Einzelfall statt ausgerichtet auf eine breite Mas-
se an Beschaftigten.

Diese auf Einzelfallantrage ausgerichtete Vereinbarung schloss einen
grundsitzlichen Ermoglichungskontext fiir mobiles Arbeiten und damit fla-
chendeckende Mobilarbeit zunachst noch aus. Sie wurde in den folgenden
Jahren aus zweierlei Impulsen noch einmal in den Blick genommen. Aus der
gelebten Praxis kamen Ausgestaltungswiinsche, ebenso direkt von Arbeitge-
berseite:
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Die Praxis orts- und zeitflexiblen Arbeitens

»Das war 2015 damals auf Initiative des damaligen Personaldezernenten, der
gesagt hat: \Wir missen da irgendwie attraktiver werden und wir wollen ein-
fach mal nachdenken und lass uns mal was machen zu mobilem Arbeiten.* «
(Personalrat, Offentliche Verwaltung)

Dieses Nachdenken offnete die Folgevereinbarungen. Nicht mehr ausschlief3-
lich Familie, Beruf und deren Vereinbarkeit standen im Fokus; vielmehr alle
lebensweltlichen Gegebenheiten der Beschiftigten. Die Vereinbarkeit von
dienstlichen Belangen und personlicher Lebensfiihrung stand fiir die Uberar-
beitung der ersten Vereinbarung als ein zentraler Punkt im Diskussionsraum.
Dies fiihrte zu verschiedenen Anderungen, sowohl auf der Ebene der betrieb-
lichen Vereinbarung und der daraus resultierenden Praxis als auch hinsicht-
lich der betrieblich gelebten Kultur des orts- und zeitflexiblen Arbeitens.

Die Intention der Beteiligten war es — und hier unterscheidet sich dieser
Fall stark von den tbrigen Betrieben der Studie —, die verschiedenen Themen
mobilen Arbeitens moglichst umfassend zu regeln und in eine Betriebsver-
einbarung einzubinden. Es mag an der Vielfaltigkeit der Arbeitsaufgaben ei-
ner kommunalen Verwaltung liegen, die globale Losungen erschwert, weil
diese die jeweilige Spezifitit nicht erfassen — Kundenbetreuung etwa hat an-
dere Voraussetzungen als die Administration von Leistungsbeztigen.

Arbeitsgruppen, die in verschiedenen Bereichen jeweils fiir sich autark
pilotierten, sollten in Diskussions- und Abstimmungsrunden moglichst alle
Bereiche abdecken: Datenschutz, Ergonomie und Gesundheitsschutz, Ar-
beitszeit, zentrale Organisation etc. Auch die Arbeitgeberseite war stark kon-
sensorientiert, unter dem Fokus der Attraktivitdtssteigerung galt:

»,Und wir mussen die Arbeit und die Arbeitsausstattung oder die Arbeitsumge-
bung so dndern, dass auch wir mobiler werden. Und das, weil das einfach up
to date ist irgendwie und weil uns das auch, sowohl was die Arbeitsprozesse
und Zufriedenheit der Leute ... was das angeht, eine Verbesserung bringt als
auch der Attraktivitit nach auffen wegen und so. (Personalrat, Offentliche
Verwaltung)

Die aktuelle betriebliche Vereinbarung zeichnet sich durch diesen Impuls in
Verbindung mit dem Wunsch aus, moglichst vollumfinglich fir alle Be-
schiftigten die Belange der orts- und zeitflexiblen Arbeit zu regeln. Der Pro-
zess der Erarbeitung und Verabschiedung in den Arbeitsgruppen wurde von
den Befragten weitestgehend als konstruktiv und positiv beschrieben — vor al-
lem die Moglichkeiten, sich sowohl als Betriebsratsmitglied als auch als
Beschiftigte/r einzubringen, z. B. in den Arbeitsgruppen.
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3 Fallstudien Dienstleistungsbranche

3.1.2 Formen gelebter Praxis

Die Praxisphase nach Verabschiedung der Betriebsvereinbarung beschreiben
die Befragten als angesichts der unternommenen Anstrengungen tberra-
schend hirdenreich, vor allem Umsetzungsschritte und technische Ausstat-
tung betreffend.

,Ja, wir haben die dann ins Leben gerufen, die Vereinbarung und dann hat
sich relativ schnell ... Bald haben sich dann natirlich die ersten praktischen
Dinge ergeben, so was wie: ,Oh, wir haben kein Geld. Das war ... Also, ich ...
Da hab ich dann nur gedacht: ,Okay, also da hab ich in der Verhandlung der
BV keinen Gedanken daran verschwendet.® “ (Personalrat, Offentliche Verwal-
tung)

Hier zeigt sich eine besondere Hemmschwelle des Fallbetriebes als 6ffentli-
che Institution. Schnelle Innovationsvorhaben wie die Einfithrung mobiler
Arbeit sind angesichts der notwendigen Bereitstellung von Technik durch
eine zentrale Beschaffungsstelle nur schwer moglich, da entsprechende Res-
sourcen erst genechmigt werden missen. Zudem sind es 6ffentliche Gelder,
die jeweils im Haushalt langfristig vorab auf Bedarf und Notwendigkeit ge-
prift und freigegeben werden mussen.

Letztlich brauchen derartige Prozesse in der offentlichen Verwaltung
mehr Zeit als in der Wirtschaft, da hier die Finanzierung durch 6ffentliche
Gelder stirker auf Notwendigkeit, Bedarf und Knappheit geprift wird. Zu-
dem ist der Zustand kommunaler Finanzen im Vergleich zur Privatwirt-
schaft seit Lingerem angespannt, unter anderem durch die gemeinwohlori-
entierte Aufgabenvielfalt.

Diese Hiirden konnten aber in der Praxis den Grundgedanken der Ein-
fihrung von attraktiven orts- und zeitflexiblen Arbeitsmoglichkeiten nicht
authalten; sie verlangsamten nur die breite Implementierung. Letzteres trifft
auch in anderen Bereichen zu, z.B. bei der Einfithrung der elektronischen
Akte oder eines spezifischen Dokumentenmanagementsystems.

Zudem bilden sensible Datenschutzauflagen besondere Hemmschwellen
fur offentliche Verwaltungen. Im Fallbetrieb erschwerten sie die Implemen-
tierung und Ausbreitung mobilen Arbeitens zusitzlich. Verschiedene Mog-
lichkeiten der Losungsfindung wurden in Betracht gezogen bzw. ausgelotet.
Diirfen etwa aufgrund der Datenschutzbestimmungen bestimmte Dokumen-
te weder physisch noch elektronisch das Amt verlassen, so wird laut einer/
einem Beschaftigten ,eine Ebene tiefer angesetzt“ und die individuellen Ar-
beitsprozesse werden so verdndert, dass an mobilen Arbeitstagen nicht mit
derartigen Dokumenten gearbeitet wird.
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Die Praxis orts- und zeitflexiblen Arbeitens

An solchen ,smart solutions“ zeigt sich in der Praxis gerade angesichts
zahlreicher Hiirden und Hemmschwellen eine groffe Bereitschaft, Prozesse
zu reflektieren und anzupassen, um moglichst flexibel zu agieren. Das lasst
sich an verschiedenen Stellen gut umsetzen, so die Befragten. Die tariflich zu-
gesicherte Gleitzeitregelung ermdoglicht Flexibilisierungen in deutlich verbes-
sertem Umfang, auch bei Uberstundenregelungen etc. Hier zeigt sich, dass
vor allem kleinere Organisations- und Struktureinheiten gefragt sind, Be-
schiftigte und Arbeitsprozesse sinnvoll zu koordinieren.

3.2 Fallstudie E: Facility-Management

Der zweite Fallbetrieb des Clusters gilt als fiihrender und internationaler Im-
mobilien- und Industriedienstleister mit Standorten in Deutschland, Oster-
reich, der Schweiz, Polen und Tschechien sowie knapp 10.000 Beschaftigten
in diesen Lindern. Kerngeschift sind Immobilienservices mit hoher Eigen-
leistungstiefe als technisches, infrastrukturelles und kaufmannisches Manage-
ment von kompletten Standorten.

Die vielfiltigen Dienstleistungen umfassen sowohl die reine Vermietung
kleinerer Immobilien bis hin zum kompletten Portfolio inklusive Verwal-
tung, Kostenmanagement, Reinigung, Kommunikationsmanagement etc.
Sie betreuen Immobilien von Betrieben aller Branchen. Beschiftigte dieses
Fallbetriebes sind einerseits mit der Immobilienbetreuung vor Ort betraut
(z.B. Facility-Management), andererseits auch mit koordinierenden Aufga-
ben (z.B. durch Immobilienkaufleute). Letztere eignen sich grundsitzlich
gut fir mobiles Arbeiten.

3.2.1 Betriebliche Vereinbarungen zum orts- und zeitflexiblen
Arbeiten

Bereits diese Aussage spiegelt zentrale Besonderheiten des Fallbetriebes:

»Ja, unsere erste Regelung, ,Mobiles Arbeiten‘ genannt, ist noch aus ... die ist
schon recht alt, Gber zehn Jahre. Sie hat ihre Entstehung aus dem Interesse des
Arbeitsdirektors, aus den neuen Bewerbern und dem der Menschen, die sich
bei uns beworben haben. [...] Er wollte dies ohne Regelung einfiithren. Da ha-
ben wir als Betriebsrate widersprochen, weil wir dort Rahmenbedingungen
und Sicherheit auf den Arbeitnehmer haben wollten.“ (Betriebsratsmitglied,
Facility-Management)
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3 Fallstudien Dienstleistungsbranche

Das Interesse, mobiles Arbeiten im Betrieb einzufiihren, entstand insbeson-
dere durch die treibende Kraft eines Arbeitsdirektors, der vor allem mit Blick
auf neue Bewerber Arbeitszeit und Arbeitsort flexibel gestalten wollte. Hinzu
kommt, dass das Unternehmen Standorte in ganz Deutschland unterhalt und
dort Kundinnen und Kunden betreut; mitunter bestehen standorttbergrei-
fende Teamstrukturen.

Die Belegschaftsstruktur gliedert sich grob in drei Bereiche. Ein Grofiteil
der Beschiftigten ist in der Gebdudebetreuung vor Ort titig (Property Manage-
ment). Haufig ist ihnen ein Gebaude zugeteilt, fiir deren Unterhaltung sie zu-
stindig sind — zwar meist in mehr oder weniger agilen Teams, jedoch da-
durch bereits weniger mobilarbeitsfahig.

Die zweite Gruppe der Beschiftigten bilden mobile Techniker/innen und
Technikerteams. Sie sind in unterschiedlichen Regionen fiir verschiedene Ge-
baude zustindig, insbesondere in schwereren Havariefillen bzw. zur Unter-
stitzung der lokalen Teams. Diese Techniker(teams) sind in der Arbeitsorga-
nisation hochflexibel, arbeiten jedoch auch nach Auftragslage und in
dringenden Fillen nach Priorisierung.

Thre Einteilung fir nicht prioritire Arbeitsaufgaben erfolgt meist in Ab-
sprache mit der dritten Beschiftigtengruppe, die wie eine Hausverwaltung
Immobilien sowie Kundinnen und Kunden organisiert, betreut und verwal-
tet — klassische Biiroarbeit.

Besagter Arbeitsdirektor zeichnet sich insbesondere durch die Absicht
aus, das Unternehmen fiir neue Bewerberinnen und Bewerber durch mobile
Arbeit attraktiver zu machen. Dies funktioniert in der Praxis vor allem fir
Buroarbeitskrifte, die fast 90 Prozent ihrer Arbeit am (vom Betrieb gestell-
ten) Laptop erledigen kdnnen.

Das gilt nach Aussagen der Befragten auch weitgehend fiir die Technike-
rinnen und Techniker, da diese zunachst die Planungshoheit tber ihren Ar-
beitstag haben. Bei dringenden Terminen, Abnahmen etc. gilt dies natirlich
nicht. Gerade fiir Technikerteams sowie Facility-Managerinnen und -manager
vor Ort sind jedoch zeitflexible Losungen vorgesehen. Das bedeutet vor allem
ein sehr offenes Arbeitszeitmanagement, also den Umgang mit Mehr- oder
Minderstunden. Dies fithrte in der Vergangenheit mitunter zu Problemen:

,»Wird auch voll ausgenutzt im positiven wie im negativen Bereich, hauptsich-
lich um Qualifizierungsmaffnahmen wie die Meisterschule dort aufzufiillen
ohne Entgeltverlust. [...] Eher Schwierigkeiten haben wir bei der Obergrenze,
sodass wir eine Zeit lang in die Verlegenheit kamen, zu diskutieren: Auszah-
lung von Arbeitszeitkonten, [weil] wir auch ein Langzeitarbeitskonto gemacht
haben, das heifdt Zeitwertkonto. Der Arbeitnehmer kann bis zu hundertacht-

43



Die Praxis orts- und zeitflexiblen Arbeitens

zig Stunden im Jahr auf dieses Zeitwertkonto umbuchen. Das wird dann in
Geld gefiihrt, kann es sich dann also teilweise wieder auszahlen lassen oder
friher in den Ruhestand gehen oder ein Sabbatical machen.“ (Betriebsratsmit-
glied, Facility-Management)

Insgesamt zeichnet sich die Vereinbarung zum mobilen Arbeiten in diesem
Fallbetrieb durch eine Basisregelung flexibilisierter Arbeitszeiten aus, die
tiber ein Kontenmanagement Zeitkontingente verwaltet. Gewiinscht ist ein
breites Spektrum an Beschiftigten, die mobiles Arbeiten in unterschiedli-
chen Qualititen, Formen und Nutzungsgraden fiir sich umsetzen. Dies hat
den Vorteil, den auch die Beschiftigten schitzen, dass mobiles Arbeiten in
vielen Bereichen mit unterschiedlichen Gestaltungsformen moglich ist. So
arbeiten manche Teams in ihren Biiros bereits mit Desksharing, neben Lap-
tops ausgestattet mit kleinen Trolleys, die als individuelle mobile Schreib-
tischschranke fungieren.

Dartiber hinaus besteht auch die klassische Burostruktur, im Einzelfall
davon abhingig, wo in Deutschland sich die Teammitglieder befinden. Ist
ein Team fiir mehrere Standorte verantwortlich und hat dadurch Teammit-
glieder an verschiedenen Standorten, ergeben sich zwangsweise mobile
Strukturen. Der Fokus der vorliegenden Betriebsvereinbarung liegt deutlich
auf ihrer Umsetzung in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen — letztend-
lich wird sie nach den situativen Gegebenheiten ausgestaltet. In der Praxis
gibt damit die Aufgabenstrukeur die Bandbreite der Flexibilisierung vor, die
individuelle Wiinsche im Rahmen der Kontenfithrung zulisst.

3.2.2 Formen gelebter Praxis

Die angestrebte gro8tmogliche Adaptivitit zwischen den Anforderungen der
Arbeitsaufgaben und der allgemeinen Arbeitsorganisation stofst bei den Be-
fragten insgesamt auf positives Feedback. Dies liegt laut den Beschaftigten
vor allem an der gelebten Kultur des mobilen Arbeitens. Zweifelsfrei konnen
Facility-Managerinnen und -manager nicht einfach von zu Hause arbeiten:

,Also, als Haustechniker, wo man dann auch vor Ort sein muss, ist nattrlich
auch immer so ein bisschen problemzentriert, dass man sagt ... ja, du hast es
gesagt ... von der verstopften Toilette bis zum Keilriemenwechsel einer Klima-
anlage oder was auch immer. Es ist alles was, wo man physisch vor Ort sein
muss. Also, natiirlich ist ortsflexibles Arbeiten da nicht moglich, du kannst
den Keilriemen und das Klo nicht von zu Hause aus reparieren.” (Beschaftigte/r,
Facility-Management)
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Die Objektgebundenheit gilt in anderer Qualitat auch fiir die tbrigen Be-
schiftigten. Die Technikerinnen und Techniker, meist fiir eine bestimmte
Region zustandig, halten sich tiberwiegend in der Nihe ihrer zu betreuenden
Gebiude auf. Die Birokrifte, die die jeweiligen Gebdude verwalten, sind vor
allem durch den Kundenkontakt und die dauerhafte Ansprechbarkeit an ihr
Gebiudeportfolio gebunden.

Trotz einer in bestimmtem Mafe stattfindenden Standortgebundenheit
finden sich in der Praxis seitens der Beschiftigten viele positive Aspekte des
mobilen Arbeitens. Wie in Kapitel 3.2.1 erwdhnt, betreuen die Immobilien-
kaufleute ihre Objekte fast zu 90 Prozent mithilfe eines (vom Betrieb zur Ver-
fugung gestellten) Laptops und sind damit ebenso wie die mobilen Technik-
teams mobilarbeitsfihig hinsichtlich des Arbeitsortes. Zwar seien nach
Aussagen einer/eines Beschiftigten Arbeitsorte wie das Freibad oder der
Strand auf der Ferieninsel in der Praxis noch nicht vorgekommen, seitens der
betrieblichen Vereinbarung wiren sie jedoch zulassig.

Die bewusst pointierte Betriebsvereinbarung mit ihrer Zielsetzung, mog-
lichst wenig konkret zu regeln und so eine moglichst flexible Anwendung
durch die Beschaftigten zu ermdglichen, geht in der Praxis mit einer stark
verankerten Vertrauens- und Konsenskultur einher. Grundsitzlich besteht in
der Vereinbarung eine beidseitige Freiwilligkeit; beide Parteien missen zu-
stimmen:

,Und dann gibt’s eine Anderung, eine Erginzung im Arbeitsvertrag. Die wird
dann auch den Betriebsriten angezeigt. Mittlerweile hat es sich aber so einge-
stellt, der Arbeitnehmer hat das Recht, mobil zu arbeiten. Die technische Aus-
stattung ist ja vorhanden.“ (Betriebsratsmitglied, Facility-Management)

Da vor allem die technische Ausstattung vorhanden ist, sind die Hiirden fir
mobiles Arbeiten bis auf die eventuelle Gebundenheit an ein Gebéaude ver-
gleichsweise gering. Das fihrt in der Praxis unter anderem dazu, dass der Be-
triebsrat in relativ wenigen Fillen vermittelnd eingreifen muss, weil es Kon-
frontationen tiber die Mobilarbeitsfihigkeit oder Ahnliches gibt. Vielmehr,
so beschreiben es die Befragten, zeichnet sich der Beantragungsprozess durch
konstruktive Konsensgesprache mit dem Team und der/dem Vorgesetzten
aus. Letztere/r hat vor allem die Aufgabe, Arbeitszeitregelungen im Blick zu
behalten; mit dem Team stimmt man dann die Feinprozesse und die Arbeits-
organisation ab.

Insgesamt zeichnet sich ein hohes Maf§ an Zufriedenheit mit der gelebten
Praxis und der betrieblichen Kultur in Bezug auf mobiles Arbeiten ab. Dies
liegt auch an einer konsequenten, ehrlichen Kommunikationsstruktur:
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»Das war bei uns eigentlich schon immer einfach. Wenn es nicht geht, geht’s
nicht, dass ich von zu Hause arbeite. Das heifSt ja aber nicht, dass ich nicht ir-
gendwie mobil arbeiten kann. Das kann ich, in Absprache mit meinem Team
zum Beispiel: Wenn ich mal einen Termin hab, dann springt immer jemand
ein. Oder es heiflt eben auch vonseiten des Betriebes: ,Mit deinen Uberstun-
den, lass uns doch mal schauen - kannst du die abbauen? Willst du vielleicht
eine Weiterbildung machen oder so?* “ (Beschaftigte/r, Facility-Management)

3.3 Fallstudie F: Telekommunikationsdienstleister

Der dritte Fallbetrieb des Clusters zeichnet sich in spezifischen Betriebsberei-
chen durch ein erhohtes Flexibilisierungspotenzial aus. Im Gegensatz zu den
anderen Fallbetrieben (auch aus anderen Clustern) besitzt er eine geringere
Anzahl an Produktions- bzw. stationir gebundenen Beschaftigten.

Dies ist vor allem angesichts der globalen Ausrichtung des Fallbetriebes
nachvollziehbar. Fast eine Viertelmillion Beschiftigte in der ganzen Welt er-
fordern flexible Arbeitsmodelle auf unterschiedlichen Organisationsebenen.
Das Unternehmen ist in verschiedene inhaltliche Segmente gegliedert, inner-
halb dieser zeigt man sich mobilarbeitsfihig in vielen Bereichen, etwa beim
Kundengeschaft (Privat- und Firmenkunden) oder dem Auffendienst.

3.3.1 Betriebliche Vereinbarungen zum orts- und zeitflexiblen
Arbeiten

Die durch nichtstationire Arbeitsplatze gekennzeichnete Struktur innerhalb
des Betriebes fordert Ansitze zur Flexibilisierung, auch wenn klassische Pro-
bleme wie Fihrungskultur oder Organisation der verteilten Belegschaft be-
stehen. Eine prinzipiell zur Mobilarbeit fahige Belegschaft ist zugleich ein gu-
ter Grund dafiir, sich als Unternehmen und als Betriebsrat mit diesem Thema
zu beschiftigen und Betriebsvereinbarungen in den Blick zu nehmen.

Die Struktur der betrieblichen Aufgaben forciert die Verbreitung orts-
und zeitflexibler Arbeit — sie ist eben nicht tiberall moglich, nicht immer
wiinschenswert (selbst wenn prinzipiell moglich) und erlaubt Flexibilisie-
rung in unterschiedlichem Mafe.

Im Fallbetrieb ging die Fokussierung auf orts- und zeitflexibles Arbeiten
einerseits mit einer schleichenden Praxis einher, in der einzelne Mitarbeiten-
de immer wieder bereits mobil arbeiten wollten. Andererseits kam das The-
ma auf die Agenda, als der Betrieb (Einspar-)Potenziale erkannte:
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»Das ging ja einher, dass die Arbeitgeber natiirlich AuRenfliche einsparen woll-
ten, und da gingen die personlichen Arbeitsplatze verloren und wir haben es
dann verbunden und gesagt: ,Ja, wir regeln das, aber gleichzeitig mit dem The-
ma mobiler Arbeit. “ (Betriebsratsmitglied, Telekommunikationsdienstleister)

Die ersten Regelungsbestrebungen seitens Management und Betriebsrat ent-
standen hier also anlasslich des Wunsches der Leitung, Einsparmoglichkeiten
bei der verzweigten, unibersichtlichen Standortkultur zu priifen. Das Beson-
dere hierbei: Auch wenn laut den Befragten in der Praxis bereits mobil gear-
beitet werden konnte und wurde, entstand der Bedarf einer Regelung im Be-
triebsrat vor allem durch den Anstof seitens des Betriebes, Arbeitsplitze
einzusparen. Diese Konstellation wird an verschiedenen Gegebenheiten der
Betriebsvereinbarung deutlich.

Besteht seitens des Betriebes der Wunsch, Arbeitsplitze bzw. Auflenfla-
che dauerhaft einzusparen, wire es eine Moglichkeit, die Arbeitsplatze ins
Homeoffice zu verlagern. Dies ist jedoch seinerseits mit hohen Kosten fiir
Ausstattung etc. verbunden. Im Fallbetrieb ging man einen anderen Weg —
auf Anregung des Betriebsrates wurde ein Regularium in die Betriebsverein-
barung aufgenommen, das vermehrt mobile Arbeitsweisen zuldsst, aber
gleichzeitig vermeidet, dass Arbeitsplitze dauerhatft leer stehen:

,Und wir hatten das bei uns in Summe so geregelt, dass es hieR: Uberwiegend
muss man im Betrieb titig sein und ansonsten kann man hier auch mobil ar-
beiten. Das war jetzt auch nicht so auf eine Woche festgelegt, nach dem Mot-
to, tiberwiegend heif§t dann ja drei Tage im Biiro und zwei Tage Homeoffice.
[...] Von daher war es dann wirklich die Halfte. Und laut Farbskala hitte ja
formal im Jahr hier ein Arbeitstag mehr im Biiro gereicht wie zu Hause.“ (Be-
triebsratsmitglied, Telekommunikationsdienstleister)

Hier zeigt sich eine Auslegungsfinesse: Je groffer der Betrachtungszeitraum,
desto geringer ist der Anteil, der im Betrieb gearbeitet werden muss, um
uberwiegend im Biro zu arbeiten. Ausgehend von 255 Arbeitstagen im Jahr
2021 wirde dies bedeuten: 156 Arbeitstage im Betrieb, potenziell 99 Tage
mobiles Arbeiten. Bei einer Auslegung wie im Fallbetrieb jedoch reichen 128
Biiroarbeitstage, um 127 Tage potenziell mobil arbeiten zu kénnen.

Nach Aussagen der Befragten sei diese formale Regelung wichtig. Sie bie-
te den Beschaftigten einerseits den groftmoglichen Spielraum; andererseits
sichere ihnen dieser formal singuldre Tag ein Recht auf einen Arbeitsplatz zu
und sorge dafiir, dass Aufsenflichen und Arbeitsplatze zwar reguliert und re-
duziert, nicht aber iiberwiegend substituiert werden kdnnen. Dies zeigt auch
eine weitere Stelle in der Betriebsvereinbarung: Anwesenheiten im Biro sind
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von verschiedenen Fihrungskriften und Abteilungen erwiinscht. Die prinzi-
piell mogliche Beantragung mobilen Arbeitens ist eher als individuelles Ein-
fordern dieses Rechts durch die Beschiftigten zu verstehen.

»Doch, den Anspruch gibt es. Und wie gesagt, die Fihrungskraft muss dann
dafiir gute Griinde aufzeigen, warum es nicht geht. Und es gibt auch die Mog-
lichkeit, Leute komplett auszuschlieBen. Aber dann ist das mit uns als Be-
triebsrat zu besprechen.“ (Betriebsratsmitglied, Telekommunikationsdienst-
leister)

Hier offenbart sich eine Mischform der Freiwilligkeit: Einerseits wird den
Mitarbeitenden die Selbstorganisation tberantwortet, andererseits kann
nicht von einseitiger Freiwilligkeit gesprochen werden, denn vor allem fiir
den Konfliktfall wurden Eskalationsstufen bis hin zum kompletten Verbot
von mobiler Arbeit bzw. Homeoffice eingefithrt, aber mit hohen Hiirden
versehen.

Etwaige temporire Anwesenheiten aus betrieblichen Grinden, etwa das
morgendliche Meeting, sind dabei in der Betriebsvereinbarung mit einkalku-
liert. Zudem bestehen praktische Risiken der Personalsteuerung: Sind — ge-
zielt oder zufillig — mehr Mitarbeitende als Arbeitsplitze im Biiro, kann dies
zu Problemen fithren. Dies wurde mit besonderem Kniff in der Vereinba-
rung bedacht:

»,Nun, wir haben nur geregelt, dass man im Biiro arbeiten kann. Bei uns sollte
man morgens in den Betrieb kommen. Dass dann kein Arbeitsplatz frei ist ...
dann kann man wieder nach Hause fahren, ja? Und ja, wir haben das mal gere-
gelt, dass man da von zu Hause aus arbeiten kann, und die Fahrtzeit, die wird
dann als Arbeitszeit noch gutgeschrieben.“ (Betriebsratsmitglied, Telekommu-
nikationsdienstleister)

Betriebliche Vereinbarungen zum orts- und zeitflexiblen Arbeiten miissen
demnach nicht nur formal, sondern alltagstauglich geregelt werden, um Be-
schiftigten ohne Einbufen die flexible Tatigkeit zu ermoglichen. Daran be-
misst sich die Praxistauglichkeit der getroffenen Vereinbarungen, was zu-
gleich ihre permanente Evaluation erfordert.

3.3.2 Formen gelebter Praxis
Ein Verfahren, das vorsieht, morgens ins Biiro zu fahren und wenn kein Ar-

beitsplatz frei ist, wieder nach Hause, um dort mobil zu arbeiten und die
Fahrtzeit gutgeschrieben zu bekommen, ist aus zweierlei Perspektiven in sei-
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nen Folgen nicht ohne unerwiinschte Wirkung. Aus Arbeitgeber- bzw. Vor-
gesetztenperspektive geht je nach Anfahrtsweg wertvolle Arbeitszeit verlo-
ren. Doch auch aus Beschiftigtenperspektive ist die Situation unbefriedigend,
wie eine/ein Beschiftigter berichtet: Anstehende Aufgaben erledigten sich
nicht von selbst, nur weil im Biiro kein Platz mehr sei und man daher den
halben Tag Fahrtzeit gutgeschrieben bekomme.

Der betriebliche Alltag brachte schnell einen Modus hervor, der auf Ar-
beitsbereichsorganisation abzielt und Leerlaufzeiten moglichst geringhalten
soll. An dieser Stelle gelten vor allem prozessorientierte Kollegialitit und Ab-
stimmungen im Team als wertvolles, aber auch notwendiges Mittel.

Hierfiir musste sich nach der Verabschiedung der Betriebsvereinbarung
eine Betriebs- und Mitarbeiterkultur entwickeln, die vorrangig auf die Orga-
nisation der Arbeitsprozesse bedacht ist und weniger auf Kontrolle im Sinne
von ,die Mitarbeiter stetig im Blick haben“. Gerade in den ersten Monaten
herrschte so fir die Betriebsvereinbarung viel Gegenwind und Konfliktpo-
tenzial. Als Losungsversuche wurden hier wie in den tbrigen Fallbetrieben
haufig Pilotprojekte mit hoher Erfolgsgarantie implementiert:

»Das [d. h. Pilotprojekte] sind so zaghafte Versuche. Lass uns doch mal auspro-
bieren. Na, das durften dann ausgebildete Leute da, wo der Arbeitgeber sowie-
so sicher war. Das sind Leute, die sich fiir den Betrieb ein Bein ausreiflen. Und
dann gab’s ausgewihlte Leute, die an Pilotprojekten teilnehmen durften. So
war’s dann auch nicht schlecht.“ (Betriebsratsmitglied, Telekommunikations-
dienstleister)

Die Pilotierung und Verbreitung von mobiler Arbeit bzw. Homeoffice in ver-
schiedenen Abteilungen brauchte Zeit, konnte aber durchaus Erfolge verbu-
chen. Forderlich hierfiir waren nach Angaben eines Betriebsratsmitglieds die
betrieblichen Arbeitsnachweisstrukturen im Sinne einer Ergebnisorientie-
rung; seitens des Arbeitgebers war es vor allem das Erreichen spezifischer
Kennziffern wie z. B. erledigter Prozessschritte oder Umsatzzahlen, die zu be-
stimmten Terminen vorgelegt werden mussten. Dariiber hinaus galt Flexibi-
lisierung als erwlinscht, wo sie moglich war. Dies fiihrte entgegen der Mei-
nung von Skeptikern gegeniiber dem mobilen Arbeiten sogar zu positiven
Eftekten:

»Ja, zum einen wurde das [...] sehr positiv wahrgenommen, nach dem Motto:
Merkwirdigerweise ist die Produktivitit ja noch gestiegen und der Kranken-
stand zuriickgegangen. Von daher hatte sich das von den Kennzahlen her po-
sitiv dargestellt.“ (Betriebsratsmitglied, Telekommunikationsdienstleister)
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Als einen Grund hierfiir sah eine/ein Beschiftigter vor allem die gestiegene
Flexibilisierung des eigenen Arbeitstages, insbesondere die Moglichkeit, fest-
stehende Arbeitsprozesse und Termine auf Biirotage zu verlegen und flexible
Arbeitsaufgaben wie Kundenpflege oder Neukundenakquise in den mobilen
Bereich. Auch Dienstleistungen, die keinen bestimmten Arbeitsort erfor-
dern, konnten so besser organisiert und in den mobilen Arbeitstag integriert
werden.

Die Praxis der Befragten dieses Fallbetriebes ist vor allem in technischer
Hinsicht durchaus leichter umsetzbar als etwa bei Produktionsbeschiftigten
in einem Werk. Vor allem der Bereich Dienstleistungen kommt praktisch
mit einem Laptop, einem Telefonieportal und eventuell Remote-Anschlis-
sen zurecht. Dartiber hinaus ist laut den Befragten ein Headset wichtig, alles
Weitere sei Bonus.

Ein GrofSteil der Belegschatft, der vorrangig im AufSendienst arbeitet, ver-
fugt im Dienstfahrzeug tber alle notwendigen technischen Voraussetzungen
fur mobiles Arbeiten, wenngleich hier weniger klassisches Homeoffice mog-
lich ist. Sowohl im Aufendienstbereich als auch in der Kombination der bei-
den genannten Arbeitsbereiche zeichnen sich in der Praxis zwei Aspekte als
unabdingbar fir den Erfolg heraus: kollegiale Abstimmung und prozessori-
entierte Kollegialitit.

Die betriebliche Vereinbarung soll weniger alles bis ins Detail regeln als
vielmehr sinnvolle Rahmen abstecken. Sie fordert und fordert prozessorien-
tierte Absprachen. Sowohl im Innendienst, wo oft in Teamstrukturen an ei-
nem Aufgabenbereich gearbeitet wird bzw. Arbeitsaufgaben in Organisati-
onsbereiche unterteilt sind, als auch im Auflendienst, der vor allem im
Dienstleistungs- und Kundenbereich titig ist, ist eine prozessorientierte, kol-
legiale Abstimmung notwendig und férderlich.

Damit gehen notwendige Organisationsprozesse einher. Selbstorganisati-
on wird bei mobil Arbeitenden sowohl bei Einzel- als auch Teamaufgaben
von betrieblicher Seite verstirkt vorausgesetzt.

Eine sowohl in der Betriebsvereinbarung als auch in den Vorstellungen
der Arbeitgeberseite auf Selbstorganisation ausgelegte Verfahrensweise birgt
Risiken, die sich im Fallbetrieb bereits zeigen bzw. von Beschiftigten und
Betriebsrat erkannt werden. Die Ausdehnung des formalen Betrachtungs-
zeitrahmens der mobilen Arbeit birgt zunichst das Risiko, die faktischen
Arbeitszeiten der einzelnen Beschiftigten aus den Augen zu verlieren, denn
die flexible Arbeitszeiterfassung verstirkt zwei Effekte, die von den Befrag-
ten und insbesondere von Betriebsratsmitgliedern gesehen und benannt
wurden:
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»[Wir sehen] so ein Stiick das Risiko, ja, dass die Leute hier sich selbst ein
Stiick ausbeuten. Spiegelt er [der Mitarbeiter] hier mal seinen eigenen Output
an dem der anderen [...] Das kann immer so ein Sttick dazu fithren, dass man
sich gegenseitig unter Druck setzt.“ (Betriebsratsmitglied, Telekommunikati-
onsdienstleister)

Letztlich fithrt das zur Verunsicherung der Beschiftigten. Zwar konnen Ar-
beitszeiten zentral und eigenstindig ein- und nachgetragen werden, mittler-
weile ist dies sogar per App moglich. Dennoch beschreiben die Befragten
Unsicherheiten aus verschiedenen Perspektiven. Wihrend seitens der Be-
schiftigten eher klassische Probleme wie ,,Was trage ich alles ein?* oder Ar-
beitsunterbrechungen wihrend der Arbeitszeit bzw. Mehrarbeit zentral sind,
nennen Betriebsratsmitglieder hier vor allem die Kontrolle zum Schutz der
Arbeitnehmenden.

Kontrollinstrumente oder Schutzregelungen fir die Beschaftigten sind
nicht umstandslos umzusetzen — ob etwa die geforderten Ruhezeiten zwi-
schen zwei Schichten eingehalten oder am Ende nur formal nachgetragen
werden, ist schwer nachzuvollziehen, wie ein Betriebsratsmitglied aus seiner
Erfahrung berichtet.

Beschiftigte sehen hier vor allem die Erreichbarkeit problematisch: weni-
ger das eigene Erreichbarsein (z.B. fiir die Fihrungskraft) als vielmehr das
der Kundinnen und Kunden, die aufgrund der Arbeitsflexibilitat ihrerseits
unterschiedlich erreichbar bzw. zuginglich sind. Damit fiihrt sich ein System
ein, das Dienstleistungen gut an den eigenen Alltag sowie den der Kundin-
nen und Kunden anzupassen vermag, gleichzeitig jedoch eine Entgrenzung
der Arbeits- und Freizeit mit sich bringt.

Ein weiteres Risiko sehen die Befragten in der Corona-Pandemie (Kapi-
tel 7) und verstirkten betrieblichen Einsparungsbestrebungen. Diese gehen
ein Stlick weit zurtck auf eine als gelungen bewertete pandemiebedingte Pra-
xis, die viele Freiraume fiir mobiles Arbeiten hervorgebracht hat.

Die Selbstorganisation birgt hier viele Vorteile, aber neben der Arbeits-
zeiterfassung auch einen weiteren Risikobereich. Eine Abkapselung von be-
trieblichen Vergleichskontexten tber einen lingeren Zeitraum kann die ei-
gene Einschitzung der Arbeit erschweren — je weniger Zeit ich im Biro
verbringe (sei es pandemiebedingt oder weil weniger Arbeitsplitze zur Verfi-
gung stehen), desto weniger kann ich meine eigene Arbeit vergleichen, z.B.
mit der von Kolleginnen und Kollegen. Einige Befragte zeigten sich unsicher,
ob sie dadurch nicht unter Druck geraten kénnten.

In Verbindung mit (quantitativ) zunehmenden Arbeitsaufgaben gehe
potenziell ein reflektierter Blick dafiir verloren, ob man heute schon genug
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gearbeitet hat oder besonders langsam war und eigentlich noch dies und je-
nes erledigen misste usw. Dadurch entsteht das Risiko, dass systematisch
Mehrarbeit entsteht und sich manifestiert.

Eine Unsicherheit verstarkt sich auch laut den befragten Betriebsratsmit-
gliedern durch eine flexible Auslegung der Arbeitszeit- und Mehrarbeitszei-
terfassung. Es bestehe die Moglichkeit, dass Mehrarbeit nicht kenntlich ge-
macht werde, obwohl sie geleistet wurde — aufgrund der Unsicherheit, ob es
sich tatsichlich um Mehrarbeit handelt oder ob man nur z.B. durch Stérun-
gen des privaten Alltags langsam und unproduktiv gearbeitet hat. Die Befrag-
ten signalisieren hier vor allem angesichts der Pandemie-Erfahrungen die
Notwendigkeit, betriebsintern Diskussionen anzustofSen und tber kurz oder
lang Regulierungsmafinamen zu implementieren.

Insgesamt aber zeigen sich die Befragten hochzufrieden mit den betrieb-
lichen Vereinbarungen und der sich daraus entwickelnden Praxis. Die flexib-
len Regelungen — z.B. explizit von Mobilarbeit, nicht von Homeoffice zu
sprechen — ermdglichen beiderseits Gestaltungsmoglichkeiten. Dem Betrieb
stellen sich beispielsweise keine Fragen beziiglich der Ubernahme einer
Homeoffice-Ausstattung; und fiir die Beschiftigten tberwiegt der Vorteil:

»[Das heifSt bei uns] aber nicht Homeoffice, sondern ist ja mobiles Arbeiten.
Ja, und das mobil ist nicht festgelegt, wo es stattfindet. Und von daher darf es
auch jeder machen, wo er will.“ (Betriebsratsmitglied, Telekommunikations-
dienstleister)

3.4 Fazit aus den Fallstudien Dienstleistungsbranche

Die drei Fallbetriebe im Cluster der 6ffentlichen bzw. privatwirtschaftlichen
Dienstleistungen weisen einige Gemeinsamkeiten auf, die sie von den Betrie-
ben im Cluster Chemie (siche Tabelle 1) unterscheiden, z.B. die Orientie-
rung an Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen zum mobilen Arbeiten, wih-
rend in der Chemiebranche Arbeitszeitregelungen von hoher Bedeutung
sind. Dies mag an der industriellen Struktur der Chemiebranche liegen, wo-
hingegen Dienstleistungen weniger auf Produktionsstitten etc. angewiesen
sind. Dennoch unterscheiden sich die Fallbetriebe des Clusters Dienstleistun-
gen, wie Tabelle 2 verdeutlicht.

In den Fallbetrieben des Clusters Dienstleistungen ist mobiles Arbeiten
gut verankert. Insbesondere auflerhalb direkter Prisenzkommunikation mit
Kundinnen und Kunden scheint es als gingige Arbeitsform akzeptiert zu
sein. Bei Bedarf an wechselnden Arbeitsorten unterstiitzt eine Vereinbarung
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Die Praxis orts- und zeitflexiblen Arbeitens

die mobile Umsetzung der Arbeitsaufgaben und damit auch die zeitliche Fle-
xibilitat.

In beiden bisher dargestellten Clustern ist die Stabilitat der betrieblichen
Prozesse das grundlegende Ziel, dessen Verwirklichung durch Betriebs- und
Dienstvereinbarungen zu flexibleren Arbeitsformen gesichert werden soll.
Unterhalb dieser Schwelle scheint Vieles moglich, abhingig von den gegebe-
nen Umstinden. Dabei gewinnt der Aspekt Arbeitsplatzattraktivitit durch
arbeitskrafteorientierte Flexibilitit offensichtlich an Bedeutung, insbesonde-
re bei jiingeren Beschiftigten. Dies stellt Betriebe und 6ffentliche Verwaltun-
gen in Zeiten des wachsenden Fachkriftemangels vor die Aufgabe, entspre-
chende Angebote zu machen.

Die Auseinandersetzung im Rahmen von Betriebs- bzw. Dienstvereinba-
rungen bedarf auch jenseits solcher Megatrends besonderer Impulse, die ent-
weder auf vorangegangene Ubereinkiinfte aufbauen kénnen (Fallbetrieb D),
aus konflikthaften Konstellationen erwachsen (Fallbetrieb F) oder gemeinsa-
me Orientierung auf die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben betonen (Fall-
betriebe D und E). Teils wurden die Grundlagen dafiir in vorausgehenden
Vereinbarungen gelegt, die mehr oder weniger lang zuriickreichen.

Diese wurden an damaligen Rahmenbedingungen ausgerichtet und be-
dirfen einer Modernisierung und Anpassung, z. B. an verinderte Technologi-
en wie Videokommunikation oder neue Biirokonzepte, die auf permanente
Prisenz im Betrieb bzw. der Dienststelle verzichten. Dabei gilt aus Beschif-
tigtensicht wie fiir Betriebsrite, dass Errungenschaften vergangener wie aktu-
eller Betriebs- und Dienstvereinbarungen (z.B. hinsichtlich der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf) fortgeschrieben werden sollten, um qualitativ
nicht hinter getroffene Absprachen zuriickzufallen.

Andererseits diirfte genau dies ein Reizthema fiir Arbeitgeber sein, inso-
fern sie flexible Arbeitsformen als Normalitat einschatzen, die keiner beson-
deren Absprache jenseits organisatorischer Fragen bedurfen.

Auch ein Eigentiimerwechsel bzw. strukturelle Verinderungen kénnen
neue Zielsetzungen veranlassen (Fallbetrieb E), die in neuen Betriebsverein-
barungen zu fixieren sind. Dienstvereinbarungen sind gegentiber solchen Im-
pulsen relativ immun. Sie unterliegen aber durchaus Verinderungen in den
Steuerungsmodellen 6ffentlicher Einrichtungen (Fallbetrieb D), wie die Bei-
spiele der fiir die 6ffentlichen Verwaltungen und Betriebe entwickelten Steu-
erungsformen des New Public Management oder der diversen Governance-
Konzepte zeigen. Damit diirften regelmifig auch Verdnderungen in Bezug
auf orts- und zeitflexibles Arbeiten einhergehen, die ggf. einer Neujustierung
der bestehenden Vereinbarungen bediirfen.
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3 Fallstudien Dienstleistungsbranche

Regelungsdichte und -intensitit sind dabei hochst unterschiedlich, eben-
so der Grad an Flexibilitat bei ihrer Anwendung. Insbesondere steht Flexibi-
lisierung nicht (in jedem Fall) der Orientierung an Arbeitsplatzsicherheit ent-
gegen. Beides geht durchaus zusammen, stabile Prozesse sind auch bei
orts- und zeitflexibler Arbeit moglich, wenn die Rahmenbedingungen nicht
als Belastung erlebt werden.

Um dies zu gewihrleisten, werden unterschiedliche Vereinbarungsver-
fahren bevorzugt — von der eher kleinteiligen Umsetzung, die nicht mobilar-
beitsfahige Arbeitsplatze einschliefSt, iber das Austarieren der Anteile orts-
und zeitflexibler Arbeit gegentber der Prasenzarbeit bis hin zu eher allgemein
gehaltenen Vereinbarungen, die durch ihre individuelle Ausgestaltung Be-
sonderheiten einzelner Arbeitsplitze und -aufgaben beriicksichtigen.

Differenzen bestehen auch darin, inwieweit Arbeitsplatze vor Ort Bestand
haben oder nicht. Fragen nach der Riickkehr zum betrieblichen bzw. dienstli-
chen Arbeitsplatz waren schon vorher Bestandteil der Vereinbarungen, ge-
langten jedoch in der Covid-19-Krise stirker ins Bewusstsein. Grund dafiir
dirften publik gewordene Pline anderer Unternehmen sein, Biroflichen
wihrend der Krise zu verringern und dauerhaft auf Homeoffice zu setzen.

Weitgehend dominiert in den Betrieben ein Kommunikationsprinzip,
das bei dem formulierten Wunsch nach orts- und zeitflexibler Arbeit mehr
oder weniger formalisierte Prozesse in Gang setzt. Der Autonomie der Be-
schiftigten wird dabei meist grofSer Raum zugemessen. Das Cluster Dienst-
leistungen agiert diesbeziiglich ahnlich wie das Cluster Chemie — in der Re-
gel sind Absprachen mit den Vorgesetzten notig. Es wird gepriift, ob dem
Wunsch bei Gewihrleistung gleichbleibender Arbeitsleistung nachgekom-
men werden kann und ob das Teamgefiige erhalten bleibt.

Nach der Entscheidung bleibt die konkrete Arbeitsorganisation weitge-
hend den Beschiftigten tberlassen, insoweit sie im Rahmen der Teampro-
duktivitit liegt und nicht die kollektive Arbeit behindert. Ob nun im Kon-
sensprinzip inklusive Monitoring durch die Vorgesetzten — der Entschei-
dungsautonomie der Arbeitskrifte sind relativ weite Grenzen innerhalb der
Bewaltigung der Arbeitsaufgaben gesetzt.
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4 FALLSTUDIEN GASTGEWERBE UND
GENUSSMITTELBRANCHE

Die in diesem Cluster zusammengefassten Fille sind sehr heterogen. Thre
Bundelung erklart sich aus der gewerkschaftlichen Verortung in der Gewerk-
schaft Nahrung, Genuss, Gaststitten (NGG). Damit werden wie im Dienst-
leistungscluster ganz unterschiedliche Arbeitstatigkeiten angesprochen — von
Facharbeit in industriellem Mafsstab iber handwerkliche Arbeit in jeweils
hoch spezialisierter Nahrungs- und Genussmittelproduktion bis hin zur
Dienstleistung im Hotelgewerbe.

Damit ist die Bandbreite moglicher Arbeitstatigkeiten in diesem Cluster
nicht annahernd abgebildet. Dennoch ist die Spreizung als Abbild relativer
Extrempole aufschlussreich — zwischen primar als Dienstleistungsbetriebe
auftretenden Unternehmen einerseits und produktionsnahen Betrieben mit
hohem Anteil an Dienstleistungsarbeit in Verwaltung und Entwicklung an-
dererseits.

Fur einen Grofteil der Beschiftigten in dem aus unterschiedlichen Bran-
chen zusammengesetzten Cluster gelten damit besondere Rahmenbedingun-
gen fir orts- und zeitflexibles Arbeiten. Nachfolgend sind die zwei Fallstudi-
en dieses Clusters hinsichtlich ihrer Betriebsvereinbarungen und der gelebten
Praxis dargestellt.

4.1 Fallstudie G: Gastgewerbe

Mit Hotels in knapp dreistelliger Anzahl auf drei Kontinenten ist der erste
Fallbetrieb im Hotelgewerbe vor allem hinsichtlich Flexibilitit und Mobilar-
beit interessant. Er betreibt dabei nicht nur Hotels, sondern verstarkt auch
Urlaubsarrangements, die z. B. Wellness-, Outdoor-, kulinarische Eventaktivi-
taten und deren Organisation beinhalten.

Typische Arbeitsbereiche im Hotel- und Gastgewerbe, etwa direkte
Dienstleistungen innerhalb eines Hotels, scheinen grundlegend weniger
mobilarbeitsfahig zu sein. Hinzu kommen starke Einschnitte durch die
Corona-Pandemie, da vor allem im ersten Lockdown Hotels meist ad hoc
fir Touristinnen und Touristen geschlossen wurden, spater dann auch fiir
Firmenkunden.
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4 Fallstudien Gastgewerbe und Genussmittelbranche

4.1.1 Betriebliche Vereinbarungen zum orts- und zeitflexiblen
Arbeiten

Innerhalb aller Fallbetriebe zeigt sich die Tendenz, dass die Arbeitsbereiche
der Mitarbeitenden gesamtbetrieblich erheblichen Einfluss auf das orts- und
zeitflexible Arbeiten haben, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Besteht
ein Betrieb hauptsichlich aus stationaren Arbeitsplitzen, zeigen sich haufiger
Schwierigkeiten, Herausforderungen oder lingere Prozesse der Erarbeitung
und Implementierung von entsprechenden betrieblichen Vereinbarungen.
Auch im ersten Fallbetrieb des Clusters zeigt sich diese Tendenz. In der
Wahrnehmung der Befragten hat der Prozess, das orts- und zeitflexible Arbei-
ten auf die betriebliche Tagesordnung zu setzen, sehr lange gedauert und war
von Widrigkeiten begleitet. Letztlich entstand aus der Betriebsratsarbeit ein
erster Impuls zum Thema in den Jahren 2017 bis 2018. Ideen und erste Bedar-
fe wurden in engem Austausch mit verschiedenen Beschiftigten an verschie-
denen Standorten und in unterschiedlichen Arbeitsbereichen gesammelt.
Auch hier war fiir die Befragten ein Gefille sptrbar - vor allem an stationi-
ren Arbeitsbereichen wurden Hiirden der Durchfiihrbarkeit empfunden, die
am Ende sogar den Wunsch dampften, sich mit dem Thema zu beschiftigen.
Riickblickend wird der Prozess der Erarbeitung erster betrieblicher Ver-
einbarungen als konstruktiv beschrieben. Er fand zunichst vor allem auf der
Ebene ,,Betriebsrat-Mitarbeitende® statt, bevor laut einer/einem Beschiftig-
ten im Mirz 2018 die ersten Verhandlungen mit den Verantwortlichen der
Personalabteilung aufgenommen wurden. Die Intention galt klar einer (wo-)
moglichen Flexibilisierung von Arbeitsprozessen, -orten und -zeiten.

»Also, es ging nicht darum, Telearbeitsplatze einzufithren, um Arbeitsbereiche
aus dem Firmengelande wegzuverlagern, sondern es ging wirklich nur darum,
eine Flexibilisierung fir die Mitarbeiter zu erreichen.” (Betriebsratsmitglied,
Gastgewerbe)

Die erste Vereinbarung wurde mit einjahriger Laufzeit beschlossen, um Pro-
zess, Annahme und Ergebnisse kritisch reflektieren zu kénnen. Grund dafiir:
Laut den befragten Betriebsratsmitgliedern galt es, einerseits den Evaluie-
rungsprozess standardgemaf$ durchzufithren und andererseits zu priifen, wa-
rum die getroffenen Vereinbarungen zum flexiblen Arbeiten in der Praxis zu-
nichst nicht wie erwartet in Anspruch genommen wurden.

Der Prozess zwischen Betriebsrat, Verantwortlichen aus Personalabtei-
lung, Personalvorstand und Arbeitsdirektor gestaltete sich konstruktiv. Er ba-
sierte auf einer Prozessvorlage aus einem anderen Kontext. Daran zeigte sich,
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Die Praxis orts- und zeitflexiblen Arbeitens

dass eine Vorlage durchaus als Basis fiir konkrete Verhandlungen bzw. Erar-
beitungen im Betrieb fungieren kann. Im weiteren Verlauf ist eine Anpas-
sung an den betrieblichen wie individuellen Kontext notwendig. Die Verfiig-
barkeit einer Basisvorlage wurde fiir den Prozess als sehr hilfreich empfunden.
Letztlich wurden Aspekte geregelt, die eine Flexibilisierung des Arbeitsplat-
zes ermoglichen,

,[die] zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen soll und auch zur Re-
duzierung von Kosten, sowohl auf der personlichen Seite durch den Wegfall
des Arbeitsweges als auch fiir die Firma, dass da eben, ja, Blroarbeitsplitze
vielleicht reduziert werden. (Betriebsratsmitglied, Gastgewerbe)

Des Weiteren wurden Aspekte zur Arbeitszeit und deren Erfassung sowie die
Berechtigung der Mitarbeitenden zum Homeoffice geregelt. Laut einem Be-
triebsratsmitglied des Fallbetriebes werden Arbeitsgerite vom Betrieb ge-
stellt, wenn mindestens 70 Prozent der Arbeitszeit im Homeoffice erbracht
werden. Ein Vetorecht der Vorgesetzten und die Moglichkeit, den Betriebsrat
einzubinden, wurden ebenfalls unter der Pramisse eingeriumt, vor allem Fle-
xibilisierungsprozesse zu ermoglichen.

4.1.2 Formen gelebter Praxis

Die Flexibilisierung der Arbeit, des Arbeitsortes und der Arbeitszeit ist be-
reits in den konzeptionellen Uberlegungen in einem bestimmten Kontext zu
betrachten. Konkret zeigt sich das unter anderem am eben erwihnten Bei-
spiel, wonach Arbeitsplatz und Mitarbeitende hinsichtlich eines Homeoffice-
Einsatzes geprift werden.

In der Praxis bedeutet das, gewisse Fragen vorab zu kliren: Wie lange ist
die/der Beschiftigte bereits im Unternehmen? Wie viele Arbeitsprozesse kon-
nen auch auflerhalb des stationdren Arbeitsplatzes erfolgen? Ist fiir die Aus-
tbung der Tatigkeit spezielle Soft- oder Hardware oder eine besondere tech-
nische Ausstattung nétig? Handelt es sich um die vereinbarkeitsrelevanten
Angelegenheiten wie z. B. stetige Prasenz bei der/dem Kunden oder den Um-
gang mit sensiblen Daten?

Diese und weitere Fragen zeigen in der Konzeption der betrieblichen
Vereinbarung in diesem Fallbetrieb ein Phinomen, das in der Praxis noch
starker zum Ausdruck kommt: Die Beurteilung, ob ein Arbeitsplatz und da-
mit die/der jeweilige Beschiftigte grundsitzlich firs Homeoffice ,,berechtigt®
ist, ergibt sich aus einer Priifung bzw. Beurteilung durch die/den Vorgesetz-
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4 Fallstudien Gastgewerbe und Genussmittelbranche

ten; in strittigen Fillen wird laut einem Gremiumsmitglied der Betriebsrat
zurate gezogen.

Es entsteht eine Form von Abhangigkeit, die im Fallbetrieb stark wahrge-
nommen wird. Zwar kann jede/r Mitarbeitende Homeoffice beantragen; ob
dem stattgegeben wird, entscheidet in der Praxis aber zu einseitig die/der
Vorgesetzte. Dabei zeigt sich eine Diskrepanz im Fihrungsverhalten:

»Vom Kopf her, der Vorstand sagt: ,Wer zu Hause ist, arbeitet nicht’, tiber un-
seren Bauchef, der auch heute noch verlangt, dass fiinfzig Prozent der Mitarbei-
ter im Biiro sind, umschichtig in der Woche. Er selber macht tibrigens als Lei-
tender Homeoffice. [...] Also auch der Vorstand, immer mittwochs. Dann gibt
es ... Der Chef vom Einkauf sagt: ,Thr arbeitet nicht zu Hause.® Also, die sagen
das auch den Leuten klar ins Gesicht.“ (Betriebsratsmitglied, Gastgewerbe)

Die Berechtigung zum Homeoffice hingt fir die Mitarbeitenden in diesem
Fallbetrieb also nur zweitrangig an der tatsichlichen Beurteilung der Flexibi-
lisierungsmoglichkeiten, sondern verstarkt am Fihrungsverhalten und dem
Verhaltnis ,Vorgesetzte/r-Beschiftigte/r“. Gelingen und Nichtgelingen bzw.
nicht Ermoéglichen der gewtinschten Flexibilisierung ist hier verstarke an das
innerbetriebliche Verstandnis von Fithrung und Vertrauen gekoppelt. Dies
wird als grofes Hindernis empfunden:

»Also, es gab in manchen Abteilungen so einzelne Kollegen, also einzelne Vor-
gesetzte, die dem einen Mitarbeiter ermdglicht haben, mal ad hoc von zu Hau-
se zu arbeiten, aber das nicht als Dauerthema einrichten wollten. Und zwar
wurde das dem einen Mitarbeiter dann gewahrt und dem anderen nicht, ja?
Und die Intention der Vereinbarung dazu war eigentlich auch, in die Rich-
tung zu gehen, dass es etwas gibt, das jeder Mitarbeiter fiir sich in Anspruch
nehmen kann, sodass man dann auch eine gleichmiige Vorgehensweise hat.
(Betriebsratsmitglied, Gastgewerbe)

Die beiden Aussagen zeigen zweierlei Hindernisse beztiglich des orts- und
zeitflexiblen Arbeitens in der betrieblichen Praxis. Das Nichtermoglichen
von Homeoffice basiert nicht vorrangig auf arbeitskontextuellen Faktoren
(z.B. stationdrem Arbeitsplatz, fehlender Sondertechnik), sondern auf inner-
organisationalen Aspekten (Fihrungsverhalten, Kontrolle, Vertrauen). Dies
erschwert eine flichendeckende Umsetzung und den eigentlichen Gedanken
der betrieblichen Vereinbarung — allen Beschaftigten Flexibilisierung zu er-
moglichen und eine gesamtbetriebliche Beantragungs- und Genehmigungs-
struktur zu schaffen.

Die sich daraus ergebende Inflexibilitit der eigenen Vereinbarung stand
als zentrales Ergebnis am Ende der Evaluation bzw. Reflexion, jedoch auch
hier vorrangig aus subjektivem Antrieb:
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»Man muss sagen: Er [der Betriebsvorstand] ist neu, er hat letztes Jahr im Feb-
ruar bei uns angefangen, [schaut,] dass da schnell Flexibilitit hineinkommt,
weil auch er gehort hat, dass das zu unflexibel ist. Also, er ist da schon ein Trei-
ber und er ist auch einer derjenigen ... Als ich gefragt habe wegen der Studie:
,Oh, da will ich mitmachen.” “ (Betriebsratsmitglied, Gastgewerbe)

Zusammenfassend fallt auf, dass bereits die erste Hiirde — mangelnde Offen-
heit — eine flichendeckende Umsetzung von orts- und zeitflexiblem Arbeiten
in diesem Fallbetrieb ganz fundamental erschwert. Ist sie iberwunden oder
besteht sie nicht, bestimmen vor allem technische Ausstattungsprobleme den
Arbeitsalltag — erst ab einer Homeoffice-Auslastung von 70 Prozent tiber-
nimmt der Arbeitgeber die Ausstattung an benoétigter Technik, Biromdbeln
etc. Grundlegende Voraussetzung ist jedoch ein Laptop als zentrales Arbeits-
gerat.

Deshalb erweist es sich bereits als schwierig, mobiles Arbeiten weitge-
hend zu ermoéglichen, denn in vielen Abteilungen wurden aus Kostengriin-
den nicht fiir alle Beschiftigten Laptops angeschafit. Dies scheint in stationa-
ren Arbeitsbereichen wie dem Hotelgewerbe nachvollziehbar. Jedoch sind
davon auch Beschiftigte betroffen, die keinen stationaren Arbeitsplatz haben
missten (z.B. Finanzbuchhaltung), denn laut einem Betriebsratsmitglied
gibtes

,halt immer auch noch Prozesse, die nicht von zu Hause bearbeitet werden
konnen, weil man dazu auch noch mehr Equipment haben miusste, nimlich
Drucker, Scanner, Bildschirme und so weiter.“ (Betriebsratsmitglied, Gastge-
werbe)

Diese Aussage zeigt die Notwendigkeit, organisationale und letztlich arbeits-
relevante Prozesse ins Flexibilisierungsvorhaben einzubeziehen.

Zwar kann eine betriebliche Vereinbarung mobiles Arbeiten grundle-
gend ermdglichen; in der Praxis bedarf es jedoch noch der Prozessbetrach-
tung, -adaption und -begleitung. Hierfir missen nicht alle Arbeitsprozesse
zwangslaufig mobilarbeitsfahig gemacht werden. An der Organisations- und
Strukturveranderung von Prozessen lasst sich bereits niedrigschwellig anset-
zen. Prozesse, die eine physische Prisenz am Arbeitsplatz erfordern, lassen
sich flexibel gestalten, indem die/der Beschaftigte sie auf einen (mehr oder
weniger) festen Arbeitstag legen kann. Diesbeziglich zeigt sich im Fallbe-
trieb ein ambivalentes Verhalten:

»Das war eigentlich auch genau der umgekehrte Ansatz, damit nicht jeder Mit-

arbeiter, der fiir einen Tag zu Hause bleibt, die komplette Ausstattung kriegt.
Weil es war wirklich in der Richtung, [...] dass wir nicht nur einen Tag Home-
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4 Fallstudien Gastgewerbe und Genussmittelbranche

office machen maochten, dass der Arbeitgeber nicht die doppelte Ausstattung
bezahlen muss, weil im Biro hat er das Gleiche ja auch noch mal.“ (Betriebs-
ratsmitglied, Gastgewerbe)

Die freien Umsetzungsmoglichkeiten, die eine Flexibilisierung von Arbeits-
ort und -zeit mit sich bringen kann, kénnen auch Probleme hervorrufen.
Nachvollziehbar ist, dass der Arbeitgeber fiir einen (festen oder variablen)
Tag Homeoffice in der Woche keine komplette Zweitausstattung fir die/den
Beschiftigten anschafft. Gleichzeitig ist der Wunsch von Betriebsratsmitglie-
dern und verschiedenen Beschaftigten, mehr als einen Tag im Homeoffice zu
arbeiten, in der Praxis dann dadurch eingeschrinke, dass damit fest installier-
te Biroarbeitsplatze unbesetzt blieben und Kosten entstiinden, weil manche
Prozesse ein vollstindiges Equipment voraussetzen.

Spannend an dieser Stelle: Im Fallbetrieb stellt diese Ambivalenz weniger
einen endgiltigen Zustand dar als vielmehr eine Zwischenstufe bzw. einen
Prozess, der — eingebettet in eine (gesamt-)organisationale Verinderung —
nur unterschiedlich schnell vonstattengeht.

Im Fallbetrieb wurde die Ambivalenz durch die Anforderungen der Co-
rona-Pandemie gelost. Einerseits wurden direkt Gerite angeschafft, die den
Mitarbeitenden mit ins Homeoffice gegeben wurden; andererseits wurde
mitunter ermoglicht, Teile der stationdren Biroausstattung mit nach Hause
zu nehmen. Offensichtlich relativierte die pandemiebedingte Notwendigkeit
zur Homeoffice-Losung zuvor bestehende Bedenken ob der anfallenden Kos-
ten. Die Ambivalenz zeigt sich nicht ausschlieflich seitens des Betriebes, son-
dern auch aufseiten der Beschiftigten:

»Aber es gab Kollegen, die also auch tatsichlich gesagt haben: ,Nein, auf mei-
ne Kosten? [...] Ich habe zu Hause kein Internet. Ich schleppe das nicht mit.
[...] Nein, da muss mir [der Betrieb] auch eine Leitung zahlen.” (Betriebsrats-
mitglied, Gastgewerbe)

Insgesamt ist die Praxis im Fallbetrieb fiir die Beschiftigten haufig von Unsi-
cherheiten geprigt, etwa in Bezug auf Arbeitszeiten, deren Erfassung, Mehr-
arbeit und die Abgrenzung von Arbeit und Nichtarbeit.

Die Arbeitszeit wird durch manuelle Eintragung in eine Tabelle erfasst,
die regelmafig iberprift wird. Dabei wird nur vereinzelt massive Mehrarbeit
thematisiert, etwa fir den Finanz- und Buchhaltungsbereich. Ein Problem
wird weniger von Beschiftigten als vielmehr von den befragten Betriebsrats-
mitgliedern angesprochen:

»,Da muss man eher darauf achten, dass Arbeits- und Freizeit entgrenzt bleibt,
damit die Ruhepausen auch wirklich von der Arbeit gegénnt wird bis zum
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nachsten Arbeitspensum [...]. Und fiir die ist es dann auch wichtig, dass dann
irgendwann der PC heruntergefahren wird und dann auch wirklich nicht
mehr die E-Mails gecheckt werden abends um neun nach dem Essen oder so
[...]. Wir missen die zwei auseinanderhalten. Die Jungen, die immer rund um
die Uhr arbeiten mochten und die Alten, die ihre Ruhe brauchen.“ (Betriebs-
ratsmitglied, Gastgewerbe)

Die hier genannten Problematiken und Unsicherheiten werden weniger als
unumstoflicher Zustand beschrieben, sondern als mehr oder weniger ,,nor-
male“ Stolpersteine im Prozess der Flexibilisierung von Arbeit. Diesbeziig-
lich zeigt sich im Selbstverstindnis der befragten Betriebsratsmitglieder, dass
vor allem beispielhaftes Agieren zum Erfolg verhelfen kann. Es ist wichtig,
betriebsinterne Treiber zu haben, die zentrale Aspekte der Flexibilisierung
vorleben — der Betriebsrat kann dies bedingt. Vielmehr zeichnet sich durch
die Vereinbarung die Notwendigkeit — und der Wunsch verschiedener Be-
schaftigter — ab, Flexibilisierungskultur innerhalb des Betriebes intensiver zu
leben, vor allem auf der Ebene der direkt gelebten Praxis im Verhaltnis ,Mit-
arbeitende-Vorgesetzte“.

4.2 Fallstudie H: Genussmittel

Als Konsumgiiterunternehmen ist dieser Fallbetrieb global mit mehreren
Zehntausend Beschiftigten in tiber 180 Landern aktiv. In Deutschland hat er
zwei Standorte mit einer vierstelligen Anzahl an Mitarbeitenden. Dort ist die
Beschiftigtenstruktur grob in zwei Bereiche unterteilbar: Ein GrofSteil der
Beschiftigten ist in der Produktion titig und eignete sich damit auch wih-
rend der Pandemie nur bedingt fiir den Ubergang ins Homeoffice. Dariiber
hinaus leitet der Fallbetrieb auch einen Teil des europaischen Geschifts; die
daftir Zustindigen wiederum konnten relativ umstandslos ins Homeoffice
wechseln.

4.2.1 Betriebliche Vereinbarungen zum orts- und zeitflexiblen
Arbeiten

In diesem zweiten Fallbetrieb aus dem Cluster nennen die Befragten vor al-
lem positive Aspekte hinsichtlich der Kommunikation und der Moglichkei-
ten, sich einzubringen. Die Idee, sich auf das Thema ,orts- und zeitflexibles
Arbeiten® zu fokussieren, entstand im Konsens zwischen Beschiftigten, Inte-
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ressenvertretung und Arbeitgeberseite. Die Motive sind in den bisherigen
Fallbetrieben ahnlich, gerade in den Anfangszeiten treiben Vereinbarungsan-
gelegenheiten wie Familie, Kinder oder Pflege die Flexibilisierung voran.

Bewegten sich Bedarfe und erarbeitete Losungen zu Beginn meist noch
auf individueller Ebene (Einzelfalle), so entstand in der Praxis schnell der
Wunsch, Flexibilisierung auch im grofen Rahmen zu leben. Die Thematik
yorts- und zeitflexibles Arbeiten“ durchdrang auch in diesem Fallbetrieb ein-
zelne Arbeitsbereiche unterschiedlich schnell und intensiv. Ahnlich wie in al-
len Fallbetrieben sind diverse Arbeitskontexte in der Praxis offener fiir Flexi-
bilisierungen — etwa dort, wo keine Produktion stattfindet oder wo kein
stationdrer Arbeitsplatz notwendig ist.

Insgesamt werden die Vereinbarungen zum orts- und zeitflexiblen Arbei-
ten als sehr umfangreich beschrieben, eingefasst in eine Vielzahl bereits be-
stehender betrieblicher Vereinbarungen zu unterschiedlichen Themen:

,Und ich sag mal, wenn ... Also, wir haben ja schon sehr viele Betriebsverein-
barungen in verschiedenen Richtungen, und ich sag mal, wenn, dann haben
wir dort die Moglichkeiten [...], da auch auf bestehende Sachen zuzugreifen,
zu gucken, also uns auch mit unseren Mitbewerbern auszutauschen, zu héren,
was bei denen so Sache ist. Also, man hat sozusagen seinen Kreis an Leuten, wo
man dann mal anrufen kann und sagen kann: ,Sagt mal, habt ihr dazu was?
Konnt ihr mir das mal schicken? Kénnen wir mal abkupfern* So, oder hat man
selbst eine Idee, wie man das macht.“ (Betriebsratsmitglied, Genussmittel)

Besonders zeichnen sich hier zwei Phanomene ab, die in der gelebten Praxis
das Gelingen der Vereinbarungen begiinstigen. Erstens findet sich in diesem
Fallbetrieb eine Vielzahl unterschiedlicher Vereinbarungen zu verschiedens-
ten Themen. Dies fordert laut den Befragten eine gewisse Kultur — das Wis-
sen, dass Betrieb und Betriebsrat sich an vielen Stellen im Konsensprinzip
Gedanken um einheitliche, flexible und verlassliche Regelungen machen.

Viele fiir orts- und zeitflexibles Arbeiten notwendige Themen sind bereits
an anderer Stelle bekannt und dienen als Grundlage fir die Vereinbarung,
sei es als eigenstindiges Thema (z. B. Arbeitsschutz) oder als Verweis (z. B. bei
der Arbeitszeitregelung). Vor allem Ersteres fihrt beim Umsetzen der be-
trieblichen Vereinbarung zum orts- und zeitflexiblen Arbeiten zu einer sehr
ausfiihrlichen Vereinbarung:

»Das muss ja richtig aufgenommen werden, dass man auch durch die ganzen

orschriften dort durchgefiihrt wurde. Was ist mit einem Arbeitsunfall? Oder
Vorschriften dort durchgefiithrt wurde. Was ist mit Arbeitsunfall? Od
was ist hier mit Biromaterial? Und so weiter und so fort. Da muss man ja auch
gewisse Dinge berticksichtigen, das wird ja auch im Arbeitsvertrag dann fest-
gehalten. (Beschiftigte/r, Genussmittel)
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Zweitens werden die betriebliche Kommunikation und der Umgang mit den
Themen als konsens- und prozessorientiert sowie kollegial beschrieben. Dies
dufSert sich in einer engen Kommunikation und Verbindung mit Mitbewer-
bern und dhnlichen Betrieben, um innerhalb der Branche gute Losungen zu
finden bzw. zu diskutieren. Dadurch erweitert sich die Ideen- und Bedarfsfin-
dung sowie der Uberblick tiber Gegebenheiten, Formulierungen oder Prob-
leme. Abstimmungen, Diskussionen bzw. das Konsensprinzip sind laut ei-
ner/einem Beschiftigten tiber die eigene Betriebsgrenze hinweg mitzudenken,
dies bewirke einen positiven Umgang innerhalb des Betriebes.

Ein offener Umgang, der sich in der Praxis widerspiegelt, fordert nach
Aussagen der Befragten auch den eigenen Erarbeitungs- und Einfihrungs-
prozess der Vereinbarungen zum orts- und zeitflexiblen Arbeiten erheblich.

Dies zeige sich in zweierlei Hinsicht. Einerseits an der betrieblichen Kom-
munikation zu den einzelnen Vereinbarungen, die als sehr offen und kon-
struktiv empfunden wurde. Probleme, Angste oder Herausforderungen
wurden offen angesprochen. Der Umfang der Vereinbarungen und die ver-
schiedenen Verweise seien dabei als potenziell Gberfordernd empfunden
worden, was wiederum durch die betriebliche und betriebsratliche Kommu-
nikation stark abgebaut werden konnte. Auch half an der Stelle die bereits
bestehende Vertrauens- und Vereinbarungskultur.

Andererseits werde auch von Betriebsseite der nachfolgende Prozess ,,of-
fen vorgelebt“ (Beschaftigte/r, Genussmittel). Sowohl Umsetzungs- als auch
gef. notwendige Anpassungsprozesse werden stets reflektiert und offen im
Austausch zwischen Betrieb und Beschaftigten kommuniziert:

,L...] dass sich da sehr viel jetzt durch diese ganzen Erfahrungen, die man ge-
macht hat, sehr viel andern kann. Man merke das ja auch bei uns in der Firma,
da sind ja auch schon Umfragen gestartet worden, wie wir zurechtkommen,
was wir uns winschen, was wir gut finden, was wir schlecht finden.“
(Beschiftigte/r, Genussmittel)

Dass die Wahrnehmungen der Beschiftigten nachverfolgt werden, weist auf
Optimierungen hin. Fiir Management und Betriebsrat sind die gesammelten
Daten wichtige Anhaltspunkte fiir eine Steuerung der unfreiwilligen Arbeit
im Homeoffice. Sie dienen dazu, ggf. korrigierend eingreifen zu konnen,
wenn sich unerwiinschte Nebeneffekte zeigen. Dazu ist eine offene und trans-
parente Kommunikation sehr forderlich. Das entspricht einer im Rahmen
der Vertrauenskultur etablierten Arbeit an praventiven Mafnahmen und
einer guten Unternehmenskultur.
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4.2.2 Formen gelebter Praxis

Dieser als offen und produktiv beschriebene Umgang innerhalb des Fallbe-
triebes lasst sich in der Praxis anhand Aussagen zu verschiedenen Themen als
forderlich beschreiben. Auch eine gewisse Autonomie bei der Umsetzung
und Beantragung sei so ein forderliches Instrument, wobei hier nicht voll-
staindig ohne betriebliche Kontrolle agiert werden konne. An dieser Stelle
wird laut den Befragten zwischen Flexibilitit und Abwesenheit unterschie-
den . Ersteres ist und war bereits vor der Pandemie das ausgegebene Ziel;
Letzteres gilt es durch verschiedene Kommunikations- und Teaminstrumen-
te zu vermeiden. Vor allem die durch die Pandemie stark ansteigende Zahl
von Homeoffice-Arbeitenden offenbart an dieser Stelle im betrieblichen Ver-
standnis eine spannende Tendenz:

»[Andererseits] muss man auch diese Leute, die jetzt dieses Freiheitsgefiihl ha-
ben durch diese Situation, die wir jetzt haben, ja ... Dass man die wieder ein-
fangt, ne? Dass man die wieder ... So, komm mal wieder in den Stall, ne>*
(Beschaftigte/r, Genussmittel)

Es zeigt sich an dieser und an weiteren Stellen, dass es in der betrieblichen
Praxis nicht um eine vollige Autonomie der Beschiftigten geht. Vor allem an-
gesichts der betrieblich gelebten Kultur sind langfristige Abwesenheiten, z. B.
im Homeoffice, nicht verankert. Vielmehr sind die betrieblichen Vereinba-
rungen ausgerichtet an der gelebten Praxis bestmoglicher Flexibilisierung,
verbunden mit einer gelebten Mentalitdt, die das ermdglicht, begleitet und
unterstatzt.

Im Fallbetrieb weichen die Aussagen hierzu durchaus voneinander ab.
Die Beschiftigten, denen das Homeoflice erméglicht wurde, nahmen es gern
an, jedoch weniger aus intrinsischem Wunsch nach Flexibilisierung des Ar-
beitstages als vielmehr aufgrund konkreter Anliegen wie z. B. hiuslicher Pfle-
ge oder Kinderbetreuung. In diesen Einzelfillen scheint mobiles Arbeiten
ylegitim“ zu sein, die angestrebte Flexibilitit aufgrund eines bestimmten
Grundes nachvollziehbar.

Mit dem rasanten Anstieg an Beschaftigten im Homeoffice in der Pande-
mie scheint diese ,Legitimation® generalisiert zu werden. Gerade tGber den
Sommer zeigen sich dann jedoch, wie im letzten Zitat beschrieben, einige
»Ruckholaktionen bzw. der Wunsch, die Beschaftigten wieder verstirkt im
Biiro bzw. am vorgesehenen Arbeitsplatz vorzufinden. Diese Wiinsche wer-
den vorrangig auf der Fiihrungskrafteebene und seitens des Betriebes gedu-
Bert — als Riickkehr in die bis dato gelebte Normalitit. Andererseits wurden
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auch schon vor der Pandemie Flexibilisierungstendenzen erkennbar. Die an-
gesprochenen Mitarbeiterbefragungen zeugen an dieser Stelle auch von ei-
nem betriebsseitigen Wunsch, die Beschiftigten in dieser Frage zu Wort
kommen zu lassen.

Letztlich scheint es weniger darum zu gehen, orts- und zeitflexible Arbeit
grundsitzlich zu beschrianken. Vielmehr befindet sich der Fallbetrieb gerade
in einem kulturellen Wandel hin zur verstirkten Bearbeitung des Themas
»mobile Arbeit“. Den Aushandlungsprozess beschreiben die Befragten als
konsensorientiert. Es handelt sich demnach weniger um Vereinbarungen
bzw. Regelungen, die einseitig konfrontativ durchgesetzt werden sollen; viel-
mehr wandelt sich die Kultur mitsamt den Beschiftigten. Ansto8e dazu kon-
nen von allen Seiten kommen. Bei Konflikten im Einzelnen wird ebenso eine
einvernehmliche Losung angestrebt.

4.3 Fazit aus den Fallstudien Gastgewerbe und Genussmittel-
branche

Tabelle 3 fasst die Erkenntnisse zu den Betriebsfallstudien aus dem Gastge-
werbe und der Genussmittelbranche zusammen.

Im Hinblick auf die Form der betrieblichen Vereinbarung ist festzuhal-
ten, dass wie in den beiden zuvor dargestellten Clustern (siche Tabelle 1 und
Tabelle 2) auch im Nahrungs- und Genussmittelsektor von einer erheblichen
Bandbreite auszugehen ist. Demzufolge beeinflussen nicht nur branchenbe-
zogene Effekte wie z.B. die Verbreitung von Betriebsratsgremien im jeweili-
gen Sektor die Ausgestaltung von betrieblichen Vereinbarungen, sondern es
kommt wesentlich auf die betrieblichen Bedingungen vor Ort an.

Im Fallbetrieb G besteht eine vorlaufige Betriebsvereinbarung, deren
praktische Relevanz und Umsetzung in einem einjihrigen Probelauf evalu-
iert werden — gewissermafSen der Zwischenschritt vom ersten Impuls zu ei-
ner dauerhaften Regelung, die ggf. modifiziert werden kann. Das entspricht
den Pilotierungen der Unternehmen in anderen Clustern und scheint als Re-
gelfall der Erprobung weithin auf gute Resonanz zu stoffen — bei Beschiftig-
ten, Betriebsriten und Management. Pilotprojekte lassen sich als gute Praxis
gelungener Mitbestimmung klassifizieren, wenn ihre Durchfiihrung selbst
Regeln befolgt und die unterschiedlichen Perspektiven darin zum Tragen
kommen.

Fallbetrieb H geht diesbeziiglich bereits zweispurig vor. Es gibt eine
grundsitzliche Betriebsvereinbarung, der mehrere weitere Vereinbarungen
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Tabelle 3

Cluster Gastgewerbe und Genussmittelbranche — Fallbetriebe im Uberblick

Fallbetrieb G

Fallbetrieb H

Form der betrieb-
lichen Vereinbarung

BV zu flexibler Arbeitszeit und
Homeoffice (im Jahresprobe-
betrieb)

BV zu moglicher Homeoffice-
Tatigkeit und BV zu verschiedenen
Themen, die einzelne Aspekte mit
abdecken

Impuls fur ozfA,
Themen der BV

Grundstein war ein Papier zur
Vertrauenskultur, grundlegender
Impuls bezog sich auf Arbeitszeit-
flexibilisierung (,,Own hours”) und
wurde mithilfe eines Piloten um-
gesetzt

grundlegende Regelungspraxis zielt
weniger auf eine BV zum mobilen
Arbeiten ab, sondern auf Themen-
vereinbarungen, die fir das Home-
office mitbedacht werden

zentrale Merkmale

- zentraler Fokus auf Themen der
Arbeitszeit, weniger auf mobi-
lem Arbeitsort (betriebsbedingt
weniger moglich)

— grundlegende Ausrichtung ist
nicht die Verschiebung des Ar-
beitsplatzes weg vom Firmen-
gelande, sondern vielmehr die
Flexibilisierung der MA

- erforderliches Equipment wird
erst ab einem Homeoffice-
Anteil von Gber 70 % zur Ver-
figung gestellt

- Regelungen zu Themen des mo-
bilen Arbeitens finden sich nicht
in einer eigenen BV, sondern in
Vereinbarungen zu anderen The-
men (z.B. Datenschutz, Ausstat-
tung etc.)

- Besonderheit: nach erfolgreicher
Beantragung wird die Zeit bzw.
Anzahl der Homeoffice-Tage im
Arbeitsvertrag festgehalten (ar-
beitsvertragliche Zusage)

Entscheidungs-
autonomie

grundlegende Mobilarbeitsfahig-
keitsprifung bei Mitspracherecht
des BR, Beantragung durch MA

Beantragung durch MA, Absprache
im Team, FK hat nur in Ausnahme-
féllen Vetorecht

Anmerkung: BR — Betriebsrat; BV —Betriebsvereinbarung; FK — Fiihrungskraft; MA — Mitarbeitende(r); ozfA — orts- und zeit-

flexibles Arbeiten

Quelle: eigene Darstellung

anhingen — eine Art modulares System aufeinander aufbauender bzw. sich

erganzender Regelungen. Der Impuls dazu, Themen der orts- und zeitflexib-
len Arbeit zu regeln, entwickelt sich aus der betrieblichen Kultur zur Uber-
einkunft zwischen Interessenvertretung und Management.

Auch diesbeziiglich scheinen Entwicklungsschritte vorgezeichnet. Pilo-
tierungen versetzen beide Seiten in die Lage, angesichts faktischer Erkennt-
nisse (deren Interpretation gleichwohl abzustimmen ist) grundsatzliche Er-
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wigungen mehr oder weniger umfassend zu kodifizieren und bei Bedarf
darauf aufbauend weitere Regelungen zu treffen. Den Impuls dazu liefern
haufig die Beschiftigten selbst oder aber Reorganisationen des Betriebes er-
fordern neue Betriebsvereinbarungen.

Fokus im Fallbetrieb G ist das seit Langem virale Thema Arbeitszeiten.
Der mobile Aspekt ,ortsflexibel spielt demgegeniiber nicht zuletzt aufgrund
der begrenzten betrieblichen Relevanz eine geringere Rolle. Mit der Pande-
mie und dem Ausweichen ins Homeoffice gewinnen Raumlichkeit und Aus-
stattung jedoch ein stirkeres Gewicht, ohne die zeitlichen Dimensionen zu
tberflugeln.

Das Bestreben ist, eine Flexibilisierung der Beschaftigten zu erreichen
bzw. zu ermdglichen — es geht also jenseits kleinteiliger Aspekte vor allem
um eine ibergeordnete Zielsetzung. Dabei korreliert der Ausstattungsgrad
mit dem Umfang der Arbeitszeit — mit steigendem Anteil an der Arbeitszeit
missen ergonomische Voraussetzungen geschaffen sein, um orts- und zeitfle-
xibles Arbeiten nachhaltig zu gestalten.

Fallbetrieb H dagegen setzt auf unterschiedliche Regelungen, die eine
Vielzahl der relevanten Aspekte orts- und zeitflexiblen Arbeitens abdecken.
Zugleich wird partiell eine enge Verkniipfung mit dem individuellen Ar-
beitsvertrag von Beschiftigten erreicht — was unter Umstinden eine Sicher-
heit bietet, zugleich aber auch eine gewisse Festschreibung bedeutet, die eine
erneute Anderung erschweren kann.

In beiden Betrieben ist die individuelle Entscheidung zum orts- und zeit-
flexiblen Arbeiten Ausgangspunkt eines Prozesses, den die Beschaftigten
durch die Beantragung in Gang setzen. Die Entscheidungsfindung ist unter-
schiedlich hierarchisiert, bezieht in jedem Fall die unmittelbare Fihrungs-
kraft ein. Im Fallbetrieb G ist ein generelles Mitspracherecht des Betriebsrates
vorgesehen; im Fallbetrieb H kann dieser bei Problemen natiirlich auch hin-
zugezogen werden, seine Mitwirkung ist aber nicht als Regelfall vorgesehen.

Einen one best way scheint es angesichts der jeweiligen betrieblichen His-
torie kaum zu geben. Vielmehr fiigen sich die Betriebsvereinbarungen zum
Themenfeld ,,mobile und zeitflexible Arbeit“ in den Kanon bestehender Re-
gelungen ein; diese Kultur wird gewissermafen mit jeder Vereinbarung fort-
geschrieben. Daran scheinen auch die Pandemie und der schnelle Umzug ins
Homeoffice nur wenig gedndert zu haben — die bestehenden Pfade haben
sich als durchaus nitzlich fiir eine schnelle Krisenreaktion erwiesen.
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Wie im Cluster Chemie ist auch im Cluster Metall/Elektro eine groffe Bandbrei-
te an Berufen und Tatigkeiten kennzeichnend, die alle Qualifikationsstufen be-
inhalten. Damit gehen unterschiedliche Potenziale fir orts- und zeitflexibles
Arbeiten einher — Un- und Angelernte sowie Facharbeiterinnen und -arbeiter
aus der Produktion waren auch unter Corona-Bedingungen héufig angehalten,
in den Betrieb zu kommen; Expertinnen, Experten und Professionsberufe dage-
gen hatten eher die Moglichkeit, aufs Homeoffice auszuweichen.

Auch in diesem Cluster waren Beschiftigte in den administrativen und
verwaltenden Bereichen ebenso angesprochen wie Wissensarbeitende im Be-
reich Forschung und Entwicklung, auch wenn Letztere zumindest partiell in
Prisenz arbeiten mussten. Nachfolgend sind die zwei Fallstudien aus diesem
Cluster hinsichtlich ihrer Betriebsvereinbarungen und der gelebten Praxis
dargestellt.

5.1 Falistudie I: Kraftfahrzeughersteller

Die gesamte deutsche Automobilindustrie beschiftigt knapp 850.000 Perso-
nen, knapp 14 Prozent entfallen dabei auf den untersuchten Fallbetrieb. Be-
sonders in diesem Bereich besteht eine ungewohnlich hohe Innovationsbe-
reitschaft; nach Angaben der Europidischen Kommission entfallen mehr als
ein Drittel der weltweiten Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Auto-
mobilbranche auf Betriebe aus Deutschland.

Die Produktpalette des Fallbetriebes umfasst Automobile, Motor- und
Fahrrider sowie diverse Elektromobilititslosungen. Vor allem Letztere erfor-
dern im Fallbetrieb einen groffen Arbeitsbereich, der sich mit Entwicklung
und Innovation beschaftigt.

5.1.1 Betriebliche Vereinbarungen zum orts- und zeitflexiblen
Arbeiten

Der erste Fallbetrieb des Clusters besitzt von allen in der vorliegenden Studie

analysierten Fallbetrieben wohl die lingste Historie des mobilen und flexib-
len Arbeitens. Diese griindet jedoch vor allem in einer subjektbezogenen
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Ebene mit zweierlei Besonderheiten, wie ein Betriebsratsmitglied berichtet.
Triebkraft fir eine erste Fokussierung des Themas Telearbeit war bereits
1995/96 die Arbeitgeberseite durch Personaler, die es im Betrieb pilotieren
und implementieren sollten.

Die zweite Besonderheit betrifft den Zeitpunkt. Mitte der 90er Jahre gal-
ten vor allem IT-(Grof-)Unternehmen wie IBM als Impulsgeber fiir mobiles
und flexibles Arbeiten, vor allem stationar. Produzierende Betriebe wie der
Fallbetrieb aus der Automobilindustrie waren insgesamt weniger interessiert
an dem Thema. Es lief§ sich zum damaligen Zeitpunkt auch deutlich schwe-
rer umsetzen. In heutigen Arbeitskontexten kénnen verschiedenste Prozesse
digitalisiert und damit standortungebunden bearbeitet werden. Vor nun-
mehr knapp 25 Jahren gelang dies nur stark einzelfallbezogen.

Eine grundlegende Mdglichkeit zur Telearbeit ergab sich im Fallbetrieb
im Jahr 1996, wobei sehr frith erkannt wurde, dass mit der Erméglichung der
ortsflexiblen Arbeitserledigung auch eine Flexibilisierung von Arbeitszeiten
Hand in Hand gehen muss. Im Fallbetrieb dufSerte ein befragtes Betriebsrats-
mitglied dazu, man musse

serginzend wissen, dass wir schon sehr lange, auch schon in den 90er Jahren,
eine sehr innovative Gleitzeitregelung hatten und haben [...], auf die wir dann
auch diese Telearbeit aufgesetzt haben.“ (Betriebsratsmitglied, Fahrzeugher-
steller Kraftwagen)

Die erste praktische Umsetzungsphase der betrieblich angebotenen Telear-
beit erfolgte — ahnlich wie in allen anderen Fallbetrieben — aufgrund beson-
derer Vereinbarkeitsproblematiken im Einzelfall, z. B. Betreuung oder Pflege,
und war als Ausnahme noch stark eingebettet in die betrieblich manifestierte
Anwesenheitskultur.

Sich verandernde Strukturen der Arbeitserledigung vor allem durch Au-
tomatisierung und Digitalisierung boten in immer mehr Abteilungen des
Fallbetriebes nach und nach mehr Moglichkeiten fiir flexible Telearbeit.
Nicht nur stationidre Arbeitsplatze in Personal- und Finanzabteilungen profi-
tierten am stirksten von digitalen Arbeits- und Dokumentationsprozessen;
auch in den Bereichen Entwicklung und Innovation zeigten sich im Laufe
der Jahre Potenziale. Kurzum: Mit steigender Digitalisierungs- und Automa-
tisierungstendenz profitierten von den Vereinbarungen zur Telearbeit der
frithen 90er Jahre vor allem Arbeitsplitze, die auch aufferhalb des Werks bzw.
Betriebes genutzt werden konnten.

Das sukzessive mit den genannten Prozessen einhergehende Flexibilisie-
rungspotenzial ermoglichte es immer mehr Mitarbeitenden, in Telearbeit zu
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arbeiten. Dieser Umstand und neue, durch fortschreitende Digitalisierung
und Flexibilisierung entstandene Phanomene wie z.B. Desksharing sorgten
zu Beginn der 2010er Jahre im Fallbetrieb fiir eine grundlegende Neube-
trachtung bisheriger Regeln und der gelebten Praxis in Bezug auf mobiles Ar-
beiten.

2011 folgte ein erneuter Pilot, der dieses Mal seitens des Betriebes an ein
Desksharing-Modell gebunden war und nach der Pilotierung in eine neue
Vereinbarung zum mobilen Arbeiten (2013) miindete. Diese ab 2014 fiir alle
Beschiftigten giiltige betriebliche Vereinbarung weist in den Beschreibungen
durch die Befragten zwei Besonderheiten auf:

»Was uns dann wunderbar geholfen hat, naimlich das Recht auf Mobilarbeit.
Das war die einseitige Freiwilligkeit. [...] Die hort sich zwar schlechter an als
die doppelte Freiwilligkeit, ist aber besser als doppelte Freiwilligkeit, Fachleu-
te wissen das. Die haben eine einfache Freiwilligkeit, nimlich nur der Mitar-
beiter hat die Freiwilligkeit, [nicht das] Unternehmen.“ (Betriebsratsmitglied,
Fahrzeughersteller Kraftwagen)

Die meisten betrieblichen Vereinbarungen zu mobilem bzw. flexiblem Ar-
beiten oder zu Homeoffice bzw. Telearbeit basieren auf einem Verstindnis
von doppelter Freiwilligkeit. Das bedeutet in den Vereinbarungen meist die
Freiwilligkeit sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitgeberseite (meist
realisiert durch die Fithrungskraft). Eine einseitige Freiwilligkeit durch die/
den Mitarbeitenden wirkt sich hierbei auf verschiedenen Ebenen aus, vor al-
lem in Bezug auf die betriebliche Vertrauenskultur und die Relation zwi-
schen Mitarbeitenden und Vorgesetzten ohne grundlegend verankertes ,,Zu-
stimmungsrecht des Vorgesetzten® etc.

,Und der zweite ... das zweite Highlight ist, dass wir einfach Mobilarbeit fiir
alles auch dann hatten oder haben. Das heift, die Mobilarbeit-BV gilt seit [Da-
tum] fiir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland. Egal, egal wo
sie sind und in welchen Funktionen sie sind, sondern die gilt fiir alle, und je
nachdem, wer mobilarbeitsfahig ist, kann dann natiirlich mobil arbeiten [...].
Vom Vereinbarungsrahmen her — alle [zehntausend] Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter [konnen] mobil arbeiten.“ (Betriebsratsmitglied, Fahrzeugherstel-
ler Kraftwagen)

Die Einschrinkung, die alle méglichen Arbeitsplatze in allen Betrieben trifft,
niamlich nur dort mobil arbeiten zu konnen, wo der Arbeitsplatz mobilar-
beitsfahig ist, findet sich auch in diesem Fallbetrieb — allerdings mit einer
spannenden Systematik. Dass die Mobilarbeitsfahigkeit eines Arbeitsplatzes
nicht mit in die Betriebsvereinbarung aufgenommen wurde, sondern dort
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stattdessen verankert ist, dass a/le Beschiftigten ein Recht auf mobiles Arbei-
ten haben, erméglicht nach Angaben eines Betriebsratsmitglieds aus dem
Fallbetrieb vor allem eines: (Digitale) Innovationen der Gegenwart und na-
hen Zukunft konnen antizipiert werden.

Gleichzeitig wird vermieden, die Betriebsvereinbarung durch das Nen-
nen bestimmter Arbeitsplitze zu eng zu fassen und damit ihre permanente
Uberarbeitung notwendig zu machen. Eine derart generalisierte Giiltigkeit
konturiert lediglich den Prozess, einen konkreten Arbeitsplatz als mobilar-
beitsfahig zu bewerten. Sie setzt damit pragmatisch unterhalb der Verab-
schiedung einer langwierigen betrieblichen Vereinbarung an.

5.1.2 Formen gelebter Praxis

Nachstehend werden vor allem die beiden zuletzt angefiihrten und von den
Befragten als Highlights der Betriebsvereinbarung wahrgenommenen Be-
stimmungen zum mobilen Arbeiten analysiert. Bereits dieser Titel weist
(nicht nur namentliche) Unterschiede zu Vereinbarungen auf, die eher auf
die Nutzung von Handys oder Telearbeit zielen. Zentral ist vor allem ein Ver-
standnis, das klar zwischen Homeoffice und Mobilarbeit trennt:

»[Deshalb] konnen wir auch gut von Mobilarbeit sprechen, weil wir sagen ja:
,Mobilarbeit kann an allen Orten dieser Welt stattfinden.” Ich hab ja einmal
gesagt: ,Auf der Erde und in der Luft oder auf dem Wasser*[...]. Deswegen ha-
ben wir auch diese Koppelung mit offline/online nicht drinnen, sondern Mo-
bilarbeit heiflt: alles, was auflerhalb der Betriebsstatte [...] stattfindet [...].
(Betriebsratsmitglied, Fahrzeughersteller Kraftwagen)

Dies fiihrt in verschiedenen Arbeitskontexten zu anders wahrgenommenen
und gehandhabten Aspekten des mobilen Arbeitens, z. B. der Bereitstellung
von Arbeitsausstattung oder der Einrichtung des Arbeitsplatzes generell. Mo-
bile Arbeitsplatze miissen anders ausgestattet sein als reine Homeoffice-Ar-
beitsplatze, beispielsweise entfillt die Bereitstellung eines ergonomischen
Schreibtisches oder Stuhls. Auch ein zweiter Bildschirm ist nicht vorgesehen,
da dieses Equipment natiirlich mehr Transport, Auf- und Abbau mit sich
bringt. Stattdessen ist die Ausstattung vorrangig ausgerichtet an Mobilitit
(dem Potenzial, temporir an vielen Orten zu arbeiten) statt an Homeoffice
(dem Potenzial, stationdr im eigenen Zuhause zu arbeiten).

Die als Highlight wahrgenommene einseitige Freiwilligkeit zeigt auch in
der gelebten Praxis spannende Auswirkungen. Grundlegend verindert sie das
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Beantragungs- und Vetoverhalten sowohl der Beschiftigten als auch der Vor-
gesetzten. Die vorrangige Einschrainkung besteht darin, zu klaren, ob ein Ar-
beitsplatz grundlegend mobilarbeitsfahig ist oder nicht. Dies geschieht hdufig
einvernehmlich zwischen Betriebsrat, Beschiftigten und Vorgesetzten.

Besonders eingeschrankt sind Werkstitigkeiten und stationire Produkti-
onsstiatten, wobei sich auch hier unterschiedliche Wiinsche, Bestreben und
Ansitze zeigen. Insgesamt — und dazu trigt die Implementierung der einseiti-
gen Freiwilligkeit bei — funktionieren viele Prozesse bei mobilem Arbeiten
vorrangig im Konsensprinzip auf gleicher Ebene. Dadurch werden hierarchi-
sche Strukturen innerhalb des Betriebes teilweise aufgebrochen. Dies zeigt
sich z.B. bei der Einteilung der Arbeitszeit:

»Da haben wir gesagt: ,Es gibt halt wirklich die freiwillige Samstagsarbeit.*
Wenn jemand sagt, er méchte am Freitag lieber Bergsteigen gehen und baden
gehen und am Samstag dafiir arbeiten, dann kann er das ja bei uns machen je-
derzeit, nattrlich in Abstimmung mit dem Vorgesetzten, nicht dass der Vorge-
setzte ihn am Freitag sucht und den nicht erreicht. (Betriebsratsmitglied,
Fahrzeughersteller Kraftwagen)

Die erwahnte Abstimmung besteht dabei anders als in den meisten Fallbe-
trieben systematisch eher in kommunikativen Hinweisen als im Einholen ei-
ner Erlaubnis der/des Vorgesetzten:

»,Ganz normal nach Regelung kann der am Freitag sich Mobilarbeitstag ein-
tragen und kann sagen: ,Du, ich mach da nichts, ich mach am Samstag das, da
wird’s Wetter schlecht’ [...]“ (Betriebsratsmitglied Fahrzeughersteller Kraft-
wagen)

Solchermafien gemeinsames Abstimmen enthalt einen Gedanken, der auch
dem Prinzip der einseitigen Freiwilligkeit innewohnt. Grundlegend wird ein
grofSes Mafs an Selbstorganisation und Vertrauen auf der Ebene eines ge-
meinsamen Konsenses zugestanden, wobei Abstimmung eher im Sinne der
Gleichbehandlung bzw. Teamkommunikation gedacht ist.

Es gibt keine Notwendigkeit, Wiinsche beztglich des mobilen Arbeitens
mit der/dem Vorgesetzten zunéchst abzukliren und sich die Bestitigung
bzw. Erlaubnis einzuholen. Vielmehr geht es um Gleichbehandlung, die zu
einer direkten Kommunikation zugunsten des Teamgefiiges fihrt. Damit
entsteht in der Praxis ein Modus, der mithilfe des Instrumentes ,einseitige
Freiwilligkeit® flachere Hierarchien ermaéglicht.

Eng damit verbunden ist die Notwendigkeit, die sich vor allem als Be-
triebsratsarbeit darstellt, auf allen Ebenen unterstiitzend zur Seite zu stehen.
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Flache Hierarchien und einseitige Freiwilligkeiten beinhalten erhéhtes Kon-
flikt- und Vetopotenzial.

Die veranderte Entscheidungsautonomie — weg von einer bestimmenden
Fahrungskraft hin zu Mitarbeitenden, die selbstorganisiert und im Sinne der
Vereinbarkeit selbst entscheiden und mit der Fihrungskraft abstimmen -
bringt fiir die fallbetriebliche Praxis zwei Ansatzpunkte mit sich:

»Wir mussen die Leute qualifizieren, wir missen die Leute, denen Hilfestel-
lungen geben [...]“ (Betriebsratsmitglied, Fahrzeughersteller Kraftwagen).

Diese Notwendigkeit setzt an beiden Seiten an — an den Qualifizierungen und
Hilfestellungen einerseits fiir Mitarbeitende — hinsichtlich Arbeitszeiten, Selb-
storganisation, Vereinbarkeits- und Trennungsthematiken (z.B. abschalten,
Ruhezeiten einhalten) — und andererseits fir Fithrungskrifte mit dem Ziel,
hierarchische Strukturen in einen Abstimmungskonsenses zu tberfiithren.

Damit verschieben sich Arbeits- und Zustandigkeitsbereiche — weg vom
Fihren, hin zum Organisieren. Aufgabe einer Fiihrungskraft ist es dabei, die
unterschiedlichen Arbeitszeit- und Mehrarbeitsmodelle zu managen und im
Konsensprinzip zu organisieren entsprechend der betriebsritlichen Forde-
rung, mobile Arrangements zu ermdglichen und Fuhrsorgepflichten zu tiber-
nehmen. In der Praxis ist der Fallbetrieb jedoch nicht gefeit gegen Fihrungs-
krafte, die eher hierarchische Arbeitsstrukturen bevorzugen:

»Dass die da gar keine andere Wahl haben, das stellt sich dann raus, wenn es
Konflikte gibt. [...] Und ich mein, sind wir ganz ehrlich: Wenn eine Fiih-
rungskraft wirklich jetzt [...] total gegen Mobilarbeit war, dann kriegt man
auch das schwer hin, dass da plotzlich dann Mobilarbeit gemacht wird.“ (Be-
triebsratsmitglied, Fahrzeughersteller Kraftwagen)

Vor allem die befragten Betriebsratsmitglieder, aber auch die befragten Be-
schiftigten sehen hierin eine Aufgabe fir die (aktuelle und kommende) Be-
triebsratsarbeit.

Die getroffenen Vereinbarungen zum mobilen Arbeiten und die daraus
resultierende betriebliche Praxis sind stark auf Flexibilisierung ausgerichtet.
Ahnlich wie in den anderen Fallstudien stehen bereits die Vereinbarungen
unter der Pramisse ,,.So wenig wie moglich festlegen®, was eine bestmogliche
Auslegung, Adaption und Umsetzung ermoglichen soll. Dies entspricht der
Strategie, die die Befragten als ein Highlight der Betriebsvereinbarung wahr-
nehmen - alle Beschiftigten in die Flexibilisierung einzubeziehen, ungeach-
tet ihres Arbeitsbereichs und egal, ob sie grundsitzlich mobilarbeitsfahig
sind oder nicht.
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Diese Moglichkeit wird auch in der gelebten Praxis erst im Einzelfall
beim Beantragungs- und Umsetzungsprozess relevant. Eine pauschale Ableh-
nung durch die betriebliche Vereinbarung, weil der Arbeitsplatz nicht mobi-
larbeitsfahig sei, ist nicht moglich. Daraus ergibt sich vor allem bei Konflik-
ten und Vetoprozessen der Fihrungskrifte fir ihre Mitarbeitenden eine
interessante Tendenz:

»Wir machen da eine gemeinsame Strategie, iberhaupt kein Thema, wir ha-
ben eine bestehende Regelung von Mobilarbeit, das ist jetzt nichts, was euer
Vorgesetzter da einfach ablehnen kann ohne Grund. Da soll er wirklich mal
die Hosen runterlassen und sagen ... Welche Griinde hat er denn, warum
nicht Mobilarbeit bei euch geht? Aber dann miisst ihr auch hergehen und sa-
gen: ,So, wir wollen jetzt mobil arbeiten.® “ (Betriebsratsmitglied, Fahrzeug-
hersteller Kraftwagen)

Einerseits bezieht sich der Befragte auf das Prinzip der einseitigen Freiwillig-
keit; andererseits signalisiert er aber eine generelle betriebliche Bereitschaft,
Prozesse stetig neu zu betrachten und zu bewerten und somit Ermogli-
chungskontexte zu schaffen. Dies wirkt sich sowohl auf das Vetorecht der
Fahrungskraft aus (vgl. Zitat) als auch auf den generellen Prozess der Ermog-
lichung mobilen Arbeitens. Die damit einhergehende grundlegende Offen-
heit gegentiber mobilem Arbeiten erfordert in der Praxis zwar eine stetige
Auseinandersetzung und Priifung der Einzelfille, ermoglicht aber auch seine
Zulassung fiir Bereiche, die eventuell zum Zeitpunkt x noch nicht mobilar-
beitsfahig sind bzw. waren.

Mit den gemeinsamen Ermoglichungsstrategien gehen vor allem die
durch Betriebsratsmitglieder geforderte starke Selbstorganisation und Eigen-
initiative einher, sowohl beim Erméglichen von mobiler Arbeit, das stark
durch Eigeninitiative bedingt ist, als auch in der anschliefenden Praxis im
Team bzw. Arbeitsbereich. Selbstorganisation und die Forderung seitens Be-
triebsrat und Betrieb gegeniiber den Beschiftigten zeigen sich an diversen
Stellen: Arbeitszeit, Mehrarbeit, prozessorientierter Kommunikation, Er-
reichbarkeiten und Aufgabenerledigung. Dies bedarf in der gelebten Praxis
der stindigen Kommunikation, sowohl in Abstimmungs- und Koordinie-
rungsprozessen als auch beziiglich der eigenen Moglichkeiten und Grenzen.

5.2 Fallstudie J: Fahrzeugzulieferer

Der zweite Fallbetrieb umfasst eine Vielzahl der in der IG Metall subsumier-
ten Arbeitsbereiche: Kraftfahrzeugteile, Industrietechnik, mehr oder weniger
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technikbasierte Produkte fir den privaten Konsum und andere. Dabei hat
das Unternehmen weltweit viele Zehntausend Beschiftigte in den Produkti-
onsstitten und an den Entwicklungsstandorten. Teil des Kerngeschafts sind
Mobility-Solutions und weitere Geschiftsbereiche mit hohem Innovations-
potenzial. Ob dies das Flexibilititsverstindnis und die Mobilarbeitsfihigkeit
beeinflusst, wird im Folgenden betrachtet.

5.2.1 Betriebliche Vereinbarungen zum orts- und zeitflexiblen
Arbeiten

Der Impuls zu betrieblichen Vereinbarungen zum Thema ,,orts- und zeitflexi-
bles Arbeiten“ kam in diesem Fallbetrieb aus zweierlei Richtungen - einer-
seits aus jener Interessensgemeinschaft von Betriebsratsmitgliedern und Fih-
rungspersonal, die 2013 unter diversen Mitgliedsunternehmen spezifische
Befragungen zum Thema ,Mobiles Arbeiten durchfiihrte und diese Daten-
basis als Anlass nahm, die Wiinsche und Bedarfe der Mitarbeitenden mitzu-
denken. Dieser Datenbasis war ein wachsender Beschiftigtenstamm ent-
nehmbar, der durch unterschiedliche Vereinbarkeitsthemen verstarkt eine
Mobilisierung und Flexibilisierung von Arbeitsorten und -zeiten wiinschte.

Als zweiten Impuls und Taroffner fir Diskussionen zum Thema nannten
die Befragten eine Arbeitsgruppe innerhalb des Gesamtbetriebsrates, die sich
bereits damals grundlegend mit den Themen Arbeitsorganisation und -be-
dingungen in verschiedenen Settings beschaftigt hatte, etwa in indirekten Ar-
beits- oder Birobereichen.

Hierbei lag der Fokus vor allem auf innovativen betriebspolitischen Maf3-
nahmen und der Méglichkeit zur Mitbestimmung zukiinftiger Ausrichtun-
gen. Dabei erschienen mobile Arbeitsthemen nicht direkt auf der Agenda.
Vielmehr galt es, die verschiedenen Arbeitsstrukturen und -bereiche ange-
sichts der eigenen Organisation zu beleuchten und damit a) standort- und be-
reichsiibergreifende Diskussionen, Vernetzungen und Organisationen zu er-
moglichen und b) die Arbeitspraxis in den einzelnen Standorten und
Arbeitsbereichen zu reflektieren und sinnvoll zu nutzen.

Ein Fokus liegt auf der Organisation der eigenen betrieblichen Arbeit in
kleineren Struktureinheiten und im gesamten Betrieb. Er erméglicht quasi
beildufig das Mitdenken von nichtstationdren Arbeitsplitzen: Wie kann Ar-
beit mobil organisiert werden? Welche Spielregeln, welche Tools benoétigt
die Verzahnung von mobilen und stationiren Arbeitsplitzen? Wie konnen
diese Arbeitsorganisationsansitze fiir eine standortiibergreifende Vernetzung
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bzw. -iibergreifenden Austausch genutzt werden? Diese und weitere Fragen
brachten auch in der Arbeitsgruppe des Gesamtbetriebsrates das Thema
worts- und zeitflexibles Arbeiten® auf den Tisch.

Das Ergebnis war eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten in
den frithen 2010er Jahren mit dem Anliegen, auch standortbezogene Beson-
derheiten mitaufzunehmen. Der Verhandlungsprozess zur konkreten Be-
triebsvereinbarung wurde als konstruktiv und sachlich, wenn auch nicht
ganzlich unumstritten beschrieben, bereits zum damaligen Zeitpunkt mit ei-
ner breiten Basis an Beschiftigten und Betriebsratsmitgliedern:

»Da gab es die — sag ich jetzt mal — die da gerne mitgemacht haben. Und es gab
nattrlich auch die Skeptiker, die dort den Kontrollverlust und die Unterneh-
mensziele haben wegschwimmen sehen, weil alle Mitarbeiter zu Hause ma-
chen, was sie wollen und nichts mehr rauskommt und nur noch Kosten verur-
sacht werden.“ (Betriebsratsmitglied, Fahrzeugzulieferer)

Das obere Management und vor allem Fithrungskrifte aus unterschiedlichen
Bereichen und Teamstrukturen sahen Risiken in der Arbeitsorganisation;
auch eine komplette Freiheit und Autonomie hinsichtlich Arbeitsorte und
—zeiten der Teammitglieder wurden kontrovers diskutiert. Laut einem Be-
triebsratsmitglied ergab letztlich die Pilotierung verschiedener Themen eine
grundlegende Bereitschaft,

»aber dieser Pilotbetrieb oder dieses Ausprobieren und Testen, also gefiihlt hat
das auch ein Jahr gedauert.“ (Betriebsratsmitglied, Fahrzeugzulieferer)

Grundlegend habe dann beim Verabschieden der damaligen Betriebsverein-
barung das Motto gegolten: ,,Und das muss keiner, aber es darf jeder.“

Die ersten Jahre der betrieblichen Vereinbarung waren gezeichnet durch
verstairkten Kommunikationsbedarf, Nachfragen und Unsicherheiten, die zu ei-
nem gewissen Teil bewusst einkalkuliert wurden, denn - so die Befragten — die
Idee war, in der Betriebsvereinbarung viele grundlegende Aspekte zum Thema
zwar zu regeln, aber nicht final formal auszuformulieren. Dies biete Spielriume
fur individuelle Losungen einzelner Standorte bzw. Arbeitsbereiche und er-
mogliche eine sinnvolle Ausgestaltung in einem organisationalen Rahmen.

Dadurch blieb das Thema lange in verschiedenen Gremien und Kontex-
ten prasent, immer neue Fragen tauchten auf. Dies machte den Organisati-
onsprozess mobilen Arbeitens stetig iiberprifbar und verleitete immer mehr
Mitarbeitende, Letzteres auch am eigenen Arbeitsplatz auszutesten.

,Und auch da gab es dann ja Diskussionsbedarf, wo wir dort auch Hilfestel-
lungen leisten mussten, aber das hatte sich dann irgendwann mal eingespielt.
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Und ja, im Moment, oder sagen wir mal: schon seit Lingerem [...] lauft es ei-
gentlich.“ (Betriebsratsmitglied, Fahrzeugzulieferer)

5.2.2 Formen gelebter Praxis

Nach dieser bereits bei der Erarbeitung der Betriebsvereinbarung mitgedach-
ten und teils erwlinschten Phase der stetigen Auseinandersetzung, Einzelfall-
prifung etc. stellten sich in der Belegschaft und der betrieblichen Praxis
schnell Routinen ein. Ausnahmen bestatigen diese Regel:

»Es gibt immer mal wieder natirlich, ja, bei dem ein oder anderen Mitarbeiter,
der bei uns hier auch mal kommt und sagt: ,Ja, mein Vorgesetzter erlaubt mir
das jetzt nicht. Ich bin da und da ... wollte ich da jetzt im Homeoffice sein.’
Und ja, da missen wir dann Diskussionen noch fithren, aber die sind sehr, sehr
selten geworden, muss ich sagen.“ (Betriebsratsmitglied, Fahrzeugzulieferer)

Die innerbetriebliche Fihrungskultur an einzelnen Standorten ist laut den
Befragten eines der groSten Hemmnisse der Verwirklichung mobilen Arbei-
tens. Obwohl eigentlich durch eine Konzernbetriebsvereinbarung fiir alle Be-
schiftigten im Konzern prinzipiell moglich, finden sich in der gelebten Pra-
xis hiufiger Hemmschwellen in der direkten Arbeitsorganisationseinheit.
Probleme entstehen sowohl in Einzelfillen (z.B. ,,Bei mir kommt der Klemp-
ner® oder ,Aber meine Frau kann gerade nicht so gut®) als auch in regelmafi-
gen Nutzungskontexten, dort oft verbunden mit klassischen Stereotypen des
Nichtarbeitens auferhalb des eigenen Kontrollbereichs — durchaus auch un-
ter Kolleginnen und Kollegen.

Beides soll systematisch erkannt und reflektiert werden. Eine sich dndern-
de Fihrungs- und Betriebskultur wird als notwendiges Instrument skizziert,
um sicherzustellen, dass die Arbeitsorganisation sich positiv entwickelt. Statt
auf eine Praxis, die auf betriebsratlichem Dringen beruht, setzt der Fallbe-
trieb auf einen stetigen, wenn auch nicht konfliktfreien Weg der Verande-
rung betrieblicher Organisationsstrukturen. Eine sanfte Auseinandersetzung
Uber einen langen Zeitraum soll bestehende Regelungen reflektieren und
schrittweise eine Betriebskultur mit mobilen Arbeitsorganisationsformen
und Flexibilisierungsansitzen ermdglichen.

Ein weiterer Aspekt, der die sukzessive Verinderung der Betriebskultur
nicht nur in diesem Fallbetrieb hemmen kann, sind die Beschiftigten,

»die bei uns von ihrer Arbeitsaufgabe her nicht mobil arbeiten konnen, weil
sie ihre wesentlichen Arbeitsinhalte hier halt machen mussen und stationar
halt irgendwie was bewegen miissen, die dann zumindest zum Teil so eine
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Diskussion gefithrt haben. Das ist aber ungerecht.“ (Betriebsratsmitglied,
Fahrzeugzulieferer).

In der betrieblichen Praxis zeichnen sich hier Probleme der Gleichbehand-
lung und damit auch der Passung des Instruments ,Mobiles Arbeiten® ab, die
jedoch aktiv reflektiert werden. Eine betriebliche Praxis der mobilen Arbeits-
organisation muss auch jene mitdenken, die aufgrund verschiedener Aspekte
nicht bedingungslos mobil arbeiten kénnen.

Letzteres hangt bisweilen von au8erbetrieblichen Faktoren ab, die schwer
zu beeinflussen sind. Hier bekundet der Fallbetrieb Interesse daran, etwaige
Erwartungen, empfundene Ungerechtigkeit und Erméglichungspotenzial zu
prifen, wenn auch nicht in vollem Umfang wie bei mobilarbeitsfahigen Be-
reichen. Insbesondere die Arbeitszeit bietet Flexibilisierungspotenzial auch
fur nicht mobilarbeitsfahige Bereiche:

,Und dadurch, dass wir ja auch diese anderen flexiblen Instrumente haben,
war das in der Praxis eigentlich auch kein Thema, ja? Gleitzeitkonten kann
man aufbauen bei uns [...]. Oder auch Mehrarbeit kann man bei uns tiber so-
genannte Zeitausgleichskonten abbilden und man lasst sich nur die Zuschlage
ausbezahlen und da hat man dann Flexibilitit [...].“ (Betriebsratsmitglied,
Fahrzeugzulieferer)

Im Endeffekt zeichnen sich Flexibilisierungsbestrebungen nicht ausschliefS-
lich aber die Gesamtheit vorliegender (technischer) Instrumente orts- und
zeitflexiblen Arbeitens aus. Vielmehr zeigt sich, dass eine kontextuelle Aus-
schopfung verschiedener Flexibilisierungsangebote vor allem in stationiren
Arbeitsbereichen eine sinnvolle Losung sein kann, um eine umfassende be-
triebliche Kultur der flexiblen Arbeitsorganisation zu etablieren.

Dazu notwendig sind laut den Befragten beiderseitige Freiwilligkeit und
eine grundlegende Offenheit dafiir, die Arbeitspraxis zu diskutieren, anzu-
passen und weiterzuentwickeln. Dies wiederum bedingt Faktoren, die von
Betriebsseite geklart werden missen, wie z.B. die technische Ausstattung
und die Finanzierung; aber auch viele Faktoren auf zwischenmenschlicher
Ebene des betrieblichen Alltags — zwischen Mitarbeitenden, Fihrungskriften
und im Team.

5.3 Fazit aus den Fallstudien Metall- und Elektrobranche

Orts- und zeitflexibles bzw. mobiles Arbeiten ist schon seit einiger Zeit ein
wichtiges Thema in der Metall- und Elektroindustrie. Hier wie in den ande-
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Tabelle 4

Cluster Metall- und Elektrobranche — Fallbetriebe im Uberblick

Fallbetrieb |

Fallbetrieb J

Form der betrieb-
lichen Vereinbarung

BV zum mobilen Arbeiten
(Mitte der 2010er Jahre)

BV zum mobilen Arbeiten
(Mitte der 2010er Jahre)

Impuls fur ozfA,
Themen der BV

- lange Tradition der BV: 1995
zum Thema Telearbeit

— mobiles Arbeiten wurde pilo-
tiert, daraus entwickelte sich
eine Telearbeitspraxis

- diese wurde 2011 in eine neue
BV zum mobilen Arbeiten
gegossen (Anlass: alte BV war
durch die Praxis Gberholt)

Impuls aus dem Gesamt-BR in
Verbindung mit einer Arbeits-
gruppe

Ziel: indirekte Arbeits- oder Biiro-
bereiche hinsichtlich Arbeitsorga-
nisation und -bedingungen unter-
suchen und verbessern

weiterer Impuls zur aktuellen BV:
Umfrage der IG Metall 2013

zentrale Merkmale

- Besonderheit: einseitige Frei-
willigkeit

- Ziel: moglichst einfache BV
ohne ausgedehnte Regelungs-
praxis

— BV gilt fir alle MA in Deutsch-
land

— sobald der Arbeitsplatz mobil-
arbeitsfahig ist, kann mobil ge-
arbeitet werden

Besonderheit: Anspruch der MA
auf angemessenen Arbeitsplatz
als Instrument, um etwaige Ein-
sparungen durch den Betrieb zu
verhindern

weitreichende Arbeitszeitverein-
barungen z.B. bezlglich Gleit-
zonen, die auf- oder abgebaut
werden konnen (Zeitausgleichs-
konten)

fundierte Regelung zu Zeit und
Ort ohne feste Vorgaben, um Ab-
laufe innerhalb kleiner Organisa-
tionseinheiten individuell planen
und umsetzen zu kdnnen

Entscheidungs-
autonomie

einseitige Freiwilligkeit: MA hat
volle Entscheidungsautonomie,
der Betrieb hat kein Vetorecht fiir
Einzelfalle

Mobilarbeitsfahigkeitsprifung,
anschlieBende Konsensabsprachen
mit FK

Anmerkung: BR — Betriebsrat; BV —Betriebsvereinbarung; FK — Fiihrungskraft; MA — Mitarbeitende(r); ozfA — orts- und zeit-

flexibles Arbeiten

Quelle: eigene Darstellung

ren Clustern hat es in den 2000er Jahren und insbesondere in der letzten De-
kade an Fahrt aufgenommen, zugespitzt in der Pandemie. Dies zeigt sich
auch in den beiden Fallbetrieben (Tabelle 4).
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Die beiden Industrieunternehmen mit jeweils ausgepragten Forschungs-
und Entwicklungsbereichen haben schon seit Lingerem Betriebsvereinba-
rungen zu mobilem Arbeiten mit den Interessenvertretungen vereinbart — sie
zahlen damit durchaus zu den First Covern. Fallbetrieb I kann mit seiner be-
reits 1995 abgeschlossenen Betriebsvereinbarung zur Telearbeit eine relativ
lange Tradition aufwarten, aus der weitere Vereinbarungen ihren Weg nah-
men in Verbindung mit Pilotprojekten und Experimentierfeldern.

2011 erfolgte aufgrund der gegeniiber 1995 deutlich ausgeweiteten As-
pekte und Méglichkeiten orts- und zeitflexiblen Arbeitens eine neue ,,Be-
triebsvereinbarung Mobile Arbeit“, um der sich weiterentwickelnden be-
trieblichen wie individuellen Praxis gerecht zu werden.

Im Fallbetrieb ] folgte die 2014 abgeschlossene Betriebsvereinbarung zu
mobiler Arbeit insbesondere einem Impuls durch eine Arbeitsgruppe des Ge-
samtbetriebsrates. Initiale Zielstellung war es, indirekte Arbeitsbereiche und
Biiro- bzw. Verwaltungstitigkeiten arbeitsorganisatorisch an neue Bedarfe
und (technische) Méglichkeiten anzubinden. Im Zuge dessen sollten auch er-
gonomische und die Qualitit der Arbeit beriicksichtigende Aspekte betont
bzw. gestarke werden.

Beide Fallbetriebe hatten durchaus prigenden Charakeer fiir ihre Bran-
che. Dennoch ist keine Ubernahme der Vereinbarungen anzunehmen. Zwar
besteht Austausch mit anderen Betrieben, diese missen aber ihren eigenen
Weg zwischen Stabilitit und Flexibilitit finden.

Eine einfache Ubernahme der Regelungen wire angesichts der teils jahr-
zehntelangen Entstehungsgeschichte von vornherein zum Scheitern verur-
teilt, denn letztlich missen Betriebe ihr eigenes Gleichgewicht finden. Bei-
spielcharakter haben die Betriebsvereinbarungen ebenso wie jene der
Betriebe anderer Cluster. Insgesamt reprasentieren sie unterschiedliche Ent-
wicklungsstadien einer partizipativen Ausgestaltung orts- und zeitflexibler
Arbeit unter Einbezug aller mittelbar und unmittelbar Beteiligten. Andere
Betriebe haben so die Chance, sich passgerechte Losungen fiir ihren Entwick-
lungsstand anzueignen.

Charakteristisches Merkmal der Betriebsvereinbarung im Fallbetrieb I ist
die einseitige Freiwilligkeit — allein die Arbeitskraft entscheidet, ob sie dem
Ubergang zur mobilen Arbeit zustimmt oder nicht. Ein Vetorecht seitens des
Betriebes existiert nicht. Sofern sich der Arbeitsplatz prinzipiell fiir Mobilar-
beit eignet, steht den Beschaftigten diese Option offen — eine regelungsarme
Praxis, die dezentrales Entscheiden ermdglicht.

Die Aktivierung obliegt der/dem einzelnen Beschiftigten; die Eignungs-
prifung hinsichtlich orts- und zeitflexiblen Arbeitens schiitzt die Stabilitit
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der Arbeitsprozesse. Auch dies lasst sich als gemeinsames Merkmal aller Fall-
betriebe der verschiedenen Cluster festhalten: Dem Bediirfnis nach mehr Fle-
xibilitit zu entsprechen setzt voraus, dass die betriebliche Produktivitat ge-
wibhrleistet ist.

Fallbetrieb J nahm zusatzlich eine Art Sicherung in die Betriebsvereinba-
rung auf, um die arbeitsorganisatorische Flexibilisierung nicht als Kostener-
sparnis zu etablieren. Der Anspruch auf einen angemessenen Arbeitsplatz ist
festgeschrieben und sichert die gleichen Arbeitsbedingungen im Homeoffice
wie am betrieblichen Arbeitsplatz — auch dies eine Art Gewihrleistung, hier
seitens des Betriebes, um Sorgen vor Verlust des physischen Arbeitsplatzes
(notabene: nicht des Beschiftigungsverhiltnisses) zu reduzieren.

Weiteres Kennzeichen der Betriebsvereinbarung ist ein auf Gleitzeitkon-
ten basierendes Arbeitszeitmodell; ebenso flexibel wird auf enge Vorgaben
zum Arbeitsort (nicht zur Ausstattung) verzichtet. Dies zielt insgesamt darauf
ab, die Ablaufe innerhalb der Teams und Arbeitsgruppen dezentral planen
und umsetzen zu kénnen und damit den Bedarfen der Einzelnen zu entspre-
chen, ohne den Arbeitsfluss zu stdren. Die Verantwortung dafiir obliegt da-
mit den jeweiligen Teams. Dies stellt quasi die Verbindung von Prisenzarbeit
mit orts- und zeitflexiblem Arbeiten dar — die Durchfiihrbarkeit muss sich in
allen Clustern auf der Ebene der alltiglichen Arbeit beweisen.
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TEIL II:
THEMEN DES ORTS- UND ZEITFLEXIBLEN
ARBEITENS

Der zweite Teil der vorliegenden Studie beleuchtet pandemiebedingte Dyna-
miken des orts- und zeitflexiblen Arbeitens. Haufig aufgrund politischer
Empfehlungen oder vorausschauend durch die Betriebe eingeleitet, betrafen
die Vorkehrungen teils tiber Nacht viele Arbeitsbereiche und -aspekte. Insge-
samt wuchs die Zahl der Beschiftigten im Homeoffice mit Beginn der Pande-
mie deutlich, betraf aber nur selten die gesamte Belegschaft. Insbesondere ge-
werbliche Industriebetriebe fuhren in der Regel zweigleisig und schickten
nur Teile der Belegschaft ins Homeoffice.

Am deutlichsten spirten die Beschiftigten dabei unmittelbare Verande-
rungen hinsichtlich Arbeitsort und Arbeitszeit. Wenig spater wurden die so-
zialen Folgen klar — verinderte Kooperationsformen und eine Neujustierung
der Kollegialitit. Beides, organisatorische Verinderungen und soziale Fol-
gen, steht nachfolgend im Fokus. Kapitel 6 widmet sich Arbeitszeit und -ort
mit Blick auf die jeweils verfiigbare (technische) Ausstattung und die Rah-
menbedingungen des Arbeitens.

Je nachdem, wie ambitioniert mobiles Arbeiten als Konzept bereits einge-
fihrt und gelebt wurde, gelang die schnelle Krisenreaktion unterschiedlich
gut. Auch gut aufgestellte Betriebe mit teils jahrelang erprobten Konzepten
des orts- und zeitflexiblen Arbeitens standen in der Pandemie urplotzlich vor
Herausforderungen, die sich mit zunehmender Dauer der Covid-19-Krise ver-
inderten.

Die Beschiftigten selbst mussten einerseits die betriebliche Produktivitit
gewahrleisten, andererseits eine verinderte Work-Life-Balance und ange-
sichts Schulschliefungen oder geschlossenen Kindertagesstitten ihre Betreu-
ungspflichten neu organisieren. Das Eingewohnen in einen veranderten Ar-
beits- und Lebensalltag prigte die erste Zeit der Pandemie und verinderte
betriebliche Organisation und individuelle Arbeitspraxis gleichermaf§en (Ka-
pitel 7).
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6 ARBEITSORGANISATION IM HOMEOFFICE -
ERFAHRUNGEN DER BESCHAFTIGTEN

In Betriebs- und Dienstvereinbarungen (vgl. Teil I) werden die Rahmenbe-
dingungen des orts- und zeitflexiblen Arbeitens festgelegt. Innerhalb dieser
Leitplanken entwickelt sich eine davon durchaus abweichende alltagliche
Praxis. Gelegentlich wird lianger gearbeitet, finden berufliche Gespriche
(Meetings, Telefonate etc.) zu ungiinstigen Zeiten aufSerhalb der eigentli-
chen Arbeitszeit statt, wird auf die Wochenendruhe verzichtet etc.

Das Einhalten von Betriebsvereinbarungen zu iberpriifen, ist damit im-
mer auch Gegenstand der Fiirsorgepflicht von Fihrung und Betriebsréten,
um die Arbeits- und damit auch Betriebsfahigkeit nachhaltig aufrechtzuer-
halten. Zwei Faktoren beeinflussten die Erfahrungen zu Beginn des zeit- und
ortsflexiblen Arbeitens in der Corona-Pandemie stark: die zeit- bzw. ortsbezo-
gene Praxis (Kapitel 6.1) sowie die verfiigbare Technologie und Ausstattung
des Homeoffice (Kapitel 6.2). Entsprechende Handlungsbedarfe und Pers-
pektiven werden in Teil III der Studie erortert.

6.1 Arbeitszeit und Arbeitsort

Seit Langem wird der Trend zur Arbeitszeitflexibilisierung thematisiert — sei
es durch Bilder wie ,verflissigte Rhythmen® (Hielscher 2006) und ,atmende
Betriebe, atemlose Beschaftigte® (Haipeter/Lehndorft 2004) oder durch Ver-
weis auf die Stagnation tariflicher Arbeitszeitverkiirzungen bei Ausdehnung
des Themas in Betriebsvereinbarungen (Mierich 2020). Arbeitszeiten werden
in unterschiedlichen Spielarten ausgelebt: Jahresarbeitszeiten, gesetzliche
Teilzeitbestimmungen, Gleitzeitarbeit, Vertrauensarbeitszeit etc.

In den Betriebsvereinbarungen findet sich eine Bandbreite an Modellen,
die sich teils als Weiterentwicklungen, teils als innovative Instrumente der
Arbeitszeitflexibilisierung etabliert haben. Sie 6ffnen insbesondere in den
Verwaltungs-, Entwicklungs- und sonstigen dienstleistungsorientierten Ar-
beitsbereichen die einst starren Arbeitszeitregime. Haufig sind sie eine Reak-
tion auf Winsche aus der Belegschaft, dienen aus unternehmerischer Sicht
aber auch dem effizienten Einsatz der Arbeitskrafte.

Noch vor wenigen Jahren war das Homeoffice oder die Teleheimarbeit
eine eher randstindige Angelegenheit. Nur wenige Beschaftigte nahmen sie
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trotz einer besser vorstellbaren Balance von Arbeit und Anforderungen im
privaten Bereich in Anspruch. Grund dafiir: Nur selten gab es entsprechende
Vereinbarungen in den Unternehmen. Die Beschiftigten mussten haufig Pio-
nierarbeit leisten und eigene Wege suchen, um auch von zu Hause aus arbei-
ten zu konnen.

Die Gestaltung hingt mit den selbstgesetzten, technisch vorgegebenen
oder fiir Kooperationen wichtigen zeitlichen Zyklen zusammen, in denen
Aufgaben erledigt werden missen. Das folgende Zitat belegt dies anhand der
Serviceorientierung, die auch in Corona-Zeiten ihre grundsitzliche Giltig-
keit behalt, auch wenn Abweichungen im Einzelfall toleriert werden:

»Ich mein, die Erreichbarkeiten mussen sichergestellt werden, die ... Wir ha-
ben sehr hohe Anspriiche an unseren Service, an die Geschwindigkeit, wie wir
Sachen bearbeiten. Normalerweise haben wir vierundzwanzig Stunden, ja?
Das haben wir dann in diesem Umfang nicht immer geschafft, aber so acht-
undvierzig Stunden haben wir immer geschafft in der Regel.“ (Management-
Beschiftigte/r, Technologieunternehmen Health Care)

Ahnliches wird aus anderen Betrieben berichtet. Vordringlich ist die Arbeits-
leistung, die auch zu Corona-Zeiten in einer gewissen Normalitit zu bewilti-
gen ist. Daftir wurden Teamvereinbarungen inklusive Regelwerk getroffen,
die den Dienst gewahrleisten. Dazu kdnnen bestimmte Kernarbeitszeiten ge-
horen, in denen die Kommunikation zwischen Team und Fihrung garan-
tiert ist. Wie das folgende Zitat belegt, ist damit die Kommunikation in beide
Richtungen abgesichert:

»Das [Arbeitszeitsystem] ist jetzt verknipft auch mit Teamvereinbarungen.
Und so Teamvereinbarungen geben ja auch Regeln vor. Und wir hatten ja als
Fuhrungsmannschaft auch eine Teamvereinbarung, eine Regel fir uns als
Teamleitung, also: Wie sind wir erreichbar? Wie schnell reagieren wir auf An-
rufe? Und solche Dinge, ja? Also, dass da schon auch, sag ich mal, der Dienst
auch gewihrleistet ist, ja, dass die Mitarbeiter auch wissen: ,Wenn ich anrufe,
krieg ich eine Antwort, auch wenn der im Homeoffice ist, ja? Und das war uns
also ganz wichtig und das haben wir immer schon gemacht.“ (Management-
Beschaftigte/r, Technologieunternehmen Health Care)

Solche teaminternen Vereinbarungen gab es bereits vor der Pandemie. Sie
feinjustieren gewissermaflen die Betriebsvereinbarungen — wenngleich sie
cher top-down als auf Augenhdhe getroffen wurden. Inwieweit in solche
Feinabstimmungen auch Management und Betriebsrite Einblick und damit
Kenntnis iiber die faktische Arbeitszeitpraxis haben, ist aufgrund der beson-
deren Pandemiebedingungen nicht schlussendlich zu beantworten.
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In der Pandemie waren solche Verabredungen eher eine Art schnelle Kri-
senreaktion, mit der einzelne Teams ihre Arbeitsfihigkeit aufrechterhielten.
Es ist aber davon auszugehen, dass auch unter Normalbedingungen solche
Ubereinkiinfte getroffen werden. Dazu finden sich in Betriebsvereinbarun-
gen des Unternehmens entsprechende Regelungen (vgl. Betrieb C in Teil I).

Dabei kommt es unter Umstdnden zur Anpassung zwischen tariflichen
Bestimmungen, bestehenden Betriebsvereinbarungen auf Unternehmensebe-
ne und neuen Moglichkeiten im Einzelnen, wenn etwa neue technische
Moglichkeiten Einzug halten oder vermehrt Einzelfille eine generelle Reakti-
on erfordern. Ublicherweise geschieht das im Rahmen von Pilotprojekten,
wie der folgende Interviewausschnitt beispielhaft illustriert:

»Also, wir haben einen relativ grofen Rahmen wie zum Beispiel die Jahresar-
beitszeit, ja? Dann gibt es aber tatsichlich auch Betriebsvereinbarungen, die auf
ein kleineres Kollektiv wirken unter bestimmten Parametern. Und da pilotie-
ren wir einfach auch. Begrenzt, also muss immer begrenzt sein, zu sagen: Wir
probieren das aus bis zum [Datum]. Da gibt es bestimmte Regeln, die einzuhal-
ten sind. Danach schauen wir: Wie ist es gelaufen? Passen an und entscheiden
auch: War es das? Hat der Pilot einfach nicht funktioniert? Brauchen wir das so
gar nicht? Das hat niemandem etwas gebracht, weder an Flexibilitit noch an
Wirtschaftlichkeit, oder wo kénnen wir es jetzt umsetzen? Das ist fiir Neuland,
denke ich, immer eine gute Moglichkeit.“ (Beschiftigte/r, chemische Industrie)

In solchen Etappen haben sich auch die bestehenden Betriebsvereinbarungen
entwickelt. Im Dreischritt vollzieht sich die Implementierung neuer Arbeits-
und Arbeitszeitmodelle: Betriebsrat oder Management zeigen Innovationsbe-
darf bzw. -potenzial an, in einer gemeinsamen Pilotierungsphase werden
praktische Erkenntnisse gesammelt, schlieflich wird der ausgehandelte Rah-
men in Betriebsvereinbarungen festgehalten. Dies garantiert, dass nur er-
probte Schritte aufgenommen werden, die ihre Praxistauglichkeit bewiesen
haben.

Haufig sind Zeitkorridore angegeben, in denen die Arbeit geleistet wer-
den soll - eine wichtige Orientierung fir die Beschiftigten und zugleich eine
sinnvolle Messlatte, wenn es um die Bestimmung der Arbeitsleistung geht.
Prioritar sind hier die technischen Moglichkeiten, sich etwa im betrieblichen
Kommunikations- und Informationssystem an- und abzumelden, und Instan-
zen, die dies iberprifen — insbesondere, um ungiinstig gelegene oder ausge-
dehnte Arbeitszeiten, die schnell zu einer Uberforderung oder zu Leistungs-
abfall fithren konnen, sichtbar zu machen und Abhilfe zu schaffen.

In den Betriebsvereinbarungen sind solche Korridore nahezu immer ver-
einbart. In der Regel bewegen sich die Beschaftigten in dem vorgegebenen
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Zeitrahmen, nicht selten wurden aber auch Uberschreitungen berichtet.
Morgens um fiinf Uhr mit der Arbeit zu beginnen, um ab sieben Uhr die
Kinder betreuen zu kénnen, ist ein Versuch, Arbeit und Betreuungspflichten
miteinander zu verbinden.

Dass dies allenfalls begrenzt funktioniert, wurde verschiedentlich ange-
deutet bzw. kritisch bilanziert. Gelegentliche Uberschreitungen, etwa auf-
grund der Kommunikation mit Kundinnen, Kunden oder Betriebspartnern
auf einem anderen Erdteil, gelten als tolerierbare Ubertretung der bestehen-
den Regeln. Auch hier kommt es auf die Summe solcher Ubertretungen an,
wenn es um Belastungen durch eine spezifische Arbeitszeitstruktur geht.

Begrifit wurde das gesetzlich garantierte Recht auf Riickkehr in eine
Vollzeitstelle z.B. nach kinder- oder pflegebedingten Betreuungsaufgaben,
fur die man in Teilzeit gewechselt war. Dieses Zugestindnis war arbeitspoli-
tisch hochst umstritten, insbesondere Arbeitgeber werteten es als zu starre
Regelung einer Arbeitszeitflexibilisierung. Andererseits betonten Arbeitsmi-
nisterium und Gewerkschaften, dass Flexibilisierung selbst keine Einbahn-
strafe sein dirfe und damit reversibel zu gestalten sei.

Erreichbarkeit

Im Teamgefiige ist orts- und zeitflexibles Arbeiten weitgehend anerkannt —
nicht nur als Moglichkeit an und fiir sich, sondern auch von denjenigen, die
bewusst auf dieses Instrument verzichten oder fiir sich keine Notwendigkeit
sehen. Auch dann ist eine den Beschiftigten zugutekommende Arbeitszeitfle-
xibilisierung durch gelegentliche (alternierende) Teleheimarbeit bzw. Home-
office iberwiegend willkommen. Das griindet unter anderem auf der Erfah-
rung, dass die Arbeitsfahigkeit nicht darunter leidet:

Interviewer: ,Okay, aber das heifSt: Es ist nicht in irgendeiner Form Belastung
fur Sie, dass einige Leute sich entschieden haben, sie wiirden auch mal mobil
arbeiten gerne?”

Befragter: ,Nee. Die sind immer erreichbar, und wenn jetzt irgendwas wire,
was man vor Ort machen miisste, kann man das ja dann auch auf einen Tag
spater verschieben. Ist meine Meinung. (Beschéftigte/r, chemische Industrie)

Physische Abwesenheit von Kolleginnen und Kollegen schadet dann nicht,
wenn deren standige — technisch vermittelte — Erreichbarkeit gewahrleistet
ist. In den untersuchten Betrieben sind diesbeziiglich, abgesehen von Ein-
zelfillen, keine auffalligen Entwicklungen zu verzeichnen, die vom zuletzt zi-
tierten Bild abweichen. Die Beschiftigten nutzen das Homeoffice ganz offen-
sichtlich in der Regel nicht als Auszeit, sondern versuchen, den zuvor

87



Die Praxis orts- und zeitflexiblen Arbeitens

betrieblich gegebenen Rahmen kooperativer Arbeit aufrechtzuerhalten.
Maf3stab dabei bleibt das Team, in dem man arbeitet. Hier wird eine Arbeits-
kultur auf Mikroebene etabliert, die im Homeoffice fortgefithre wird.

Oftfensichtlich vertragen zudem viele Aufgaben eine Verschiebung auf
den néchsten Arbeitstag, wodurch die Chance auf Erreichbarkeit wiederum
steigt. Einziger Unterschied ist die korperliche Abwesenheit, die aber durch
moderne Kommunikationsmittel kompensiert werden kann. So zeigen z.B.
Hinweise wie die Kalenderfunktion im ERP-System (Enterprise Resource
Planning) anderen an, ob man sich in einem Meeting befindet oder fiir eine
kurze Abstimmung ansprechbar ist. Dies verlangt ebenfalls nach Abstim-
mungen unter den Beschiftigten:

»Auf der anderen Seite: Ich krieg jetzt, am Dienstag krieg ich Handwerker.
Jetzt hab ich die XY kurz angeschrieben, hab gesagt: ,Wie sieht es aus, bist du
am Dienstag hier vor Ort? Dann wiird ich am Dienstag zu Hause bleiben.® Ich
hab ein paar Sachen, die kann ich machen, das hab ich mir schon zurechtge-
legt. Aber wie gesagt, ich sammle dann auch. Ich sammle dann auch wirklich
so administrative Sachen, wo ich dann weif§, das muss ich abarbeiten oder
muss ein Protokoll runtertippen oder so, so Sachen nehme ich mir mit.“
(Beschaftigte/r, chemische Industrie)

Flexibilitit im eigenen Arbeitshandeln folgt so nicht nur betrieblichen Belan-
gen nach Regelmifigkeit und Berechenbarkeit der Homeoffice-Tage bzw.
Teleheimarbeit; sie kann abweichend davon auch eine relativ fluide Form an-
nehmen. Ist eine Anwesenheit im eigenen Haushalt erforderlich, wird ent-
sprechend mit Kolleginnen und Kollegen disponiert, die Arbeitsaufgaben
werden sinnvoll zusammengestellt und damit Verluste in der Arbeitsproduk-
tivitdt geringgehalten. Auch der Urlaub muss dann nicht geopfert werden.
Gegebenenfalls sind noch Vorgesetzte zu informieren.

Die eigentliche Organisation scheint haufig bei den Beschaftigten zu liegen.
Sie verschaffen sich damit eine zweite, eher situative Flexibilititsebene, die auch
dem betrieblichen Ablauf zugutekommt. Im Gegenzug wird mitunter die weg-
gefallene Fahrzeit zwischen Zuhause und Betrieb als Arbeitszeit genutzt.

Andere rechnen dagegen die Arbeitszeiten wie gewohnt sehr genau ab
und nutzen den Umzug ins Homeoffice wihrend der Pandemie eher fiir eine
Verschiebung und Optimierung der Eigenzeit:

»Aber zu Hause, klar, da fang ich schon auch um sieben etwa an, kann dann
natiirlich entsprechend halbe Stunde langer ... halbe, Dreiviertelstunde langer
schlafen, weil ich ja die Fahrtzeit nicht hab. Und ja, und bin dann halt auch so
zwischen halb vier und vier hier dann vom Rechner weg. Hab dann natirlich
aber auch gleich den Freizeitfaktor.“ (Beschiftigte/r, chemische Industrie)
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Die entfallende Fahrzeit wird zur Optimierung der Eigenzeit genutzt; gewis-
sermaflen wird die konventionelle Zeitstruktur des Arbeitsalltags unter
Homeoffice-Bedingungen fortgefithrt. Etwa acht Stunden wird gearbeitet,
danach eine Grenze gezogen, die entstehenden Einsparungen als Teil der Pri-
vatsphare verbucht. Dazu gehért Disziplin und Selbstorganisation, da der
Rechner nicht mit den Arbeitszeitmodellen verkniipft ist und sich nicht von
selbst nach getaner Arbeit ausschaltet. Diese Souveranitat tber die Arbeits-
und Eigenzeiten beherrschen nicht alle Beschaftigten — manche verausgaben
sich bis zum Burn-out und fallen dann krankheitsbedingt aus, was ihre hohe
Produktivitit wieder untergrabt.

Auch weniger schwerwiegende Formen sind in jedem Fall ein Anzeichen
fur eine Unausgewogenheit von Arbeit und Freizeit. Dagegen sind auch Per-
sonen nicht gefeit, die mit dem Thema vertraut sein sollten, wie eine/ein
beim Betriebsrat Beschiftigter illustriert:

»Und genauso hat mal eine Personalerin mir erzahlt. Sie hat das Arbeitszim-
mer im Keller und abends kommt dann als mal ihr Mann vorbei und meint:
,S0, ja so langsam wire es doch jetzt mal Zeit, Feierabend zu machen.® Und
das ist ja das Spiel, was wir wirklich auch die ganze Zeit, auch von Betriebsrats-
seite, immer ein bisschen kritisch gesehen haben, dass das Ganze sich mit dem
Privatleben extrem vermischt. Und die Leute halt auch wirklich diese Auszei-
ten schwierig einbauen kénnen. Der eine kann es gut, der ist da diszipliniert
drin, und der andere, ja der macht halt einfach weiter. Und das ist halt auch
nicht kontrollierbar. Ich meine, das ist im Unternehmen schon die ganze Zeit
genauso wenig kontrollierbar gewesen. Aber wenn dann so der Gruppen-
zwang da ist — so ,Wir gehen jetzt zusammen in die Kantine“ — ist doch noch
mal was anderes, wie wenn man dann allein im Buro irgendwo sitzt.“
(Beschaftigte/r, chemische Industrie)

Mit der Moglichkeit zu Homeoffice bzw. Teleheimarbeit geht offensicht-
lich — in Zeiten der Pandemie und generell - eine Art Kontrollverlust bei der
Tagesstrukturierung einher (dhnlich die Situation von Arbeitslosen, wie seit
der Marienthal-Studie bekannt ist; vgl. Jahoda/Lazarsfeld/Zeise 1933). Das
ruft nach einer erhdhten Firsorgepflicht der Betriebe. Da die Arbeit nun per-
manent zu Hause vorliegt, entféllt die Strukturierung des Arbeitstages, wie
sie normalerweise in betrieblicher Arbeit gilt. Das kann dazu fiihren, dass
»Arbeiten kein Ende findet“. Auszeiten aktiv zu gestalten gelingt nicht allen
bzw. nicht immer. Einige schalten den Computer in Pausenzeiten aus, um
dem Drang, doch schnell nach einer eingegangenen Mail zu sehen, nicht
nachgeben zu kénnen.

Insgesamt scheint eine Begleitung der Beschaftigten wichtig, um etwa
ausufernde Arbeitszeiten einzudimmen oder die notwendige Regeneration
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sicherzustellen. Dazu stehen meist technische Moglichkeiten zur Verfiigung,
wenn z.B. die An- und Abmeldung im ERP-System (Enterprise Resource Pl-
anning) erfolgt. Haufig berichten Beschiftigte und Betriebsrite jedoch, dass
auch jenseits dieser offiziellen Zeiten gearbeitet wird, E-Mails werden durch-
gesehen oder ,,noch schnell“ ein Konzept tiberarbeitet. Fehlt hier ein Korrek-
tiv, kann dies schnell zunehmen und sich anhiufen, ohne Entlohnung durch
mehr Eigenzeiten an anderen Tagen.

Aus Flexibilisierung kann so schnell Uberanstrengung werden, die nicht
zuletzt psychische Beeintrichtigungen hervorrufen kann. Eine entsprechen-
de Gefihrdungsbeurteilung kann auf solche Schieflagen hinweisen. Das diirf-
te sowohl im Interesse der Beschiftigten als auch der Unternehmen sein und
insgesamt einer anhaltenden Produktivitit zugutekommen.

Das Problem ist den Beschiftigten durchaus bewusst, ebenso die Beildu-
figkeit, mit der es sich in den Arbeitstag einschleicht, wie ein Betriebsrat er-
lautert:

»Was ich ofters geschildert bekomme, dass man sagt: ,Okay, ich hab irgendwie
Fruhstickspause, ist irgendwie ... hab ich gar keine gemacht zu Hause mehr.*
Und dann merk ich so, wenn es auf elf Uhr zugeht, so: ,Oh, hast ja gar keine
Frihstiickspause gemacht, misstest jetzt eigentlich schon Mittagspause ma-
chen.® Und versuchst dann, dich noch bis zwolf Uhr irgendwie mit ein biss-
chen Schokolade oder was auch immer iber die Runden zu bringen. So,
das ... das sicht man im Zeitbuchungssystem ja nicht, ne? Also, da ist ja erst
mal jeder selbst fir verantwortlich, auch die ... seine Pausenzeiten entspre-
chend sich einzuteilen und einzuhalten im Homeoffice, weil es wird eben
auch nicht kontrolliert und deswegen ist das nicht sichtbar. Aber dass es natiir-
lich schon Auswirkungen haben kann auch im Zusammenhang mit dem The-
ma Entgrenzung von Arbeit, das ist schon ein Thema.“ (Betriebsratsmitglied;
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik)

Grundlage sind in vielen Betrieben die Arbeitszeitregelungen, die eventuell
vor Einfihrung der Teleheimarbeit bestanden und dann ggf. modernisiert,
zur Vertrauensarbeitszeit erweitert oder explizit als Rahmen der Teleheimar-
beit ausgewiesen wurden. Die technischen Moglichkeiten des An- und Ab-
meldens setzen durchaus Rahmen; sie sind jedoch an Maximalpositionen aus-
gelegt, in der auch ein Zwolf-Stunden-Tag moglich wére. Ob intelligentere
Losungen, die etwa die Ist-Zeit berechnen und nach zehn Stunden Signale ge-
ben oder Gerate nach einem weiteren (zu definierenden) Zeitraum sperren,
ist ein Gedanke, der sich zunichst in der Praxis bewiahren musste. Er konnte
aber falsch verstandene und tberzogen entgrenzende Flexibilitit einfangen.
Andererseits ist im internationalen Rahmen zu bericksichtigen, dass
technikbasierte Kommunikation in Echtzeit bei Zeitverschiebungen gele-
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gentlich auf ungewohnliche Zeitfenster zuriickgreifen muss. Letztlich geht es
um einen arbeitsschutzbezogenen Rahmen, der titigkeitsbezogene Ausnah-
men als solche definiert, deren Einhaltung praft und ggf. Korrekturen an-
mahnt, um Gefihrdungen zu minimieren.

Ein weiteres Beispiel eventuell entgrenzender Arbeitszeitpraxis scheint in
folgendem Interviewausschnitt durch:

»Also, [das ist] aber generell schon ein Thema, weil die dann auch gesagt haben:
,Okay, wir haben jetzt vielleicht auch eine andere Arbeitszeitaufteilung. Also,
wir haben dann auf einmal festgestellt, dass zu ... ja, ich will nicht sagen: seltsa-
men Zeiten, aber zu anderen Zeiten gearbeitet wurde. Also, wir haben einen
Gleitzeitrahmen, der von sechs Uhr bis zwanzig Uhr geht. Und wir haben wirk-
lich festgestellt, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die morgens um Punkt
sechs Uhr schon - vorher ist nicht gestattet, ist zuschlagspflichtig — dann schon
eingeloggt waren und dann gearbeitet haben, und dann zwischendrin irgend-
wie mal zwei, drei Stunden Pause hatten und dann irgendwie abends noch mal
gearbeitet haben.“ (Betriebsratsmitglied; Mess-, Steuer- und Regelungstechnik)

Die Aneinanderreihung von Arbeitszeiten und privat genutzten Zeitriumen
— die Anforderungen wie Betreuungsleistungen umfassen kénnen und damit
nicht einfach Pausen sind — muss keine ausgewogene Work-Life-Balance dar-
stellen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Erwerbstatigen die Anforde-
rungen der verschiedenen Sphiren optimieren. Es obliegt ihnen im Einzelfall
zwar selbst, die Taktung zu wihlen; das Risiko, dass Regenerationszeiten mi-
nimiert werden, scheint allerdings recht grof.

Wie die im Interview angesprochene Pause gestaltet ist, entzieht sich der
Kenntnis von Unternehmen und Betriebsriten. Im Rahmen von Betriebsver-
einbarungen wire iber geeignete Instrumente nachzudenken, um solche
Freiraume hinsichtlich eventuellen Gefihrdungspotenzials zu erfassen.

In den untersuchten Unternehmen gab es frither starre Arbeitszeitrege-
lungen, die mit der Einfithrung der Teleheimarbeit als wenig zeitgemaf ein-
geschatzt wurden. In teils langerer Auseinandersetzung um Schutzwirkun-
gen bisheriger Modelle wurden in den meisten Betrieben Gleitzeit- oder
Vertrauensregelungen eingefiithrt, die dem Wunsch nach Flexibilitit der Be-
schiftigten hiufig am nichsten kamen. Ein Betriebsratsmitglied berichtet,
dass dies durchaus umstritten war:

»Da gab es auch innerhalb des Betriebsrates Diskussionen, ob man das dann
doch vielleicht aufweicht. Vor dem Hintergrund der Telearbeit war das ein-
fach naheliegend, mit der Mobilarbeitsregelung dann die Vertrauensarbeits-
zeit einzufithren und das Stempeln aufzugeben.“ (Betriebsratsmitglied, Fahr-
zeughersteller Kraftwagen)
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Heute giltige betriebliche Arbeitszeitmodelle haben damit in Teilen eine
jahrzehntelange Historie — sowohl durch Ausgestaltung in Betriebsvereinba-
rungen als auch in der Arbeitspraxis selbst. Die betriebliche Reaktion auf die
Pandemie profitierte von solchen Vorarbeiten - relativ schnell konnte das je-
weilige Umstellungsmodell auf das Homeoffice ausgerollt werden und war
in den Belegschaften zumindest in Umrissen bekannt. Das betrifft zwar nicht
das dauerhaft alleine Arbeiten im Homeoffice, aber bestimmte Standards der
Arbeitszeit oder der Ausstattung. Beim Umstellen in Folge der beginnenden
Pandemie war dies ein Vorteil fir die Unternehmen.

Arbeitsort
Das Homeoffice ist als guter Riickzugsort fiir bestimmte berufliche Tatigkei-
ten wie z. B. konzeptionelles Arbeiten einzustufen — nicht selten werden die
Vorteile einer stdrungsfreien Arbeitsumgebung hoch geschitzt, sofern es das
eigene Aufgabenspektrum zulisst. In der beginnenden Pandemie mutierte
das Homeoffice zudem schnell zum vorteilhaften riumlichen Arrangement
hinsichtlich der Gesundheit — betrieblich wie individuell, trotz damit einher-
gehender Einschrankungen. Es galt als adiquate Losung, um Ansammlungen
von Menschen dort zu minimieren, wo es die Arbeitsform zuliefS.

Zuvor gab es — im Sinne des kollektiven Arbeitens — raumliche Arrange-
ments, die eine kollegiale Atmosphire durch eine Art personenbezogene Ar-
beitsinseln ermoglichten:

»Also, es hat sich schon ein bisschen rauskristallisiert, dass es — ich sag mal -
Lieblingsplitze bei den Mitarbeitern gab. Das heifit, also, wenn ich jetzt zum
Beispiel bei mir ins Buro reinkomme oder bei uns in den Burobereich, weif§ ich
genau, welche Mitarbeiter gleich vorne rechts am Eingang sitzen, die sitzen im-
mer dort, [...] das sind dann auch die Mitarbeiter, die eben irgendwo eine per-
sonliche Beziehung auch zueinander haben und deswegen auch gerne da zu-
sammensitzen.“ (Betriebsratsmitglied; Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

Mit dem Riickzug aus den betrieblichen Biiros ins Homeoffice wurden sol-
che raumzeitlichen Konstellationen aufgel6st und virtuell rekonstituiert —
teils mit erheblichem Koordinationsaufwand, der bei Ko-Prisenz gew6hn-
lich entfillt oder weniger aufwendig ist (Carstensen/Matuschek 2020).
Vermutlich beeintrichtigt dies auch das Arbeiten selbst; die schnelle Abstim-
mung per Zuruf entfillt ebenso wie der Uberblick tiber die Anwesenheit der
Kolleginnen und Kollegen etc. Die raumliche Konstellation ist demnach
nicht nur eine Rahmenbedingung des Arbeitens, sondern ein wesentlicher
inhaltlicher Bestandteil der (arbeitsteiligen) Erwerbsarbeit iiber den blofen
Aspekt der Kollegialitat hinaus.
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Mit dem Homeoffice bzw. der mobilen Arbeit ist eine Erosion dieses en-
gen Zusammenhangs verbunden, die auch durch noch so ausgefeilte Me-
dientechnik nicht ganzlich einzudimmen ist. Es ist nie ganz gewiss, ob die
Kolleginnen und Kollegen gerade arbeitsfahig sind oder vielleicht technische
Probleme haben oder durch Betreuungsaufgaben abgelenkt sind. In der be-
trieblichen Praxis scheint eher wenig Wert auf eine definitorische Unterschei-
dung der Begriffe Mobilarbeit bzw. Homeoffice gelegt zu werden:

,Und das ist Mobilarbeit im Homeoffice. Mobilarbeit kann aber auch am Se-
gelschiff oder auf der Berghiitte stattfinden, oder im Garten oder sonst irgend-
wo. Also, da ist vollkommen klar, es wird halt jetzt Homeoffice oft gesagt, weil
das halt netter klingt und halt den Ort besser als Synonym darstellt zum
Buro.“ (Betriebsratsmitglied, Facility-Management)

Weniger als der konkrete Ort steht fiir den Befragten die Art der Arbeitsaus-
ibung als zwar medienvermittelte, aber konventionelle Tatigkeit im Zent-
rum der Betrachtung. Das beinhaltet einen ganzheitlichen Aspekt, der sich
abgrenzt vom Inhalt anderer Formen medienvermittelter Kommunikations-
arbeit z.B. in einem Call Center, deren Auftrag ja in medienvermittelter
Kommunikation besteht. Mobiles Arbeiten verandert zwar die Arbeitsform,
nicht aber den Inhalt von Arbeit, so die Bilanz.

Aus der gewohnten Arbeitsumgebung ins eigene Zuhause zu wechseln,
um dort mehr oder weniger befristet den Risiken einer Covid-19-Ansteckung
im Betrieb zu entgehen, traf viele Beschiftigte plotzlich. In unterschiedli-
chem Mafle waren die Voraussetzungen dafiir bei einigen gegeben, wenn
z.B. ein eigenes Arbeitszimmer vorhanden oder ein Hobbyraum schnell um-
funktionierbar war.

Dass der Arbeitsort in vielen Fallen aber aus einem ,etablierten Provisori-
um® in Gestalt des berithmt-bertichtigten Kiichentischs, der Arbeitsecke im
Schlafzimmer oder im abwechselnd durch zwei Erwerbstitige genutzten
Schreibtisch bestand, gilt auch fir die Beschaftigten der untersuchten tarifier-
ten Betriebe in nicht unerheblichem Ausmafl. Das erzeugt mitunter man-
gelnde Abgrenzung zu Familienangehdrigen:

»[Ich hab eine Kollegin,] die hat sich im Wintergarten eingenistet mit ihrem
Rechner, und dann hat sie mal ein Seminar gehabt, ein Online-Seminar, und
dann hat wohl auch jemand gesagt: ,Was klopft denn da bei dir** Und dann hat
sie gesagt: ,Das ist meine Kleine, die klopft wieder an die Scheibe, die will rein.
So kann ich mir das bildlich vorstellen.“ (Beschiftigte/r, chemische Industrie)

Sicht- oder horbare Stérungen des Arbeitsablaufs sind insbesondere bei Er-
werbstatigen mit (jingeren) Kindern erwartbar, wenn nicht an der Tagesord-
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nung; sie werden meist von Kolleg/innen, Kund/innen etc. toleriert. Sie tre-
ten auch jenseits der Online-Aktivititen auf und lassen sich nicht immer
unterbinden. Vor allem bei lingerem Auftreten stellen sie eine Ablenkung
dar, die die Konzentration beeintrichtigt und nicht wirklich zu steuern ist.
Sich durch Arbeiten im Betrieb abzugrenzen, ist nicht mehr moglich, es ent-
stehen multiple Anforderungen, die bewaltigt werden miissen — ein erwart-
bar stressauslosendes Momentum.

Ein ruhiger Arbeitsort ohne Publikumsverkehr ist dagegen eine geeigne-
te Umgebung. Allerdings haben Schulschliefungen bzw. die Prasenz mehre-
rer Erwachsener (unter Umstinden im geteilten Homeoffice in der gemeinsa-
men Wohnung) Umstinde befordert, die eine angemessene Arbeitsumgebung
eher unwahrscheinlicher machten. Arbeitet etwa die Lebenspartnerin bzw.
der Lebenspartner ebenfalls im Homeoffice, so sind bereits zwei Arbeitsplat-
ze einzurichten - die Pandemie trug hier bisweilen zu einer verdichteten At-
mosphare bei, die auszubalancieren war. Solche Anforderungen miissen den
Arbeitskolleginnen und -kollegen nicht bekannt sein bzw. werden eventuell
nicht reflektiert.

Abweichungen vom erwarteten Normalzustand, z. B. eine eingeschrinkte
Nutzung der technischen Einrichtungen eines Haushalts aufgrund der Be-
nutzung durch zwei Personen, sind dann ggf. erliuterungsbedurftig.

Insbesondere Homeoffice-Neulinge haben den Auszug aus dem betriebli-
chen Biiro zunichst als voribergehende und befristete Sonderregelung ange-
nommen, der eben mit provisorischen Regelungen zu begegnen sei. Mit an-
dauerndem Verbleib im Homeoffice wurden jedoch schnell die Grenzen
dieses Ansatzes sichtbar - teils aufgrund baulicher Gegebenheiten:

»Nur mein Schreibtisch ist ein bisschen klein. Weil jetzt, also, wir gucken uns
an, dafiir habe ich den Laptop natiirlich aufgeklappt, weil da die Kamera ist.
Die verdeckt aber so viel von meinem linken Bildschirm. Aber ich kann da
nichts mehr verriicken, weil die ganze Nische ist nur 1,3 Meter. Deswegen ...
in meinem Biiro, denen wird dann immer ganz schlecht ... dann mache ich
dann immer so, damit ich dann auf dem Bildschirm was sehe. Und dann im-
mer so [...], diese Bewegung, ja ...“ (Betriebsratsmitglied, Gastgewerbe)

Die Einschrinkungen der Kommunikation sind offensichtlich und doch
nicht einfach abstellbar. Beschiftigte arrangieren sich notgedrungen mit den
Gegebenheiten vor Ort, auch wenn damit keine optimale Arbeitssituation
herstellbar ist. Mitunter wird die Kameraeinstellung so gewihlt, dass die
Kommunikationspartnerinnen und -partner wenig von der eigenen Ar-
beitsumgebung mitbekommen; die Hintergrundgrafik hat sich als Abwehr
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allzu intimer Einblicke in den hiuslichen Kontext mittlerweile bewéahrt —
auch wenn damit implizit die Frage einhergehen kann, was es wohl zu ver-
bergen gibt. In beiden Fallen geht es letztendlich um den Schutz der Privat-
sphare im Homeoffice.

Generell ist festzuhalten, dass die riumlichen Bedingungen zwar eine He-
rausforderung darstellen konnen; sie werden allerdings proaktiv angegangen
und wurden in der Pandemie eher als Unpisslichkeiten hingenommen. Bei
ausgeweiteter und womoglich dauerhaft angelegter zeit- und ortsflexibler Ar-
beit gewinnen solche Konstellationen allerdings an Entscheidungsrelevanz
und engen die Entscheidung zum Homeoffice deutlich ein, wenn sie nicht
grundsitzlich und ohne permanenten Aufwand tiberwindbar erscheinen. In-
sofern steht nicht ein Optimum der raumlichen Konstellation zur Debatte; es
sollte aber schon eine die Arbeit nicht belastende Qualitat der Arbeitsplatz-
umgebung im Homeoffice erreicht werden.

Das ist im Eigenheim gewdhnlich leichter realisierbar als in einer Miet-
wohnung, da Eigentumsverhiltnisse unmittelbar gestaltungsrelevant werden
konnen und hiufig die Platzverhaltnisse ginstiger sind. Dennoch gilt auch
hier: Privatsphire ist schutzbedirftig.

Im Hinblick auf die Zeit nach der Krise ist ein weiterer Aspekt des Raum-
bezugs der Arbeit relevant und als Element der Prasenzkultur auch in Home-
office-Zeiten wirksam — die , Verteidigung® des eigenen Arbeitsplatzes:

»Da bin ich ein bisschen altmodisch, dass ich sag: ,Das ist mein Platz. [...] Ge-
rade bei den ... also, gerade sogar auch bei den Stockwerksbiiros, ich glaub,
das geht nicht. So, da ist ... das ist schon ein Platz, wo Prisenz auch erwartet
wird, wenn es wieder richtig losgeht.“ (Beschaftigte/r, chemische Industrie)

Nahezu alle Interviewten gehen davon aus, dass die Anwesenheitskultur wie-
der einsetzt — und wiinschen sich an den alten Arbeitsplatz zurtick. Thnen ist
bewusst, dass ihr offentliches Auftreten in der Abteilung eine nicht ganz un-
wichtige Rolle spielt. Nur wer fiir die Vorgesetzten oder Kolleginnen und
Kollegen sichtbar ist, scheint auch in der Arbeitsleistung wahrgenommen zu
werden. In gewisser Weise haben die Befragten die Situation des Panopti-
kums (Foucault 1992) positiv verinnerlicht, wenn sie der Beobachtung durch
die genannten Personen eine wichtige Funktion zuschreiben.

Die Ko-Prisenz ist Gber die konkrete Arbeitsleistung hinaus offensicht-
lich ein bedeutsamer Part der Erfullung des Arbeitsvertrags. Das durfte ein
wichtiger Grund dafiir sein, dass sich die meisten Befragten fiir die Zeit nach
der Pandemie allenfalls alternierende Einsatzzeiten im Biiro bzw. im Home-
office vorstellen kénnen.
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Die meist genannten ,,zwei Tage pro Woche® entsprechen der in einigen Be-
triebsvereinbarungen geregelten maximal 40 Prozent der vertraglichen Arbeits-
zeit, die im Homeoffice geleistet werden kann. Es scheint weniger die Angst vor
Unsichtbarkeit im betrieblichen Geftige als vielmehr das in der bisherigen Ar-
beitspraxis aufgebaute Gespr fiir die Leistungsbeurteilung durch die/den di-
rekten Vorgesetzten zu sein, dem man begegnen bzw. entsprechen will.

Neben der durch Anwesenheit ausgewiesenen Leistungsbereitschaft ist
auch die kollegiale Leistungserbringung ein nicht zu unterschatzender Wunsch
der Beschaftigten fiir die postpandemische Homeoffice-Situation. Umso schwe-
rer wiegen dann Gerichte und konkrete Bemiithungen, das Homeoffice betrieb-
licherseits starker zu nutzen, als dies vor der Pandemie der Fall war.

In keinem der untersuchten Fille waren derartige Uberlegungen ausge-
reift — dennoch war es ein dringendes Thema, das auch medialen Widerhall
fand. Das fiihrte nicht selten zur Unsicherheit, ob das Homeoffice als Dauer-
einrichtung die Zukunft der eigenen Tatigkeit darstellt. Diesbeziiglich war
die betriebswirtschaftliche Kalkulation des Einsparens von (ggf. angemiete-
ter) Burofliche durchaus nachvollziehbar. Schnell wurde aber auf die Gren-
zen einer solchen Berechnung verwiesen — die dann erhohten sozialen Kos-
ten fir Abstimmungen und Prozesssicherung, die entfallende Attraktivitit
des Arbeitsplatzes als Folge der Isolierung im Homeoffice, die tendenzielle
Auflésung des betrieblichen Zusammenhalts etc.

Erwerbsarbeit dient nicht nur der Sicherung des Lebensunterhalts. Sie
stiftet auch Sinn und Zusammenbhalt Gber das zu erstellende Produkt hinaus.
Ob ,Siemensianer®, ,Kruppianer®, ,Benzler — der Aspekt der Vergemein-
schaftung von Erwerbsarbeit drickte sich insbesondere in der Vergangenheit
oft in Begriffen aus, die eine nahezu familidre Qualitit der Unternehmenszu-
gehorigkeit veranschaulichten.

Dies beriihrt auch Identititsfragen, die fir die Leistungserbringung nicht
unerheblich sind. Gedankenspiele zu einer Ausweitung des Homeoffice nach
der Pandemie sollten entsprechende Uberlegungen in die zugrunde liegen-
den Kalkulationen einbeziehen, um Transaktionskosten richtig zu bewer-
ten — immerhin geht es um den Kern betrieblich organisierter Erwerbsarbeit.

6.2 Technik und Ausstattung
Neben den geschilderten zeit- wie raumbezogenen Aspekten der pandemie-

bedingten Arbeit im Homeoffice spielen weitere arbeitsorganisatorische Fra-
gen eine wichtige Rolle. Insbesondere die Minimalanforderungen an die not-
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wendige Technik und die weitere Ausstattung des Arbeitsplatzes im
Homeoffice sind zu beachten. In einigen Fallen waren die Voraussetzungen
bereits durch die Telearbeit gegeben:

»Also, hab hier mein Biro eingerichtet, einen zweiten Bildschirm und mit
zweiter Tastatur und all so was. Also, das war zum Glick fir mich auch keine
grofle Umstellung, als dann diese Corona-Geschichte kam, weil ich halt das
ganze Equipment schon hatte und wusste, wie muss ich mich einwéhlen und
wo hapert es und so weiter und so fort.“ (Beschiftigte/r, Genussmittel)

Nicht nur die eigens fiir Telearbeit angeschaffte technische Ausstattung, son-
dern auch die Erfahrung mit der Arbeitsform erleichterten manchen Arbeit-
nehmenden in der beginnenden Pandemie bzw. nach der Aufforderung zum
Homeoffice die Umstellung - sie waren versiert genug, um wie bisher weiter-
zuarbeiten. Fir andere galt das nicht; sie mussten von heute auf morgen um-
stellen und standen zunéchst vor groffen Herausforderungen.

Dies lasst sich generalisieren: Nicht nur technische Infrastrukturen miis-
sen hinreichend aufgestellt sein — Stichwort Netzabdeckung und -zugang -,
auch die Verbrauchsmaterialien miissen sichergestellt sein: Wer besorgt Bi-
romaterial, was geschieht bei Ausfall einer technischen Apparatur etc.? Nicht
zu vernachlissigen ist zudem die qualitative Ausstattung des hauslichen Ar-
beitsplatzes, die unter Pandemiebedingungen vielleicht kurzfristig abgesenke
wurde, aber keine dauerhafte Einschrinkung des Qualitdtsstandards vertragt.
Diesbeziiglich bilanzieren die Beschaftigten teilweise eine Verschlechterung
ihrer Arbeitsbedingungen im Vergleich zum betrieblichen Arbeitsplatz:

»Das konnen so Effekte sein ... Ich glaub, ein Nachteil ist fiir die Beschaftigten
ja raumliche Situation und Biroausstattung auch, ne? Also, wir haben in den
Biiros schon sehr hochwertige Sachen auch, die natiirlich extra dafiir gekauft
wurden, weil sie ergonomisch sind, und da auch viel investiert wurde. Und
das, glaub ich, kann auch zu Langzeitfolgen fithren. Hab ich selber auch ge-
merkt, muss ich sagen, also diese ... diese Homeoffice-Zeit, obwohl ich jeden
Tag spazieren gegangen bin und so weiter, aber ich schon so einigermafSen gu-
ten Schreibtisch und einen Stuhl und so weiter hab, aber hab ich auch wieder
Riickenprobleme gekriegt. Und ich glaube, das wird anderen wahrscheinlich
auch so gehen.“ (Betriebsratsmitglied; Mess-, Steuer- und Regelungstechnik)

Mit andauerndem Homeoffice wurden die Nachteile einer qualitativ schlech-
teren Ausstattung korperlich erfahrbar — ggf. ist damit auch Arbeitsausfall
verbunden. Insbesondere die nicht abzuschatzende Dauer des Umzugs auf
einen hauslichen Arbeitsplatz beférderte verbreitet eine Tendenz zur Zwi-
schenlésung und zum pragmatischen Provisorium. Jeweils abzuschatzen
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war der Aufwand, fir vielleicht nur wenige Wochen Biirobedingungen im
Homeoffice herzustellen — andererseits endet die Fursorgepflicht eines Un-
ternehmens nicht, weil die betrieblichen Prozesse nunmehr ortlich ent-
grenzt ablaufen.

Nichtsdestotrotz gestatteten es nur einige untersuchte Betriebe ihren Be-
schiftigten, neben Laptop oder Festnetzrechner auch Birostuhl oder Schreib-
tisch ins Homeoffice zu iibernehmen, selten sogar vom Betrieb organisiert.
Wer bereits Telearbeit leistete, hatte hier Vorteile; gewohnlich ist bei einer
dauerhaften Vereinbarung auch die Ausstattung in hinreichender Qualitit
vereinbart — oder wird von Beschiftigten angesichts des Zeithorizonts selbst
gestemmt.

Uberwiegend stellte sich die Situation zu Pandemiebeginn jedoch anders
dar und weckte nachvollziehbare Erwartungen seitens der Betriebsrate fiir den
Fall, dass die Situation des (pandemiebedingten) Homeoffice verstetigt wird:

»Wir sind [...] 2016 in ein neues Biirogebaude gezogen und haben dort eine
komplette ergonomische Biiroausstattung bekommen, also mit qualitativ
hochwertigen Biirostithlen und einem elektronisch verstellbaren Arbeitsplatz
[...], ja? Alles modern und schon. Und das hat der Mitarbeiter zu Hause tber-
wiegend nicht.

Und unser Wunsch wire nattrlich, wenn Homeoffice oder mobiles Arbeiten
verstarkt wird, dass der Mitarbeiter zumindest zu Hause einen Blrostuhl vom
Arbeitgeber gestellt bekommt und einen guten zusétzlichen Bildschirm. Also,
das sind so diese Sachen, die ich auf jeden Fall erginzen wiirde, wenn wir
noch eine Chance haben, die neue Fassung der Mobilen-Arbeiten-BV ja also
zu erginzen.“ (Betriebsratsmitglied, Gastgewerbe)

Der Gradmesser fir den hauslichen Arbeitsplatz ist der betriebliche — erwar-
tet wird ein dhnlicher, wenn nicht gleicher Qualitatsstandard hinsichtlich Er-
gonomie und Arbeitsschutz. Fur den Betriebsrat sind damit Mindestvoraus-
setzungen gegeben, die bei einer Fortdauer des Homeoffice - ggf. als
verdnderte betriebliche Realitit — in die Betriebsvereinbarung aufzunehmen
wiren. Zuvor war dies weniger wichtig, da eher alternierend und weniger an-
dauernd mobil gearbeitet wurde.

Insoweit erzeugen die betrieblichen Uberlegungen zur Ausweitung des
Homeoffice mit dem Ziel der Kostenersparnis fiir Biroriume neue Ausga-
ben — inwieweit sich dann Einsparungen realisieren lassen, scheint schwer
abzuschatzen. Es misste eine Bestandsaufnahme der notwendigen Investitio-
nen erfolgen, die auch entstehende Kosten fiir private Riumlichkeiten,
Strom und Heizung etc. berticksichtigt. Equipmentkosten wiren demzufolge
ebenso einzupreisen bzw. miisste diesbeziiglich eine biirodhnliche Standard-
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l6sung verhandelt werden. Eine Basisausstattung lasst sich in etwa aus folgen-
der Beschreibung ableiten:

,Und ich hab mir dann ... damals hab ich mir einen Birostuhl noch besorgt,
weil ich mir dann gedacht habe, wenn es dann doch ofters mal vorkommt ...
Also, mit dem Kreuz hat man ja doch immer Probleme, ne? Und ja, hab hier ei-
nen Biroschrank auch, wo ich also mein ganzes Equipment unterkrieg mit Dru-
cker und jetzt da, klar ... da mit Laptop.” (Beschaftigte/r, chemische Industrie)

Hinzu kidme ein hohenverstellbarer Schreibtisch etc. Der abschlieSbare Biiro-
schrank entspricht einerseits datenschutzrechtlichen Anforderungen zur Si-
cherung des betrieblichen Eigentums; andererseits manifestiert sich daran
die Abgrenzung von Arbeitszeit und Freizeit: Arbeitsmittel, Unterlagen und
technische Gerite sind weggesperrt — aus den Augen, aus dem Sinn.

»Also, ich arbeite mit zwei Bildschirmen ohne Laptop. Laptopbildschirm ist
mir zu klein. Und habe mir das alles schén nach Hause geschleppt. Und ande-
re: ,Ach, das geht schon mit einem. Ich so: ,Aber im Biiro hast du doch auch
zwei.‘ ,Ach, das geht schon. Dann habe ich gesagt: ,Macht, was ihr wollt. Wie
dumm muss ich denn sein?* ,Ja, und an meinem Laptop passt ja nur ein Bild-
schirm.® Ich so: ,Nimm die Dockingstation. Da hast du zwei Anschlisse.® ,Ja,
nein. Ja, das masste ich mal machen. Noch geht es. Und dann habe ich gesagt:
,Warum soll ich mich kasteien?* Also, ich habe ... als ich normal Homeoffice
hatte, hatte ich auch nur einen Bildschirm, und ich hasse es, links, rechts kli-
cken, oben, unten. Und dann war einer tibrig, hér mal, der lag direkt in mei-
nem Auto. Und dann war ich direkt noch mal in der Stadt, weil ich nicht das
passende Kabel hatte. Und dann habe ich mir noch eine alte Dockingstation
besorgt und jetzt — tada! — habe ich alles.“ (Betriebsratsmitglied, Gastgewerbe)

Der individuelle Zuschnitt eines Arbeitsplatzes ist angesichts eigener Home-
office-Erfahrungen offensichtlich leichter und schiitzt davor, sich mit einer
Minimalausstattung im pandemiebedingten Ubergang ins Homeoffice zu-
frieden zu geben. Einmal eingetibte Standards sollen nicht unterlaufen wer-
den, notfalls besorgt man sich entsprechendes Equipment bei passender Ge-
legenheit, wenn das Unternehmen dies nicht proaktiv angeht.
Homeoffice-Neulinge scheinen dagegen zurtickhaltender mit Anspriichen zu
sein, obwohl sie Minimalausstattungen letztlich durch ihre Arbeit selbst
kompensieren mussen.

Nicht nur das Unternehmen legt hier Zurtickhaltung an den Tag, auch
der Betriebsrat hat gut gemeinte Ratschlige eingestellt und hofft auf einen
Erfahrungsgewinn der Beschiftigten, der kommunikativ nicht herzustellen
ist. Das Beispiel zeigt die Schwierigkeit, die Bedeutung hinreichender Aus-
stattung einzuschitzen — Ungetbte sind dazu vermutlich nicht in der Lage.
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Umso mehr miisste das Unternehmen im Rahmen seiner Fiirsorgepflicht
einspringen und ein der Biiroausstattung adaquates Equipment bereitstellen.
Offensichtlich wurde dies nicht nur im zuletzt zitierten Unternehmen ver-
saumt — nur selten wird von grof§ziigigen Regelungen berichtet. Meist wird
mit Kosten argumentiert und auf unbestimmbare Zeitriume des pandemie-
bedingten Homeoffice verwiesen — was sich mit Uberlegungen zu einer Ver-
stetigung des Homeoffice nach der Pandemie beifit.

Dass eine der Burotatigkeit vergleichbare Ausstattung firr das Homeofhice
nicht selbstverstindlich ist, belegt der folgende Interviewausschnitt eines
weiteren Betriebsratsmitglieds in demselben Unternehmen:

»Das war eigentlich auch genau der umgekehrte Ansatz, damit nicht jeder Mit-
arbeiter, der fiir einen Tag zu Hause bleibt, die komplette Ausstattung kriegt.
Weil es war wirklich in der Richtung ... die Abschreckung in die eine Rich-
tung, dass wir nicht nur einen Tag Homeoffice machen méchten, dass der Ar-
beitgeber nicht die doppelte Ausstattung bezahlen muss, weil im Biiro hat er
das Gleiche ja auch noch mal. Andererseits aber auch, um zu sagen: ,Es muss
aber mindestens ein fester Tag in der Woche sein, an dem ich Homeoffice ma-
chen mochte, damit die Vereinbarung tberhaupt greift.* « (Betriebsratsmit-
glied, Gastgewerbe)

Die Aufwandskalkulation fiir das Homeoffice greift in die Arbeitsorganisati-
on ein. Fir die Unternehmen ist das Vermeiden doppelter Strukturen inklu-
sive der notwendigen Technik ebenso essenziell wie die Auslastung der Tech-
nologien an sich. Hinzu kommen Erwartungen an die Regelmifigkeit des
Einsatzes — angestrebt wird eine wochentlich-repetitive Performanz, die nicht
unter 20 Prozent einer fiinftigigen Arbeitswoche angesiedelt ist.

Der Wunsch vieler Beschiftigter und auch die gewerkschaftsseitig ange-
strebte maximale Gréfenordnung liegt bei 40 Prozent der wochentlichen Ar-
beitszeit. Daraus ergibt sich eine Art Korridor von einem bis zwei Fiinfteln
der regelmifiigen Arbeitszeit, in dem mobiles Arbeiten z.B. im Homeoffice
eine fiir alle Seiten tragfihige Losung darstellt.

Zusammengefasst: In Sachen Ausstattung und Technik sind nicht nur
Ubertragungsraten und -kapazititen sowie hinreichende Infrastrukturen in-
klusive Zugriff auf zentrale Datenbestinde relevant, von hoher Bedeutung ist
dartber hinaus der Datenschutz. Beide Bereiche sind eine Grundvorausset-
zung gelingender mobiler Arbeit. Investitionen sind genau zu kalkulieren
und durchaus gut kalkulierbar — sowohl Kauf- als auch Leasingoptionen las-
sen sich preislich abwagen und fiir bestimmte Zeitraume festzurren.

Allerdings gibt es auch weniger gut abschitzbare Risiken, etwa hinsicht-
lich des Cloud-Business oder des berithmten Software as a Service (SaaS).
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Hier konnen Abhingigkeiten entstehen, die die Berechenbarkeit minimie-
ren. Weitgehend verpont jenseits einer gelegentlichen Nutzung des privaten
Mobiltelefons ist die ., Bring your own device“-Strategie, die Nutzung privater
Endgerite fir betriebliche Belange. In vielen Fillen kann damit der Daten-
schutz betroffen sein; meist wird jedoch darauf verwiesen, dass die Ausstat-
tung des Arbeitsplatzes nicht den Beschiftigten selbst iberlassen werden
kann.

Die technischen Gegebenheiten und die arbeitsgerechte Ausstattung des
Homeoffice sind Grundlagen der orts- und zeitflexiblen Arbeit, die tGber ei-
nen Mindeststandard deutlich hinausgehen sollten. Fiir gelegentliches Arbei-
ten zu Hause mogen die Basisausstattung von Programmen oder der Schnapp-
chen-Computer noch hinreichen; fiir die alltdgliche Arbeit ist das ebenso zu
wenig wie die dauerhafte Einrichtung des Arbeitsplatzes am heimischen Ki-
chentisch. Diesbeziglich ist es angezeigt, von Beginn an den ergonomischen
Erkenntnissen der Arbeitsmedizin Rechnung zu tragen.

Fur die arbeitsorganisatorischen Rahmenbedingungen des orts- und zeit-
flexiblen Arbeitens gilt das Gleiche: Leitplanken des Arbeitsschutzes missen
ebenso bestehen wie Flexibilisierungsspielriume. Nur so kann man organisa-
torisch nachhaltig einer Aufgabenvielfalt begegnen, die wiederum wechseln-
den Anforderungen aus mehreren Arbeits- und Lebensbereichen gentigen
muss. Dies erfordert einen klar konturierten, transparenten Abstimmungs-
prozess zwischen allen Akteurinnen und Akteuren — um Prozesse in Gang zu
halten, um intensive und weniger intensive Phasen in einer Sphére mit den
Anforderungen aus anderen Sphiren verschrinken zu kénnen und um dabei
nicht in die Falle einer permanenten Uberlastung zu geraten.
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7 ORTS- UND ZEITFLEXIBLES ARBEITEN
WAHREND DER CORONA-PANDEMIE

Betriebliche Vereinbarungen zum orts- und zeitflexiblen Arbeiten sind in
den Fallbetrieben (vgl. Teil I) unter verschiedenen Voraussetzungen sowie
durch unterschiedliche Impulse und Treiber entstanden und haben sich
mehr oder weniger in den betrieblichen Alltag implementiert. Dies fithrt je
nach fallbetrieblichem Gestaltungskontext zu heterogenen und vielschichti-
gen Systematiken der Umsetzung und des Praktizierens einer Flexibilisie-
rungsvereinbarung.

Dabei sind alle untersuchten betrieblichen Vereinbarungen vor allem auf
Konzepte wie Freiwilligkeit, Konsens, Kommunikation, Teamorientierung
etc. ausgerichtet, kurzum: auf einen Normalbetrieb. Dieser heterogene Nor-
malbetrieb des mehr oder weniger mobilen, alternierenden Arbeitens bzw.
Homeoffice wurde angesichts der Covid-19-Pandemie in den ersten Monaten
des Jahres 2020 binnen weniger Wochen, mitunter sogar weniger Tage aufSer
Kraft gesetzt. Wihrend mobiles Arbeiten vor der Pandemie tiberwiegend ein
freiwilliger Modus betrieblicher Arbeitsstrukturen bzw. der Betriebskultur
war, wurden die Mechanismen und Gestaltungsriume durch die Pandemie
in Deutschland zur Notwendigkeit.

Ab Mitte Miérz 2020, verbunden mit der Verkiindung des ersten Lock-
downs durch die Bundesregierung, stellte Arbeiten auflerhalb des eigentli-
chen stationiren Arbeitsplatzes — im Werk, im Biiro, in der Produktionshalle
etc. — nicht mehr nur ein freiwilliges Flexibilisierungs-Tool dar, sondern eine
Notwendigkeit, um einzelnen Betriebsteile oder gar den ganzen Betrieb auf-
rechtzuerhalten. Dies stellte sowohl die Betriebe, ihre Beschiftigten und den
Betriebsrat als auch bestehende Vereinbarungen und die gelebte Betriebskul-
tur vor immense Herausforderungen und kippte vielfach bisher etablierte
Konzepte.

Danach entstanden neue Notwendigkeiten, Dynamiken und Herausfor-
derungen, mit denen Betriebe und Beschiftigte in vielfacher Weise konfron-
tiert waren und noch sind. Mobile Arbeit wurde in vielen Kontexten zwar fiir
die groemogliche Zahl an Mitarbeitenden ermoglicht, jedoch weniger unter
Flexibilisierungstendenzen, sondern eher unter Verschiebungstendenzen in
Bezug auf den Arbeitsplatz. In verschiedenen Fallbetrieben mussten die Be-
schaftigten im Marz 2020 von heute auf morgen ihre stationaren Arbeitsplat-
ze verlassen, konnten gerade noch Arbeitsmaterialien und Equipment einpa-
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cken, sofern tragbar, um dann von einem auf den anderen Tag von zu Hause
aus zu arbeiten.

Die folgenden Kapitel beleuchten die betrieblich gelebte Praxis unter Co-
rona-Bedingungen: Reaktionen, Umstellungen, die Herausforderungen der
ersten Wochen (Kapitel 7.1), die Konsolidierungsphase, in der Beschiftigte
teils wieder zurtick ins Bliiro mussten; neue Probleme wie das Bereitstellen
von Biiroausstattung oder das Am-Leben-Erhalten von betrieblichen Kom-
munikationsstrukturen und internem Zusammenhalt (Kapitel 7.2).

7.1 Die ersten Wochen: Reaktionen und betriebliche Heraus-
forderungen

Alle Fallbetriebe beschreiben die erste Berithrung mit der Pandemie zu einem
dhnlichen Zeitpunkt im Marz 2020. Spatestens mit dem Mitte Mérz von der
Bundesregierung verkiindeten Lockdown, der vermehrt Betriebe zur Schlie-
Bung und die Beschiftigten zum Fernbleiben vom Arbeitsplatz veranlasste,
war das Thema bei allen Fallbetrieben prasent bzw. stand im Vordergrund.
Da es sich bei den Fallbetrieben aber vorrangig um grofse, international ausge-
richtete Unternehmen aus dem Tarifbereich handelt, zeigten sie bereits vor
den einschneidenden politischen Mafsnahmen erste Reaktionen.

Die Fallbetriebe unterscheiden sich vor allem darin, ob und wo Standorte
aufSerhalb Deutschlands bestehen, ob und wie etwaige Liefer- und Produkti-
onsketten z.B. in asiatischen Lindern bereits beeintrachtigt waren etc. Kurz-
um: In unterschiedlichen Fallbetrieben ist vor dem deutschen Lockdown eine
Phase von zwei bis sechs Wochen erkennbar, in denen die Betriebe bereits auf
die Pandemie reagierten. Hiufig wurden zunichst betriebliche Dienstreisen
in Lander eingestellt, die bereits stirker von Covid-19 betroffen waren; es ent-
standen Ruckholproblematiken fiir international titige Beschaftigte.

Auch auf nationaler Ebene lassen sich erste Reaktionen und Handlungen
seitens einzelner Fallbetriebe bereits vor Verkindung des ersten Lockdowns
nachzeichnen. Vor allem Unternehmen, in denen frith Erkrankungsfalle auftra-
ten etwa durch Rickkehrende aus anderen Landern, reagierten entsprechend
friher. Insgesamt liegt der Zeitpunkt erster betrieblicher Reaktionen in einen
Zeitraum maximal sieben Wochen vor der Verkiindung des ersten Lockdowns.

Wie haben die Betriebe reagiert?

Die Reaktionen der Betriebe zeichnen sich vor allem zu Beginn des Lock-
downs durch hohe Stringenz aus. In fast allen Betrieben wies der Arbeitgeber
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an, von nun an bitte vermehrt bis vollends im Homeoffice zu arbeiten. Hier-
bei unterscheiden sich die Fallbetriebe hinsichtlich Dauer der Umsetzung
und konzeptioneller Ausrichtung — wahrend etwa die Halfte der Betriebe
ihre Beschiftigten von einem auf den anderen Tag ins Homeoffice schickte,
handelte etwa die andere Hilfte auch im Sinne der Umsetzbarkeit anders:

»Also, das Unternehmen hat so reagiert, dass wir ab Mitte Marz, sag ich mal,
eine Ansage [...] bekommen haben, dass man doch méchte, um die Mitarbei-
ter auch zu schiitzen, dass jeden Tag weniger Leute ins Haus kommen und
quasi eine Woche spiter dann eigentlich keiner mehr ins Biro geht.“ (Be-
triebsratsmitglied, Genussmittel)

Schliefungen erfolgten in den untersuchten Fallbetrieben kaum; auch gab es
nur wenige Verbote, das Gelande zu betreten. Vielmehr lagen die Mafinah-
men zwischen ,Sofort nach Hause“ und ,geordneter Riickzug® — allesamt
zentral diskutiert und durch den Betrieb kommuniziert. Mitunter wurde laut
einem Betriebsratsmitglied die Top-down-Kommunikation auf die einzelnen
Bereiche und Struktureinheiten aufgeteilt, die sich dann ums Wesentliche
kimmerten.

Ein generelles Verbot, den Betrieb oder das Betriebsgelinde zu betreten
oder im Biiro zu arbeiten, gab es nur vereinzelt und nur wihrend des ersten
Lockdowns. Dieses Verbot konnte schon aus betriebspraktischen Griinden
nicht umgesetzt werden — Beschiftigte der kritischen Infrastruktur oder Pro-
duktionsbeschaftigte, kurzum: alle mit stationdren bzw. nicht mobilen Ar-
beitsplatzen missten dazu zwangsweise in Kurzarbeit geschickt werden.

Dies ist aber in den Fallbetrieben nicht vereinbar mit dem ausgegebenen
Ziel, die betriebliche Arbeit so gut es geht am Laufen zu halten und Betriebs-
schlieBungen zu vermeiden. Eine Kommunikation wie die Folgende ist da-
her durchaus typisch:

»Es war bei uns die groe Ansage: ,Alles, was mobil arbeiten kann, hat mobil zu
arbeiten. Ende der Diskussion.“ (Betriebsratsmitglied, chemische Industrie)

In den ersten Wochen stehen zwei Fragen im Mittelpunkt:

1. Wie konnen moglichst viele Beschiftigte weiterhin arbeitsfahig bleiben,
um Betriebsschliefungen und Kurzarbeit zu verhindern?

2. Wie machen wir unsere Beschiftigten schnellstmoglich mobilarbeits-
fahig?

Die erste Frage war vor allem in den ersten Tagen relevant und dann wieder
in der Konsolidierungsphase ab Mai 2020. Durch die klar kommunizierte
Ansage — wer kann, arbeitet bitte im Homeoffice — konnten Belegschaften
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entsprechend unterteilt werden. Fiir stationdre bzw. nicht mobilarbeitsfahige
Beschiftigte wurden schnell Konzepte erarbeitet, Schichten verschoben, Zo-
nen eingerichtet, Regelungen zum Umgang erlassen etc., um auch ihren Aus-
fall zu vermeiden und sie bestmoglich zu schiitzen.

Die zweite Frage und ihre Antwortdimensionen sind heterogen, was im
Folgenden systematisch dargestellt wird. Zunachst natiirlich die Dimension
der Mobilarbeitsfahigkeit: Fast alle Betriebe ermdglichten - teils impliziert in
der Homeoflice-Ansage — innerhalb von Tagen, dass die notwendige Technik
entweder am stationdren Arbeitsplatz abgebaut oder neu angeschaftt wurde.
Hierbei unterscheiden sich Betriebe, die bereits eine stabile, breite Basis an
mobilen Arbeitsplatzen ausgestattet hatten, von Betrieben, die noch nicht
tiber eine derartige Praxis verfugten.

Die Krise erforderte sofortiges Handeln. In mehreren Fallbetrieben wirk-
te sich dies auch auf die eigentlich betrieblich vereinbarten Regelungen aus:

»Dann haben wir jetzt die Moglichkeit, die Mitarbeiter ins Homeoffice zu
schicken. Also, wir gucken jetzt gar nicht mehr grof§ auf Antragsverfahren und
sonst was. Wir geben den Leuten ihre Sorgfaltspflichten mit und sagen: ,So,
klart das vor Ort, was eure Aufgaben sind. Nehmt die Gerite mit.* So, wir
schaffen noch mal eine neue Infrastruktur an, die sozusagen dann mitkommt
in unseren Rechenzentren, damit wir genug Kapazititen haben.“ (Personalrat,
Offentliche Verwaltung)

Eine solche Phase, direkt nach den zentralen Kommunikationen, Verlautba-
rungen und Ansagen seitens des Arbeitgebers, erfolgte in mehreren Fallbe-
trieben; konkrete Arbeitsabliufe und deren Organisation wurden fir die
kommende Zeit in die jeweiligen Arbeitsbereiche dezentralisiert. Die dorti-
gen Abstimmungen, Diskussionen und Aushandlungen erforderten zunachst
viel Organisationstalent aller Beteiligten, verschaffte den Betrieben aber Zeit,
die Infrastruktur entsprechend anzupassen und zu verbessern.

Diese Dezentralisierung hatte Effekte in mehreren Bereichen. Einerseits
verschob sie gerade in den ersten Wochen die Fithrungsarbeit, weg von klas-
sischer Leadership hin zu einer Koordinierungsrolle. Letztere war auch fir
die Fithrungskrifte durchaus neu und bezog in der Regel die Betriebsrite auf
Augenhohe ein.

Diese Koordinierungsrolle zeichnete sich insbesondere dadurch aus, dass
sie in einem stetigen Spannungsfeld lag — zwischen mitarbeiterorientierter
Selbstverwaltung (und Erhaltung der eigenen Arbeitsfahigkeit) und einer
Controlling-orientierten Steuerungslogik. Diese Effekte treten in der akuten
Phase des ersten Lockdowns nur bedingt ein, werden aber mit fortlaufendem
Homeoffice stetig prisenter.
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Andererseits verstirkte die Dezentralisierung die Ausrichtung der Kom-
munikation auf die Beschiftigtenebene. Tradierte Kommunikations- und Ab-
sprachesysteme innerhalb eines Teams oder einer Abteilung wurden erheb-
lich gestort; viele Betriebe setzten in den ersten Tagen und Wochen der
Pandemie bzw. des ersten Lockdowns auf dezentrale (oder zumindest tea-
minterne) Selbstkoordination der Mitarbeitenden und damit auf eine sich
verschiebende Kommunikationsstruktur.

Die betriebs- und mitarbeiterseitige Fokussierung auf eine moglichst sta-
bile Arbeitsfahigkeit in den Bereichen, in denen Homeoffice moglich war,
und tbrige Regelungen, wo dies nicht moglich war, hatte in den ersten Wo-
chen neben dem Gesundheitsschutz oberste Prioritit in den Betrieben. Auf-
fallend daran: Die ersten Wochen waren weniger bestimmt durch Themen
der Machbarkeit bzw. der Umsetzbarkeit im Sinne der betrieblichen Vorga-
ben oder der Mitbestimmungsorgane als vielmehr durch eine Phase der Al-
ternativlosigkeit:

»Wir haben sofort einen Schalter umgelegt nach Corona und haben gesagt:
,Wir missen arbeitsfahig bleiben.” “ (Management-Beschaftigte/r, Technolo-
gieunternehmen Health Care)

Diese Herausforderung traf alle Fallbetriebe und bestimmte deren Verhalten
ebenso wie das der Beschiftigten. Auf Betriebsseite wurden ad hoc Entschei-
dungen notwendig, die sowohl die Beschaftigten vor Ort betrafen als auch
diejenigen, die — potenziell oder tatsichlich — mobilarbeitsfahig waren. Alle
Fallbetriebe entwickelten Konzepte zu stationar notwendigen Arbeitsplat-
zen, mobilarbeitsfihige Arbeitsplitze wurden in diesem Kontext meist ,,ver-
ordnet” bzw. angeraten, auch um stationdre Arbeitsplatze zu schiitzen.

Somit konnten in den ersten Lockdown-Wochen erste Konzepte der
Biiro- und Arbeitsplatznutzung implementiert werden, z.B. durch Auftei-
lung in Teams oder Sperrung von Arbeitsplatzen zur Wahrung des Mindest-
abstandes. Dies erforderte vor allem in den Betrieben, wo Beschiftigte ver-
starkt auf stationdre Arbeitsplitze verteilt waren, dass die potenziell
Mobilarbeitsfahigen in den ersten Wochen fast ausschliefSlich im Homeoffice
arbeiteten.

Ausnahmen gab es hier nur bei besonderen Arbeitsprozessen, bei denen
etwa datenschutzrelevante oder hochsensible Inhalte zum Einsatz kamen. In
diesen Fillen war eine Riickkehr an den stationaren Arbeitsplatz erlaubt, je-
doch nur koordiniert durch die Fithrungskrifte oder durch team- oder abtei-
lungsinterne Selbstorganisation und Absprachen.
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7.2 Arbeitsalltag in Zeiten der Pandemie

Die ersten Pandemiewochen waren durch Ad-hoc-Reaktionen der Fallbetrie-
be vor allem auf die Aufrechterhaltung der betrieblichen Arbeitsfahigkeit
ausgerichtet. Sie liefen die fir mitbestimmungsrelevante Themen immens
wichtige, jedoch mitunter zeitraubende Kommunikations- und Aushand-
lungsphase zunichst hdufig unangemessen erscheinen. In der betrieblichen
Mitbestimmungsarbeit galt es, die Beschiftigten zu schiitzen, sie aber gleich-
zeitig so weit wie moglich arbeitsfihig zu halten. Hier zeigten sich in den
Fallbetrieben zwei Muster, die eng einhergehen mit den bereits bestehenden
Vereinbarungen zu mobilem Arbeiten.

Einige Fallbetriebe hatten das Thema bereits aufgegriffen, vermehrt sogar
mit betrieblichen Vereinbarungen zu den Themen ,mobiles Arbeiten®,
»~Homeoffice“ oder ,Telearbeit“. Diese Vereinbarungen unterscheiden sich
meist systematisch auf zwei Ebenen, die sich auf die Reaktionen der Betriebe
in den ersten Pandemiewochen auswirkten: zunéchst auf der Ebene der ,,ge-
planten Nutzung®. Mitunter gingen die bestehenden Vereinbarungen von ei-
nem eher geringen Anteil an geplanten Nutzenden aus. Darunter ist zu vor
allem zu verstehen, wie viele Beschaftigte tatsichlich, aber auch potenziell
mobil arbeiten konnten.

Hierfiir gibt es Indikatoren, die als betriebliche Regler fungieren konnen.
Beispielsweise zeigt die Auswertung in den einzelnen Fallbetrieben: Je hoher
der Aufwand z.B. bei der Beantragung des mobilen Arbeitens, desto geringer
die potenzielle und tatsichliche Nutzung. Die Regelungspraxis hatte auch ei-
nen Effekt auf die betrieblichen Reaktionen in den ersten Pandemiewochen:
Je geringer der Aufwand bei der Beantragung, desto einfacher die Verschie-
bung ins Homeoffice, da die betriebliche Grundstruktur dies forderte.

Unterschiede zeigen sich an kleinen Stellschrauben, die jedoch grofie Ef-
fekte haben. Sind von Betriebsseite Mobilarbeitsplitze (potenziell und real)
cher die Ausnahme, ist die technische Verfiigbarkeit (z.B. Ausstattung mit
Laptops) deutlich geringer als in Betrieben mit groferem oder ganzheitli-
chem Fokus auf den potenziellen und realen Mobilarbeitsplatzen. Entspre-
chend problematischer beschreiben die Befragten die ersten Wochen der
Umstellung. Diese ist iberwiegend gut gelungen:

»Es war dann so, dass das auch gut funktioniert hat, also die meisten das dann
auch schnell genutzt haben fiir sich. Und man muss sagen — ich sag mal — wir
Betriebsrite sind ja hiufig nicht unbedingt die ... die Claqueure der Geschifts-
leitung, aber die haben diesmal wirklich viel, viel richtig gemacht.“ (Betriebs-
ratsmitglied, Genussmittel)
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Der Grad der Festlegung bildete die zweite Ebene, auf der die bereits beste-
henden Vereinbarungen die ersten Reaktionen und anschliefenden Wochen
im Homeoffice beeinflussten. In den tarifierten Fallbetrieben mit wenigen
konkreten Verfahren bzw. einer eher grau gelebten Praxis zeigten sich ande-
re Reaktionsmuster als in Fallbetrieben, die bereits tiber eine detaillierte Ver-
einbarung und damit einen eher hohen Festlegungsgrad verfiigten. Offen-
sichtlich boten Festlegungen mit relativ hohem Freiheitsgrad die beste
Orientierung fiir die Beschiftigten; Sicherheit in den Rahmenbedingungen
bei gleichzeitig individueller Flexibilitait wird als angemessene Mischung
wahrgenommen.

Doch wie lief der Arbeitsalltag der Beschiftigten im Homeoffice unter
Pandemiebedingungen ab? Nach den ersten Wochen, in denen das vorrangi-
ge Ziel darin bestand, den Betrieb am Laufen zu halten, kam es in den Som-
mermonaten zu einer Konsolidierungs- und Gew6hnungsphase. Charakteris-
tisch fiir diese Phase ist unter anderem ein Spannungsfeld in der Frage des
Arbeitsortes. Einige Fallbetriebe forderten ab Sommer 2020 wieder verstarke
Prisenz am Arbeitsplatz; die Mehrheit der Fallbetriebe jedoch arrangierte in
dieser Phase eine freiwillige Prasenz, zielte aber vorrangig auf das Arbeiten
im Homeoffice ab. Im Folgenden skizzieren einige Aussagen den Ar-
beitsalltag der Beschiftigten im Homeoffice.

»Es gibt ein paar Kollegen, die einfach sagen: ,Ich hab zu Hause so schlechte
Bedingungen.® Also, ich will jetzt nicht lastern, aber manche Ménner, die
dann sagen: ,Ich kann das Geschrei meiner Kinder nicht ab‘, wo ich denke:
,Na ja, gut, okay so, aber ... [...] Also, ich hab dann angefangen als Betriebs-
rat, mich wirklich durch die Organisation zu telefonieren, kreuz und quer. Da
haben dann eben auch Kollegen erzihlt: ,Na ja, ich sitz irgendwie mit meiner
Frau auf fiinfzig Quadratmetern. Wir sind beide zu Hause und jetzt missen
wir irgendwie sehen, wie wir klarkommen, und dann zieh ich von der Sofa-
ecke ins Bett und vom Bett in die Sofaecke.” Und das ist natiirlich nicht opti-
mal. Und ich weif§ von einer Kollegin sogar, die in einer Einzimmerwohnung
sitzt mit zwei Personen und ... Also, wo man echt denkt so: ,Boah, furcht-
bar!* “ (Betriebsratsmitglied, Genussmittel)

Die Arbeitsbedingungen im Homeoffice sind geprigt von dem Spannungs-
verhaltnis ,Wie gut lasst sich mein Arbeitsplatz in mein Zuhause integrie-
ren?” Hierbei geht es zuerst um eine physische Integration: Gibt es gentigend
Platz oder gar einen extra Raum fiir den Arbeitsplatz? Oder muss der zu Be-
ginn der Pandemie eilig in einer Schlafzimmerecke oder am Kiichentisch ein-
gerichtete Arbeitsplatz aus Platzmangel weiterhin dienen?

Letzteres ist fur viele befragte Beschiftigte vor allem in der Konsolidie-
rungsphase ein zentrales Thema. Auch sie schalteten zu Beginn des Lock-
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downs in einen pandemiebedingten Krisenmodus, in dem voriibergehende
Arrangements noch eher variabel gestaltet wurden. Betreffende Arbeitsplatze
waren zundchst auf Kurzfristigkeit ausgerichtet, die Frage eines mittel- bis
langfristigen Arbeitsplatzes im eigenen Zuhause wurde ab den Sommermo-
naten prasenter. Neben der Einrichtung und Ausstattung des Homeoffice
(vgl. Kapitel 6.2) dufert sich das Spannungsverhiltnis, wie gut man seinen
Arbeitsplatz in das Zuhause integrieren konnte, noch auf weiteren Ebenen.

Die folgenden Aussagen einer/eines Mitarbeitenden verdeutlichen, dass
der pandemiebedingte Arbeitsalltag vieler Beschaftigter insbesondere in der
Konsolidierungsphase neben der Ausstattung vor allem durch das Arrangie-
ren von privaten und beruflichen Herausforderungen bestimmt ist — sei es
durch die wegen Kita- und SchulschlieSung notwendige Kinderbetreuung
oder die permanente Abstimmung mit der Partnerin bzw. dem Partner, der/
die im selben Homeoffice arbeitet.

»Ich hab mich gerade heute Morgen mit meiner Freundin unterhalten. Die
arbeitet hier [...] und ist im Homeoffice, weil die Tochter nicht in die Schule
kann momentan. Und die hat gesagt: ,Also, hat sie gesagt, ,ich kann nicht
mehr, ich geh im Moment aufm Zahnfleisch. Die Kleine ist acht, die [...] will
beschaftigt sein.* Und sagt: ,Ich kann die nicht den ganzen Tag vor den Fern-
seher setzen, ich hab aber auch nicht die Zeit, mich mit ihr hinzusetzen und
eigentlich mal die Schulaufgaben zu machen, [bin] ja auch allein. Dann
kommt sie mit ihrem Buch’, hat sie gesagt, ,stort mich gerade. Die ist im Ein-
kauf, die hat viel am Telefon, muss — also, ich sag mal — Verhandlungen auch
fuhren. Jetzt kommt die Kleine mit ihrem Buch und sagt: ,Ja, ja, Mama, wie
geht denn das? Ja, jetzt nicht.* Dann hat sie auch schon gesagt: ,Mama, von
dir hor ich immer nur: Jetzt nicht’, ne? Oder ,Nee, nee, mach das jetzt alleine,
ne? [...] Das ist nichts. Da hat sie gesagt: ,Ich, ich ... so eine Gratwanderung.
Und ... und sagt sie: ,Ist so viel zu tun momentan.® Und ... also, die geht
auf’m Zahnfleisch. Ich sag ja: die Doppelbelastung. Und die ist noch alleiner-
ziehend, das kommt auch noch, ne? Also, das heifit, sie hat es halt wirklich ge-
ballt. Sie sagt, sie hat jetzt mit der Kleinen Arzttermine gehabt, da muss sie
jetzt mehrere Termine hintereinander wahrnehmen, die sind halt auch ...
auch mal unter der Zeit, ne? Da kriegst du auch Probleme. Also, das ist alles
nicht einfach, dem Kind und dem Job gerecht zu werden. Also, ich denke ja,
die Belastung habe ich nicht. Die hat die [Name] auch nicht. Die [Name] hat
eine grofe Tochter, also, ich denke, von daher auch nicht die Probleme, die
andere im Homeoffice haben.“ (Beschiftigte/r, chemische Industrie)

Wie in dieser Aussage einer/eines Beschiftigten geschildert sah der Ar-
beitsalltag im Sommer 2020 oft aus. Zwar herrschte kein verordneter Lock-
down mehr, dennoch lief in den Schulen und Kitas haufig wegen Personal-
mangels oder pandemiebedingter Schliefung nur noch einen Notbetrieb.
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Die Praxis sah fiir viele so aus, dass die Notbetreuung Kindern vorbehalten
war, deren Eltern in gesellschaftlich relevanten Berufen arbeiteten; fiir alle
anderen Eltern war die Kinderbetreuung bzw. die Beschulung hiufig eine zu-
satzliche Aufgabe. Diese erforderte in den meisten Fillen ein erhohtes Maf§
an Aufmerksamkeit, aber auch an Flexibilitat; haufig mussten Arbeitsaufga-
ben verdringt bzw. Priorititen neu verteilt werden.

In den meisten Fallbetrieben wurden bereits in den ersten Pandemiewo-
chen die Regelarbeitszeiten ausgedehnt, um das Arbeiten zu Randzeiten zu
ermoglichen. Dies wurde vor allem fiir Betreuungsaufgaben wie z.B. das
Homeschooling genutzt. Die Doppelbeanspruchung fithrte mittelfristig zu
einer erhohten Belastung der Beschiftigten, wie das letzte Zitat zeigt. Doch
auch ohne Kinder war man vor der Herausforderung des stetigen Arrangie-
rens im Homeoffice nicht befreit.

Auch Befragte mit Partnerin bzw. Partner, der/die ebenfalls im Homeof-
fice tatig war, berichten von Herausforderungen. Insbesondere was Ausstat-
tung und private Situation (z.B. Wohnraum) angeht, steigt die Notwendig-
keit,sichgegenseitigabzustimmen; kombiniertmitKinderbetreuungsaufgaben
potenziert sich die Notwendigkeit zur Flexibilitit und zum andauernden Ar-
rangieren. Dies ist nicht zwangsweise negativ konnotiert, in vielen Fillen fan-
den die Betroffenen individuelle Lésungen. In allen geschilderten Fillen be-
richten die Befragten jedoch von erhéhten Aushandlungs-, Vereinbarkeits-und
Flexibilisierungsprozessen in dieser Zeit.

»[Wir haben] mit Kind quasi in Schichten gearbeitet. Aber sonst nicht, sonst
war das Kind im Kindergarten. Wobei, dazwischen gab es noch eine Zeit, wo
der Kindergarten auch noch irgendwie zu war und noch nicht der Notbetrieb
war. Da ist es ganz schon, dass mein Mann in der Wissenschaft arbeitet. Und
dann gab es so zehn Tage oder zwanzig ... erst zehn Tage bis zu den Osterferi-
en, wo er frei machen konnte, wo der Arbeitgeber ihn freigestellt hat zur Kin-
derbetreuung. Dann konnte ich in Ruhe arbeiten.“ (Beschiftigte/r; Mess-,
Steuer- und Regelungstechnik)

In einer Partnerschaft zu leben war in Pandemiezeiten fiir viele Beschaftigte
mit Kind(ern) ein Vorteil. Insbesondere Alleinerziehende sahen sich demge-
geniiber erhohten Anforderungen ausgesetzt. Mit der Offnung der Kinder-
garten entspannte sich die Situation, die zuvor von Aushandlungen der El-
tern gekennzeichnet war. Der erh6hte Grad an personlicher Flexibilitat und
die damit einhergehenden mittelfristigen Belastungen wirkten sich in der
Konsolidierungsphase auch auf den Arbeitsalltag im Betrieb aus. Verstarkt
kehrten Beschiftigte in die Biiros zuriick, wo mdglich oder durch Anord-
nung bzw. eine spezifische Tatigkeit notwendig.
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Dies konnte umso besser gelingen, als Betreuung durch den jeweils ande-
ren Elternteil, Angehorige oder aber durch 6ffentliche Institutionen gesi-
chert war. Letztlich waren es jeweils individuelle Konstellationen in ihrer be-
trieblichen wie sozialen Rahmung, die eine Rickkehr in den Betrieb oder
auch die dauerhafte Umstellung auf mobiles Arbeiten erlaubte bzw. verlang-
te. Was temporir in Pandemiezeiten eher alternativloses Arrangement war,
ist als Normalbetrieb der Beschiftigten vermutlich mit verdnderten bzw. sich
andernden Umstanden verbunden, die zu reflektieren sind.
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TEIL III:
HANDLUNGSBEDARFE UND PERSPEKTIVEN

Die Herausforderungen der ersten Pandemiemonate waren fiir Betriebe und
Beschiftigte ein organisatorisches Experimentierfeld. Daraus erwuchsen
Handlungsbedarfe und Winsche beziglich der Mitbestimmung und der ei-
genen Arbeit im Homeoffice. Sie stehen im Mittelpunkt des dritten Teils der
vorliegenden Publikation.

Zum Zeitpunkt ihrer Niederschrift lasst sich bilanzieren, dass die Pande-
mie nicht blof§ ein Ausnahmezustand ohne Auswirkungen auf die Arbeits-
welt war. Gerade durch ihre Brennglaswirkung auf Ausgestaltung und Fol-
gen der Arbeit im Homeoffice zeigen sich neue Perspektiven fir eine
postpandemische (Arbeits-)Normalitat. Das wissen die Beschaftigten und bli-
cken teils mit Hoffnung, teils mit Bangen in die Zukuntt.

Wie hat die Pandemie die eigene Arbeit verindert? Wie wird sie vermut-
lich auch kinftig das orts- und zeitflexible Arbeiten beeinflussen? Die Ein-
schitzungen der Befragten finden sich nachstehend. Die durch Covid-19 aus-
gelosten Umwalzungen haben Experimentalcharakter und werden nicht in
jedem Falle konfliktfrei verlaufen. Insofern ist es angezeigt, Ausblicke auf das
Kommende zu wagen, um Konturen moglicher arbeitspolitischer Auseinan-
dersetzungen frithzeitig einzufangen.

Dazu werden zunichst Handlungsbedarfe und Wiinsche der Beschaftig-
ten (Kapitel 8.1) und Betriebsrite (Kapitel 8.2) sowie deren jeweilige Erwar-
tungen an zukdnftige Unterstiitzungsleistungen beleuchtet. Dem folgt der
genauere Blick auf die zentralen Themen Arbeitsort und Arbeitszeit (Kapi-
tel 9.1).

Im Zentrum der Darstellung stehen die aus den Pandemieerfahrungen
abgeleiteten Erwartungen an die neue Normalitit — eine Normalitit, die
durch den vermehrten Einsatz orts- und zeitflexibler Arbeitsformen fiir einen
Grofteil der Belegschaften die Arbeitswelt verandert (Kapitel 9.2). Die Zu-
sammenfiihrung der Ergebnisse und der Ausblick auf mitbestimmungsrele-
vante Aspekte der zu erwartenden Ausweitung orts- und zeitflexibler Arbeit
beendet die vorliegende Studie (Kapitel 9.3).
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8 HANDLUNGSBEDARFE UND WUNSCHE IM
HOMEOFFICE WAHREND DER PANDEMIE

Neue Arbeitsformen urpldtzlich kennenzulernen, war fir viele Beschaftigte
eine grofle Herausforderung. Es ist davon auszugehen, dass auch ein Teil der
benoétigten Informations- und Kommunikationstechnologien bekannt war —
Computer, Laptop, Smartphone, WLAN respektive feste Internetverbindun-
gen gehoren langst zum Arbeitsalltag. Fur die Arbeitsplatze, die ins Homeof-
fice zu verlagern waren, gilt das allemal, zumindest fir den Grofteil der
Tatigkeiten. Es waren nicht die produktiven Bereiche, sondern die compu-
teraffinen Abteilungen aus der Verwaltung und Entwicklung etc., denen das
Homeoffice unbiirokratisch und manchmal Gber Nacht angeboten wurde.

Allerdings entstanden auch unter diesen zunichst giinstigen Bedingun-
gen Fragen und Wiinsche, die zeitnah gelost werden mussten. Neben den
Einschrinkungen durch technische Limitierung waren es vor allem arbeits-
organisatorische Aspekte wie ein geeigneter Arbeitsort oder die Lage der Ar-
beitszeit, die dabei eine grofle Rolle spielten, insbesondere wenn Betreuungs-
pflichten anstanden. Zudem war mit anhaltender pandemiebedingter
Entsendung ins Homeoffice ein Verlust an sozialer Einbindung verbunden.

Dieser betraf die Beziehungen zu Kolleginnen und Kollegen, die teilwei-
se nicht nur beruflicher, sondern auch privat-freundschaftlicher Natur wa-
ren. Diese Gemengelage fithrte dazu, dass nach einer ersten Phase der Neu-
gier und des Uberwindens auftretender Probleme schnell Wiinsche und
Bedarfe zutage traten, die sich auf die Arbeit und das Unternehmen, aber
auch auf die berufliche Zukunft bezogen. Angesichts von Uberlegungen, die
neue Arbeitsform auch nach der Pandemie zu nutzen und das Homeoffice
aus Rentabilititsgriinden zum normalen Arbeitsplatz zu erklaren, gingen da-
mit Unsicherheiten einher.

Positive Erfahrungen wie negative Befiirchtungen brachten seitens der
Beschiftigten einerseits konkrete Handlungsbedarfe zur Korrektur dysfunkti-
onaler organisatorischer Bedingungen hervor, andererseits Uberlegungen,
die eher Wunschcharakter im Sinne eines Best Case hatten. Dabei kommt es
zundchst zu einem Einrichten in die pandemische Situation, dann zur Fest-
stellung eintretender Probleme und alternativer Losungsansitze. Weiter in
die Zukunft gedacht dringt sich angesichts der Pandemiedauer immer stér-
ker die Frage nach einer Verstetigung des Homeoffice inklusive der zu erwar-
tenden Langzeitfolgen in den Vordergrund.
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Diese Entwicklungen sind nicht nur individuell ausgepragt. Sie berithren
Kollegschaften, Teams oder ganze Abteilungen und werden schnell Gegen-
stand betriebsritlicher Wahrnehmung und Beratung. Im Folgenden werden
die Ebenen der Beschaftigten bzw. der Betriebsrate zunachst getrennt darge-
stellt, um sie im Blick auf die Zukunft des orts- und zeitflexiblen Arbeitens
zusammenzufihren.

8.1 Handlungsbedarfe und Wiinsche der Beschiftigten

Angesichts der Eile, mit der Beschiftigte ins Homeoffice geschickt wurden,
verwundert es nicht, dass in den einzelnen Betrieben nicht alles von Anfang
an reibungslos funktionierte und es gelegentlich groen Bedarf an Unterstit-
zung gab. In Betrieben, die orts- und zeitflexibles Arbeiten schon seit Linge-
rem in der ein oder anderen Form (z. B. durch Betriebsvereinbarungen) gere-
gelt hatten, stellte sich die Situation angesichts der fundamentalen Dynamik
haufig nicht weniger dramatisch dar als in solchen Unternehmen, die nicht
tiber solche Instrumente verfugten.

Dennoch hatten Erstere eine Art Vorsprung in der gedanklichen Ausein-
andersetzung mit dem Thema - insofern rechnete sich die Rendite der tber
einen lingeren Zeitraum investierten Krafte in dieser Situation, wie das fol-
gende Zitat belegt:

,Und genau ... und als Freigestellter hab ich eben auch das Thema, ja, Mobili-
tit, mobiles Arbeiten und so weiter mitbegleitet. Auch die Entstehung von ein
paar Betriebsvereinbarungen, zum Beispiel dieses, ja, ,Bring your own device*
haben wir gemacht, mobiles Arbeiten. Ich hatte ein, zwei Vereinbarungen
mitgestrickt auch, und genau die sind so, ja, zum Teil derzeit auch entstanden,
wo ich eben auch in der Freistellung war. Und jetzt kommt das Thema natiir-
lich sehr stark noch mal in den Fokus, einfach durch diese - ja, ich sag jetzt
mal - coronabedingten Homeoffice-Zeiten, aber das ist eigentlich ... also war
vorher schon ein Fokus, wenn man gesagt hat: ,Okay, das Arbeiten generell
wird immer mobiler und teilweise kommen die Mitarbeiter auch nicht
mehr.* “ (Betriebsratsmitglied; Mess-, Steuer- und Regelungstechnik)

Allein die Geschwindigkeit des Umzugs ins Homeoffice sorgte jedoch dafiir,
dass die Beschiftigten auch dieser Betriebe Unterstiitzung brauchten. Dabei
ging es weniger darum, Computer physisch zu bewegen, zumal dies insbe-
sondere beim Arbeiten mit Laptop unproblematisch und ggf. sogar durch Be-
triebsvereinbarungen abgesichert ist. Substanzieller waren Bedarfe zur Aus-
gestaltung des Arbeitsplatzes. Mussten Schreibtische und Schreibtischstiihle
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zur Verfiigung gestellt werden, war das Unternehmen gefordert, entspre-
chende Transportkapazititen bereitzustellen und Lieferungen etc. zu organi-
sieren.

Allerdings erschien es in der dringenden Zeit der pandemiebedingten
Flucht ins Homeoflice nur bedingt opportun, auf eine Ausstattung zu dran-
gen, die ergonomischen Gesichtspunkten gentigte. Im Vergleich zur gewohn-
ten Buroausstattung schienen Abschliage hinnehmbar oder wurden pragma-
tisch auf die mehr oder weniger lange Bank geschoben. Zu Beginn der
pandemisch bedingten Verlagerung von Arbeitsplitzen wurde das Fehlen ei-
nes vergleichbaren Standards noch toleriert; angesichts der Eile wire das Be-
harren darauf selbst bei zentralen Gesichtspunkten des bestmoglichen Ge-
sundheitsschutzes — und damit auch der Absicherung der betrieblichen
Arbeitsfihigkeit — als kontraproduktiv erschienen.

Mit anwachsender Dauer wuchs jedoch die Einsicht, dass ergonomische
Arbeitsplatzausstattung im Sinne der Beschiftigten und des Unternehmens
und daher unter anderem in Betriebsvereinbarungen zu vereinbaren ist. Es
ist aber davon auszugehen, dass eine Biiroausstattung nicht in jeder Woh-
nung ihren Platz finde — immerhin verindert sie unter Umstinden die priva-
te Umgebung deutlich. Die Einhaltung ergonomischer Standards ist bei be-
vorzugter Homeoflice-Arbeit als Dauereinrichtung sicher sinnvoll, schien
aber zu Beginn der nicht abschétzbaren Notsituation nur bedingt ein zentra-
les Problem zu sein.

Die Beschiftigten hatten tberwiegend die Notwendigkeit erkannt, Pri-
senzarbeit zu minimieren und dies, wo moglich, durch den Wechsel ins
Homeoffice zu realisieren. Das war bei einigen mit wenig Aufwand verbun-
den, wihrend andere zunichst fir eine biiroahnliche Ausstattung im Eigen-
heim oder in der Mietwohnung sorgen mussten.

»Vorteil ist natiirlich dann gewesen, dass man wirklich auch neues Equipment
angeschafft hat, ne? Also hohenverstellbare Schreibtische beispielsweise, dann
auch ein Laptop, also dass man auch befihigt wurde, dann nicht nur an die-
sem Arbeitsplatz zu arbeiten, sondern eben auch von iiberall letztendlich, und
das war ... das war schon ein guter, guter Effekt daraus, ja? Ja, flexibles Arbei-
ten — nee ...

Interviewer: ,Agil.“

»Was sagtest du gerade?”

Interviewer: ,Agil.“

»Agiles Arbeiten, ja genau.“ (Betriebsratsmitglied; Mess-, Steuer- und Rege-
lungstechnik)

Eine solch komfortable Praxis war langst nicht Gberall gang und gibe - viel-
mehr gingen viele Unternehmen und Beschiftigte zu Beginn davon aus, dass
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die Zeit im Homeoffice begrenzt sei und man fiir die Dauer der Notsituation
ergonomische Aspekte vernachlassigen konne. Da war selbst das Arbeiten am
Kichentisch eine hinnehmbare Bedingung. Vorrangig gegeniiber dem aus
arbeitsmedizinischer Sicht akkuraten Arbeitsplatz schienen gesicherte techni-
sche Kommunikationswege zu sein. Der private Internetzugang gehort quasi
zur Normalausstattung, diesbeztglich war der Bedarf gering. Anfragen an
Betriebsrite oder Unternehmen betrafen eher die Ubernahme der Kosten fiir
den Internetzugang, etwa bei Flatrates.

Den Beschiftigten ging es nachvollziehbarerweise darum, die Ausstattung
des Arbeitsplatzes nicht privat zu finanzieren — schlielich stand angesichts der
Homeoffice-Arbeit auch eine wachsende Strom- und Heizkostenzahlung von
nicht abschitzbarem Umfang an. Der immaterielle Gegenwert in Form erhoh-
ten Gesundheitsschutzes durch das Homeoffice konnte dies nur mafig kom-
pensieren — spatestens mit der gesetzgeberischen Verordnung zur Homeoffice-
Pflicht schien klar, dass die Aufwendungen ausgeglichen werden miissen.

Vielen Beschaftigten erdffneten die Erfahrungen im Corona-Homeoffice
erstmals den Blick in die Welt der orts- und zeitflexiblen Arbeit, fir andere
bestitigten oder vertieften sich bereits bestehende Eindriicke. Die Erfahrun-
gen mit einem verstetigten, die gesamte Arbeitszeit umfassenden Arbeiten im
Homeoffice zeigten jedoch auch personliche Grenzen auf. Belastungen traten
deutlicher zutage als vielleicht zuvor oder erwartet.

Die Betriebe haben den coronabedingten Umzug ins Homeoffice ganz
unterschiedlich begleitet. Mitunter wurde das Equipment bis hin zum Biiro-
tisch an die Heimadresse geliefert; anderen Beschiftigten blieb es nahezu
selbst tiberlassen, sich arbeitsfahig zu machen. Informationstechnisch routi-
nierte Unternehmen waren klar im Vorteil, andere hatten eine steilere Lern-
kurve. Dasselbe lasst sich auch fiir die Beschéftigten annehmen.

8.2 Handlungsbedarfe und Wiinsche der Betriebsrate

Eine lingere Historie in der Beschaftigung mit orts- und zeitflexiblem Arbei-
ten bzw. deren Vorlaufern wie Teleheimarbeit etc. sehen Betriebsrite als gute
Grundlage fiir die in der Pandemie notwendige Uberstellung von Beschiftig-
ten ins Homeoffice. Erfahrungen mit Betriebsvereinbarungen zu (alter-
nierender) Telearbeit oder Ahnlichem versetzen sie in die Lage, Regelungs-
bedarfe abschitzen zu kénnen, Zielvorstellungen zu konkretisieren und die
Gestaltung proaktiv anzupacken. Der folgende Interviewausschnitt verdeut-
licht die generelle Zielsetzung, die damit unter anderem verbunden ist:
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,Es war tatsachlich ein sehr frither Ansatz, dieses tatsichlich auch Ortsflexible,
also nicht dieses Zeitflexible, sondern auch tatsichlich zu sagen: ,Du musst
nicht im Werk sitzen, ja, sondern du kannst das zu Hause machen, du kannst
das im - ich sag jetzt mal Giberspitzt — in der Bibliothek machen, im Schwimm-
bad machen, du kannst das machen, wo du willst, ja, musst nur sicherstellen,
dass der Datenschutz und so weiter klappt, das heift, dass dir keiner von hin-
ten Uber den Laptop schauen kann‘, und so weiter und so fort. Aber das war
schon immer so dieses Gekoppelte.“ (Betriebsratssekretar/in, Technologieun-
ternehmen Health Care)

Betriebsrite verfolgen das Ziel, moglichst viel an arbeitnehmerfreundlicher
Flexibilisierung zu erreichen, die in der Regel auch dem Betrieb zugute-
kommt. Abgesehen von technisch bzw. organisatorisch einzuhaltenden Pra-
missen eines zeit- wie ortsflexiblen Arbeitens geht es darum, den Beschaftig-
ten Freiriume beim Austben ihrer Tatigkeit zuzugestehen und dadurch
bessere Arbeitsleistungen zu erzielen. Diese doppelte Zielsetzung geht von
intrinsisch motivierten Beschiftigten aus, die in der Erwerbsarbeit Selbstver-
wirklichung und -entfaltung finden. Sie bediirfen nur in geringem Maf einer
konventionell iber Kontrollsysteme gesteuerten Aufsicht durch anwesende
Vorgesetzte und lassen sich eher am Outcome bzw. Output ihrer Tatigkeit
messen.

Dies reprasentiert einen modernen Arbeitnehmertypus, der sich selbst or-
ganisiert und zugleich pflichtbewusst einen produktiven Beitrag zum Unter-
nehmensergebnis leistet. Ein solcher ,Arbeitskraftunternehmer (Vof8/Pon-
gratz 1998) vermag es, seine Arbeit selbst zu kontrollieren, seine Leistung zu
reflektieren und sowohl in der betrieblichen Umgebung als auch am hausli-
chen Arbeitsplatz gleichermaf§en agil zu agieren und produktiv sein. Den-
noch ist die Anbindung an den Betrieb ein nicht zu unterschitzender Aspekt,
wie ein Betriebsratsmitglied hinsichtlich der Entwicklungen in einem ande-
ren Betrieb erldutert:

,Also, ich kenn da auch von anderen Unternehmen, die haben auch solche ...
Aber schon Jahre her, dass Hewlett Packard - ist ja auch ein Begriff ... Die ha-
ben auch so ein Modell gemacht, wo Leute, also auch teilweise aus dem Ver-
trieb oder Serviceleute, kein Biiro mehr hatten, ja, sondern die haben einfach
einen Container gehabt, so einen Rollcontainer. Da haben sie ihre personli-
chen Arbeitsunterlagen drin gehabt und wenn die kamen [...], haben sie die-
sen Container genommen und sich dahin gesetzt mit ihrem Laptop, wo Platz
war. Also kein festes Biiro, keine feste Abteilung. Ist natiirlich auch nicht
schon, ne? Der Zusammenbhalt und Teamwork und so weiter wird dadurch na-
tirlich auch nicht geférdert. Das heifft, man muss wirklich aufpassen, wenn
man jetzt diese Modelle jetzt so aufweicht und so frei und offen gestaltet, dass
jeder machen kann, was er will, dass da nicht so was wie ein Teamgeist und ein
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Wir-Gefiihl und auch Teamleistungen oder so was dann einfach verloren geht,
ne? So dieses Zugehorigkeitsgefiihl. Das ist ... Ich glaube, das ist ein sehr
schmaler Grat, den man da geht.“ (Beschaftigte/r, chemische Industrie)

Beflirchtungen betreffen nicht nur die Ausgestaltung des Homeoffice an sich,
sondern dessen Einbettung in eine ginzlich reorganisierte Erwerbsarbeit, in
der kollektiver Zusammenbhalt verloren geht. Die angesprochenen Rollcon-
tainer stehen sinnbildlich fiir isolierte Versatzsticke einer urspriinglich ge-
meinschaftlichen Arbeit.

Die Bedenken gegenitiber einer sich auflésenden gemeinschaftlichen Ar-
beit zeigen Grenzen einer Uberflexibilisierten Erwerbsarbeit auf, in der Ein-
zelne nur noch auf sich selbst angewiesen sind. In den Augen des befragten
Betriebsratsmitglieds ist damit ein Negativhorizont gleichsam vereinzelter
Arbeit verbunden, in der die Arbeitssubjekte allenfalls in ihren jeweiligen
Produktionsschritten aufeinander abgestimmt, aber nicht mehr gemein-
schaftlich arbeiten. Dass aus gewerkschaftlicher Perspektive damit ein Verlust
an Kollektivitat bilanziert wird, iiberrascht kaum. Er dirfte in der Tat eine re-
ale Gefahr etwa fir den Organisationsgrad darstellen.

Zugleich wird auf den sinnstiftenden Charakter einer gemeinschaftlich
erlebten Arbeit verwiesen und damit die Erwerbsarbeit als integraler Bestand-
teil eines erfillten Lebens postuliert. Keine Vereinzelung der Beschaftigten
zuzulassen ist daher ein ureigenes Interesse von Betriebsraten, das weit tber
diese machttheoretische Perspektive hinaus das Erwerbsleben der Arbeitssub-
jekte als nicht nur instrumentelle Erfahrung zum Zwecke des Gelderwerbs
thematisiert.

Betriebsrite sind sowohl hinsichtlich der Betriebsvereinbarungen als
auch im Hinblick auf Positionierungen zum Homeoffice in keiner einfachen
Situation. Die Bedarfe der Beschiftigten konnen vielfiltig sein; ihnen immer
und ggf. sofort zu entsprechen, ist kaum realisierbar. Das kann zu Diskussio-
nen oder Unstimmigkeiten fiithren, wie ein Betriebsratsmitglied ausfiihrt:

»Also, fragen Sie andere Kollegen hier im Haus, werden Sie auch andere Mei-
nungen erhalten, ja? Warum? Zum einen ist es schwierig, in der Vielfalt, die
wir hier am Standort abbilden, auch fiir uns als Gremium Betriebsrat — ich
sage jetzt mal — die Gratsche hinzubekommen, moéglichst alle Parteien glei-
chermaflen partizipieren zu lassen. Das ist schwierig, ja, also nicht in die Ecke
gedringt zu werden, zu sagen: ,Ihr macht Klientelpolitik’, ja?* (Betriebsrats-
mitglied, chemische Industrie)

Betriebsvereinbarungen wie Betriebsratsarbeit insgesamt sehen sich regelma-
Big der Kritik ausgesetzt, bestimmte Abteilungen wiirden durch gefasste Be-
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schlisse begtinstigt. Unternehmen bilden mit ihren Abteilungen zahlreiche
Mikrokosmen, deren Interessen nicht permanent und beziiglich jedes Aspek-
tes tibereinstimmen missen. Dieser Gemengelage als Betriebsrat gegeniiber-
zutreten und getroffene Vereinbarungen allen Beschaftigten zu ermaoglichen
bedarf haufig der Anpassung im Einzelfall. In Bezug auf das Homeoffice ist
z.B. meist die Zustimmung von unmittelbaren Vorgesetzten notwendig. Da-
mit wachst deren mikropolitische Macht und es kann zu Verzoégerungen in
den Aushandlungen kommen.

Beschiftigte interpretieren dies mitunter als Benachteiligung, verbunden
mit Schuldzuweisungen an die Betriebsrite, insbesondere wenn sie positive
Beispiele anderer Kolleginnen und Kollegen vor Augen haben. Die daraus
entstehende Spannung missen Betriebsrite in der Regel aushalten und zu-
gleich die Vertretung der gesamten Belegschaft aufrechterhalten. Dabei kann
es zu Ungleichzeitigkeiten in der Behandlung von Einzelfillen kommen, was
den Nachweis erfolgreicher Arbeit fir alle Beschaftigten erschwert.

Daraus lasst sich die Hoffnung auf eine gewisse Gelassenheit der Beschif-
tigten bzw. der Wunsch nach Verstindnis fir zeitlich versetzte Losungen ab-
leiten, damit der Eindruck einer Klientelpolitik erst gar nicht aufkommt. Un-
ter Umstdnden erfordert dies auch ein spezifisches kommunikatives Auftreten
von Betriebsriten, das Ungleichzeitigkeiten erlautert.

Auch das Management hinterfragt Positionen der Betriebsrite, wie der
folgende Interviewauszug belegt:

»Weil das Management sagt: ,Was habt ihr denn? Wir haben doch gar keine
Teilzeitwiinsche. Die Quote bildet das ab, was wir an Verlangen hier am
Standort verspiiren.© Und wir sagen: ,Mitnichten ist das der Fall. Ganz viele
Mitarbeiter stehen bei uns auf der Matte, wiirden das gerne realisieren, scheu-
en sich aber, den Eskalationsweg ... iiberhaupt einen Antrag zu stellen, weil es
dann offensichtlich ist. Und somit ist das immer so ein Ringen um die Positi-
on. Das kénnte man sich auch einfacher machen zu sagen: ,So ist der tatsich-
lich klassische Bedarf. Wie gehen wir damit um? Wo kénnen wir es denn rea-
lisieren?” “ (Betriebsratsmitglied, chemische Industrie)

Zur Abwehr von Anspriichen seitens der Belegschaft wird unternehmensseitig
haufig auf vermeintlich objektive Daten zur Nachfrage nach Teilzeit oder an-
deren Zeitmodellen inklusive orts- und zeitflexibler Arbeit verwiesen. Dem set-
zen Betriebsrite ihre durch enge Kontakte in die Belegschaft gespeiste Erfah-
rung und Kenntnis individueller Veranderungswiinsche entgegen. Es entsteht
eine Art evidenzbasierte Pattsituation, die Verhandlungen erschweren kann.
Damit stehen Betriebsrite sprichwortlich zwischen allen Stihlen. Sie
sind angesichts einer drohenden verweigerten Wiederwahl darauf angewie-
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sen, diese Spannung auszuhalten und produktiv im Sinne der gesamten Be-
legschaft zu wenden. Hinzu kommt die Orientierung an der giltigen Geset-
zeslage, die sich auch in den Betriebsvereinbarungen manifestiert. Das alles
kumuliert in einer Art Dienstleistungsverstindnis gegentiber den Bedarfen
der Belegschaft, das zugleich eine Daseinsberechtigung darstellt:

»Wir haben ... Ich glaube, man darf schon sagen, dass wir hier bei uns im
Haus auch als Betriebsrat einen hohen Anspruch daran haben, méglichst das
abzubilden, was man vielleicht als zeitgemaf§ jetzt bezeichnen wiirde, ja? Also
immer wieder zu reflektieren: Wie entwickelt sich die Landschaft um uns her-
um? Wie bleiben wir denn auch ein Stiick weit attraktiv? (Betriebsratsmit-
glied, chemische Industrie)

Nur ein gestaltender, aktuelle Fragen der betrieblichen Arbeitswelt aufgrei-
fender Betriebsrat ist in der Lage, die eigene Arbeit der Belegschaft gegeniiber
als gewinnbringend darzustellen. Das erfordert permanente Auseinanderset-
zung mit den drangenden Themen und schnelle Reaktionen. Eine gute Mog-
lichkeit dazu sind Pilotprojekte:

»Also, wir haben einen relativ grofen Rahmen wie zum Beispiel die Jahresar-
beitszeit, ja? Dann gibt es aber tatsichlich auch Betriebsvereinbarungen, die
auf ein kleineres Kollektiv wirken unter bestimmten Parametern. Und da pilo-
tieren wir einfach auch. Begrenzt, also muss immer begrenzt sein, zu sagen:
,Wir probieren das aus bis zum ... Da gibt es bestimmte Regeln, die einzuhal-
ten sind. Danach schauen wir: Wie ist es gelaufen? Passen an und entscheiden
auch: War es das? Hat der Pilot einfach nicht funktioniert? Brauchen wir das so
gar nicht? Das hat niemandem etwas gebracht, weder an Flexibilitit noch an
Wirtschaftlichkeit. Oder wo kdnnen wir es jetzt umsetzen? Das ist fiir Neu-
land, denke ich, immer eine gute Moglichkeit.“ (Betriebsratsmitglied, chemi-
sche Industrie)

Pilotprojekte eignen sich dazu, Themen zu platzieren, ohne fundiertes Wis-
sen Uber die Auswirkungen zu haben - das gilt fir Betriebsrite ebenso wie
fur das Management. Als zeitlich begrenzte Experimentierraiume lassen sich
in ihnen Anlage wie Folgen betrieblicher Umstrukturierungen erproben und
evaluieren. Dies geschieht in der Regel in einem geschiitzten Raum, der im-
mer auch die Mdglichkeit des Scheiterns und der Ruckfithrung beinhaltet.
Die Pandemie war in gewisser Weise ein solches Pilotprojekt zur Erpro-
bung eines grofs skalierten Einsatzes der orts- und zeitflexiblen Arbeit. Es
weckte jedoch in Betrieben die Begehrlichkeit, durch eine Fortfihrung tber
die Pandemie hinaus Arbeitsflichen einzusparen, indem man sie in die priva-
ten Rdume der Beschiftigten verlagert. Die sozialen Kosten gehen in entspre-
chende Berechnungen cher selten ein. Sie realisieren sich aber einerseits in
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der alltdglichen Arbeitspraxis, andererseits in Bezug auf die soziokulturellen
Dimensionen von Arbeit. Genau diese aber nehmen Betriebsrate wahr — an
der Belegschaft (vgl. Kapitel 6 und Kapitel 7) und an ihrer eigenen Arbeit.

Fur sich selbst dufSerten die Betriebsratsmitglieder den Wunsch nach ei-
ner Aufhebung des pandemischen Notbetriebs. Die Ablaufe innerhalb der
Gremien waren ebenso gestort wie die Kommunikation mit den Beschiftig-
ten. Beides erschwerte die praktische Betriebsratsarbeit, die immer darauf an-
gewiesen ist, ein Ohr am Unternehmen zu haben, d.h. Befindlichkeiten
nachzugehen, Probleme aufzuspiiren und vermittelnd zu 16sen.

Die mit der Pandemie einhergehenden Einschrinkungen wurden als be-
lastend erlebt — angefangen von unklaren formalen Bestimmungen, z.B. zu
Online-Abstimmungen, bis hin zum direkten Kontakt mit Beschaftigten. Sie
galten angesichts der zuvor moéglichen Praxis als unzureichend, zumindest
aber ausbaufihig. Bestimmte Software-Losungen mussten erst in ihrem Ge-
brauch eingetibt werden, die sozialen Verschiebungen vom Prisenz- zum
Online-Meeting machten auch vor den Betriebsratsmitgliedern nicht halt.
Auch fir sie galt wie fiir die Belegschaften: Pandemiezeit ist Lernzeit. Und:
Wer bereits vor der Pandemie technikaffin war, hatte Vorteile.

Unisono trat aber bei allen Interessenvertretungen schnell der Wunsch
nach Rickkehr in den Normalbetrieb in den Vordergrund, da die sozialen
Kosten zunahmen und mehr als nur Randphianomene darstellten. Insofern
spiegeln die Wiinsche der Betriebsrite einerseits den praktischen Bedarf an
Unterstiitzung fir die eigenen, pandemiebedingt entgrenzten Prozesse wi-
der, anderseits die Hoftnung auf eine Riickkehr zum Normalbetrieb. Dass ei-
nige Unternehmen die bestindige Auslagerung von Arbeitsplitzen erwogen,
triibte diese Zukunftsperspektive.

8.3 Zukiinftige Unterstiitzungsbedarfe

Bei den Zukunftsvorstellungen dominiert der Wunsch, die explorative Situa-
tion zu Beginn der massenhaften Homeoffice-Nutzung tiberwunden zu ha-
ben. Eine Erfahrung dieser ersten Phase ist, dass Umfang und Geschwindig-
keit des Ubergangs ins Homeoffice jede noch so ausgearbeitete Regulierung
zunichst an den Rand der Praktikabilitit brachten — sowohl innerhalb der
Belegschaften als auch bei der Betriebsratsarbeit.

Vieles spielte sich im Laufe der Wochen und Monate ab Mérz 2020 ein.
Dies verdeutlicht eine Lernkurve, die hdufig von Pragmatismus gepragt ist
und auf einer vertrauensvollen, wenn auch nicht konfliktfreien betrieblichen
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Sozialpartnerschaft basiert. Bereits in Kapitel 7.1 wurde auf den Wunsch
nach einer hinsichtlich Mobiliar- und Technologieausstattung hinreichen-
den Betriebsvereinbarung im Falle verstetigter Homeoffice-Praxis hingewie-
sen, um den Standard herkommlicher Buroarbeitsplatze auch dort zu ge-
wahrleisten.

Hinzu kommen organisatorische und immaterielle Belange. Hier sind er-
gonomische Erkenntnisse zu nennen, was etwa entsprechende Pausenrege-
lungen erfordert. Betriebsrite fordern neben der Freiwilligkeit der Tatigkeit
im Homeoffice auch hinreichende Freiraume, um Arbeitsverdichtung in mo-
biler Arbeit zu verhindern. Insbesondere konzeptionelles Arbeiten bedarf
kreativer Phasen und Auszeiten, um Gedanken neue Richtungen zu geben.
Dies ist technisch kaum abzubilden oder zu Uberprifen, sondern stellt eine
situative Anforderung dar.

Auch der soziale Austausch scheint technisch kaum abbildbar. Die Be-
deutsamkeit kollektiver Arbeit duflert sich im Bedarf an produktiver Kollegi-
alitdt (Carstensen/Matuschek 2020) — regelmafiigen und klar definierten Zei-
ten der Ko-Prisenz und entsprechenden betrieblichen Voraussetzungen
(zum gewinschten Umfang mobiler Arbeit vgl. Kapitel 6.1). Préferiert wird
alternierende Homeoffice-Arbeit, die oft als Wechsel von je zwei bzw. drei
Tagen Homeoffice und Biiroarbeitsplatz umrissen wird.

Des Weiteren ist eine passgenaue Betreuung bzw. Firsorge fiir Beschif-
tigte betrieblicherseits abzusichern. In diesem Zusammenhang wird einer
psychologischen Gefihrdungsbeurteilung grofles Potenzial beigemessen, mit
der Uberforderung, Isolation und daraus entstehender Minderleistung zu be-
gegnen ist, indem solche Risiken zunichst systematisch erfasst werden. Letzt-
lich sind zeitliche, riumliche und weitere arbeitsorganisatorische Belange bis
hin zur technischen Ausstattung strukturelle Pfeiler der Arbeit im Homeof-
fice, deren Bedeutung haufig unterschitzt wird.

Thr Zusammenspiel insgesamt beeinflusst jedoch die Qualitit der dort zu
leistenden Erwerbsarbeit stark. Diesbeziiglich Rosinen zu picken und sich
nur einzelner ausgewihlter Teilbereiche anzunehmen, diirfte der Komplexi-
tat der Aufgabe nicht gerecht werden. Erst die umfassende Gestaltung der
Homeoffice-Arbeit scheint diese Erwerbsform zu einem guten Ergebnis zu
fuhren:

,[Klar ist,] dass sich da sehr viel jetzt durch diese ganzen Erfahrungen, die man
gemacht hat, sehr viel andern kann. Man merkt das ja auch bei uns in der Fir-
ma, da sind ja auch schon Umfragen gestartet worden, wie wir zurechtkom-
men, was wir uns wiinschen, was wir gut finden, was wir schlecht finden. Und
ich glaube, das wurde auch sehr gut angenommen, und ich glaube, auch die
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Ergebnisse waren sehr interessant. Und ich glaube, dass es generell ein Um-
denken geben wird, wie Arbeitszeiten verteilt werden konnen. (Beschaftigte/r,
Genussmittel)

Arbeitszeitregelungen zu orts- und zeitflexibler Arbeit sind fiir Betriebsrate
eine wichtige Leitplanke bei der Ausgestaltung. Sie rechnen mit einer Aus-
weitung solcher Arbeitsformen und wollen sie gut geregelt wissen — eine Re-
aktion auf die Tendenz zu vielfiltig strukturierten Arbeitszeitmodellen, die
in den vergangenen Jahrzehnten immer starker Einzug in die Arbeitswelt
hielten, durchaus mit Vorteilen fiir Beschaftigte, andererseits jedoch auch
mit unerwinschten Folgen der Prekarisierung von Arbeit, wenn Teilzeitar-
beit nicht den Lebensunterhalt sichert.

In Bezug auf das Homeoffice und die damit zunichst in Bertthrung kom-
menden eher gut bis sehr gut qualifizierten Beschiftigten scheinen demge-
gentber gute Grundlagen zu bestehen, flexible Arbeitszeitmodelle durch Be-
triebsvereinbarungen  positiv.  zu konturieren und Flexibilitat fir
Unternehmen wie fiir Beschaftigte risikoarm abzusichern.

Zusammengefasst: Beschiftigte und Betriebsrite sind sich in Wiinschen
und Handlungsbedarfen weitgehend einig. Die pandemiebedingte massen-
hafte Homeoffice-Erfahrung gewihrte einen Einblick in Potenziale und Risi-
ken dieser Arbeitsform, die zuvor in sporadisch organisierten Einzelfallan-
wendungen aufgrund der dann guten Betreuung nicht hervortraten.

Umfangreiches orts- und zeitflexibles Arbeiten bringt andere Probleme
hervor als Einzelldsungen nach individueller Beantragung. Der Blick in die
Zukunft lasst Beschaftigte durchaus auf eine Vereinbarung von Arbeits- und
Privatsphire hoffen. Jedoch werden auch Befiirchtungen sichtbar, die bisher
gewohnte Arbeit so nicht mehr austiben zu kénnen - insbesondere der sozia-
le Aspekt des gemeinsamen Arbeitens geht verloren.

Dies ist fur die Betriebsratsmitglieder ein wichtiger Ansatzpunkt im Hin-
blick auf die eigene Tatigkeit. Sie brauchen die Nihe zur Belegschaft ebenso
wie umgekehrt; sie brauchen die direkte Kommunikation im Gremium,
ohne die Vorteile einer technisch vermittelten Kommunikation und Organi-
sation aufzugeben. Orts- und zeitflexible Arbeit gehort ebenso dazu wie die
Prisenz im Betrieb. Damit bewegen sich Betriebsrite auf der Hohe der Zeit
und werden kiinftig ebenso eine neue Normalitit eintiben wie grofere Teile
der Belegschaften.
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Die Corona-Pandemie in Deutschland mit ihren Folgen fiir Gesellschaft,
Wirtschaft, Politik, Kultur, Familien, Freizeit und Arbeit bis hin zum tagli-
chen Arbeitsablauf stellte simtliche Fallbetriebe vor immense Herausforde-
rungen. Diese und die damit einhergehenden Losungsansitze lassen sich
pandemiebedingt in zwei Cluster teilen.

Grundlegend zeigt sich, dass die verschieden stark ausgestalteten oder
grau gelebten Praktiken des mobilen Arbeitens vor allem zu Beginn der Pan-
demie ein funktionierendes Krisenmanagement ermdglichten. Wie in den
vorausgehenden Kapiteln dargelegt, beeinflussten Umfang, Qualitit und In-
tensitdt, mit der Mobilarbeitsthemen bereits implementiert und gelebt wur-
den, die eigenen Reaktionen zu Beginn der Pandemie direkt.

Je stirker die verschiedenen Bestimmungen zum mobilen Arbeiten be-
reits gelebt wurden und je besser der Betrieb sich darauf eingestellt hatte, mo-
biles Arbeiten allen Mitarbeitenden zu ermoéglichen, desto besser funktio-
nierte nach Aussagen der Fallbetriebe der Ubergang in die pandemiebedingte
erste Lockdown-Phase. Die grofSten Probleme diesbeziiglich hatten Betriebe
mit starren Strukturen und einer Betriebskultur, die vorrangig nicht auf Fle-
xibilisierung, Vertrauen und kommunikativem Konsensprinzip beruhte.

An dieser Stelle lasst sich ein erstes Fazit ziehen: Corona ist in weiten Tei-
len und insbesondere in den befragten tarifierten Betrieben keinesfalls als not-
wendiger Ausloser zu sehen, auf dessen Grundlage und Impuls hin sich die
Betriebe erstmalig mit mobilem Arbeiten beschaftigten. Vielmehr zeigt sich
vor allem in den Fallbetrieben — wobei hier eine Annahme fiir einen Grofteil
der Betriebe durchaus erlaubt ist — dass die Pandemie an vielen Stellen eher
wie ein Katalysator oder ein Brennglas fungierte, weniger als Ausloser.

Als Ausloser fungierte die Krise, wenn Gberhaupt, nur in Betrieben mit
geringem Bezug zu mobilen Arbeitsthemen bzw. mit einem geringen Flexi-
bilisierungsgrad. Dabei ist aber auch hier anzunehmen, dass Corona nicht al-
lein als Ausloser fungiert, sondern meist nur als einschneidendes Ereignis,
das eine Neubetrachtung erforderlich machte. Auffallend ist in den Fallbe-
trieben und dariiber hinaus, dass sich innerhalb der einzelnen Abteilungen
oft eine bestimmte Gegenkultur gebildet hat, die sich vorrangig auf Nachtei-
le mobilen Arbeitens beruft.

Ein Beispiel ist an dieser Stelle erneut das Verhalten einiger Vorgesetzter,
die vor allem aufgrund von Kontrollprinzipien und Misstrauen die Flexibili-
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sierung und Eigenverantwortung, die mobiles Arbeiten erfordert, von vorn-
herein ablehnten. Ob sich also in einem Betrieb bereits vor der Pandemie for-
derliche Bedingungen, gar eine férderliche Kultur oder eine eher konservative
Kultur hinsichtlich mobilen Arbeitens verankerte, wirkt sich in der Pande-
mie an mindestens zwei Stellen signifikant aus: zu Beginn bei den ersten Re-
aktionen (vgl. Kapitel 7.1) und mit Blick auf die nahe Zukunft.

Zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Study ist hinsichtlich der Pande-
mie noch kein umfassender Vorher-nachher-Vergleich méglich, und doch
zeichnen sich bereits Themen ab, die in eine neue (postpandemische) Nor-
malitit weisen.

Die genannten Auswirkungen sind in den Themen selektiv gelagert und
in den Fallbetrieben vor allem durch eine Determinante bestimmt, sodass
Entwicklungsprognosen in zwei Richtungen gehen. Sie unterscheiden sich
signifikant hinsichtlich der Frage, ob mobiles Arbeiten seit Pandemiebeginn
ausschliefSlich als eine Art Krisenreaktion betrachtet wurde oder ob die Reak-
tionen und Implementationen der Themen grundsatzlich auf mobiles Arbei-
ten abzielen. Die Unterschiede zeigen sich am besten mit Blick auf die Post-
Corona-Normalitat.

Im ersteren Fall sind krisenbedingte Reaktionen obsolet, wenn die Krise
nicht mehr vorhanden ist bzw. sich nicht mehr im Krisenformat zeigt — die
Pandemie ist vorbei, alles wird wieder wie vorher. Im zweiten Fall riicken die
Themen mobilen Arbeitens an sich in den Fokus; die Krise gilt als eine Art
Modus, in dem die Themen (notwendigerweise) ausprobiert werden. Insge-
samt zeigen die Befragungen der Fallbetriebe, dass viele Themen iiber die
Pandemie hinaus in die betriebliche Praxis und das Thema ,mobile Arbeit“
hinein wirken. Wie und in welchem Umfang, hingt von der beschriebenen
Ausrichtung ab.

9.1 Entwicklungsprognosen zu Arbeitsort und Arbeitszeit

Bei orts- und zeitflexiblem Arbeiten dirften sich mit zunehmender Aus-
ibung Routinen einstellen, die die Arbeit erleichtern. Zugleich verstetigen
sich aber auch unbeliebte Aspekte wie fehlende Ko-Prisenz der Kolleginnen
und Kollegen, vermehrte Abstimmungsprozesse und Zeitverlust durch ver-
mittelte Kommunikation. Die Beschiftigten ziehen Bilanz:

»Trotzdem hore ich von vielen Kollegen, dass die am Telefon sagen: ,Ich will

aber nicht dauerhaft. Also, es ist jetzt nicht so, dass die alle sagen: ,Oh, tschak-
ka, ich will jetzt nur noch von zu Hause arbeiten.” Weil was definitiv fehlt,
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sind die Sozialkontakte. Und dieses ... Also, ich sag mal: So nett das ist, mal ei-
nen virtuellen Kaffee zu trinken oder irgendwas, es ist aber doch was anderes,
wenn ich demjenigen gegeniibersitze und eben mitkriege, wie ist so eine Stim-
mung auch in der Gruppe [...]. Und insofern ist es schon so, dass viele sagen:
,Es ist okay.* Wir haben jetzt auch die Situation — das habe ich zumindest letz-
tens vor Kurzem gehort —, dass jetzt eher schon so zwanzig bis fiinfundzwan-
zig Leute wieder im Biiro sind. Das steigt jetzt langsam wieder an und das ist
auch in Ordnung.“ (Betriebsratsmitglied, Genussmittel)

Diese Aussage steht exemplarisch fiir die vieler weiterer Interviewter, vor al-
lem derjenigen, die nach der ersten Corona- und Lockdown-Welle und in der
ersten Konsolidierungsphase ab Juli 2020 befragt wurden. Bereits ab diesem
Zeitpunkt dufSerten die interviewten Betriebsratsmitglieder, es misse eine ge-
sunde Mischung zwischen betrieblicher Vor-Ort-Arbeit und mobilem Arbei-
ten geben, wobei in den Interviews pandemiebedingt hauptsichlich von
Homeoffice gesprochen wurde. In den Befragungen war vor allem die Diffe-
renzierung zwischen Biiroarbeit und Homeoffice die Bewertungsgrundlage
fur Entwicklungsprognosen zu Arbeitsort und -zeit.

In der Pandemie war orts- und zeitflexibles Arbeiten im eigentlichen Sin-
ne kaum moglich; vielmehr kam es zu einer Verschiebung des Arbeitsortes
nach Hause. Mittlerweile sind durchaus Ermtidungseffekte hinsichtlich die-
ser Arbeitsform erkennbar — vor allem weil sich das Homeoffice letztlich
doch weniger als Arbeitsstitte eignet als das betriebliche Biro und weil die
andauernde Vermischung von Arbeits- und Privatsphire Kraft kostet. Die
Ausstattung spielt hier eine wesentliche Rolle (vgl. Kapitel 6.2).

Insgesamt zeigt sich in den Fallbetrieben, dass fir eine Ad-hoc-Verschie-
bung des Arbeitsplatzes ins Private zwar notgedrungen ein Platz eingerichtet
werden konnte, dass die meisten Haushalte aber nicht dauerhaft darauf ausge-
legt waren. Einen Extra-Raum gab es in den seltensten Fillen, dberwiegend
wurde der Arbeitsplatz notgedrungen irgendwo in die heimische Einrichtung
integriert oder flexibel aufgebaut, z.B. am Kichentisch. Mitunter potenzier-
ten sich Probleme, wenn zwei Erwachsene im Homeoffice arbeiten mussten.

Zwar konnten bestimmte Birogegenstinde aus den Fallbetrieben ins
Homeoffice tibernommen werden, was zunéchst als positiv beschrieben wird.
Der tiberlassene Laptop, ein Schreibtisch oder die eigens eingerichtete Inter-
netverbindung erleichtern bzw. ermoglichen erst das Arbeiten im eigenen
Heim. Mit der Zeit jedoch verschwimmen diese positiven Effekte und es
kommt verstarkt zu den erwahnten Ermiidungserscheinungen.

Diese resultieren nicht zuletzt aus der Eindimensionalitit des Lebens-
alltags. Die sozialen Kontakte in Prisenz fehlen, denn aus dem kollegialen
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Zusammensein, und sei es nur der Blick auf andere Orte, entstehen Impulse
fur die eigene Gedankenwelt. Verstarkt wird dieser Effekt, indem sich nun
nicht nur Privat- und Arbeitsleben in den eigenen vier Wanden abspielen,
sondern auch Betreuungs- und Care-Arbeit (bedingt z.B. durch Kita- und
Schulschliefungen); zeitweise war sogar die Freizeitgestaltung pandemiebe-
dingt auf diesen Gestaltungsraum begrenzt.

Der auf die eigenen vier Winde der Mietwohnung oder im besseren Fall
des eigenen Hauses reduzierte Lebensraum veranlasste viele Befragte, zeitbe-
grenzt ins Biro zuriickzukehren und diese willkommene Abwechslung be-
reits in der Konsolidierungsphase nach dem ersten Lockdown zunehmend zu
praktizieren — teils aus betrieblichen Griinden: Zwar ermoéglichte die IT ver-
schiedene Titigkeiten im Homeoffice, andere Tatigkeiten jedoch erforderten
die Anwesenheit im Betrieb bzw. der Dienststelle, z. B. Laborarbeiten, not-
wendigerweise personliche Gesprache oder bestimmte Arbeitsschritte von
Verwaltungsangestellten.

In der Praxis etablierten sich innerhalb der Teams bzw. Abteilungen
schnell und unkompliziert verschiedene Organisationsformen und Abspra-
chen. Sie inkludierten hiufig jene Beschiftigten, die aufgrund ihrer Tatigkeit
verstirkt im Betrieb anwesend waren. Uber den Sommer 2020 stellte sich
eine Praxis ein, die auch in Zukunft als praktikabel gilt: Wer kommen muss,
der/die kommt; wer nicht, der/die arbeitet mobil.

Insgesamt ist ein klarer Wunsch beziiglich des Arbeitsortes erkennbar,
wobei es sich nicht einfach nur um einen Ort handelt. Die meisten Beschaf-
tigten wiinschen sich dauerhaft nicht das Homeoffice, sondern einen Modus
souveraner Zeitgestaltung unter Berticksichtigung der Unternehmensinteres-
sen. Es geht weniger um eine ginzlich individuelle Entscheidungsfreiheit
hinsichtlich der Arbeitszeit als vielmehr um arbeitsbezogenes, gemeinsames
Abstimmen von An- und Abwesenheiten. Damit lassen sich im besten Fall
Produktivitit #nd Vereinbarkeit steigern. Jedoch bestehen auch Risiken. Fast
alle Befragten aus den Fallbetrieben gaben an, Heim- und Buroarbeitsplatz
mehr oder weniger klar trennen zu wollen.

Vor allem aus den Interviews mit Betriebsratsmitgliedern, die vorrangig
zukunftsorientiert auf den Regelungs- und Vereinbarungskontext blickten,
ist ein Fokus erkennbar: Mobiles Arbeiten ist nicht gleichzusetzen mit der
Arbeit von zu Hause aus. Dies konne zwar der Fall sein, jedoch umfasse mo-
biles Arbeiten deutlich mehr. Der Arbeitsort der Zukunft wird sich daher, zu-
mindest wenn es nach den Befragten aus den Fallbetrieben geht, weniger
durch einen spezifischen Ort — Biiro oder Zuhause — auszeichnen, sondern hy-
bride Gestalt annehmen: Biiro und Zuhause.
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Die einst pandemiebedingt absolute Verschiebung des Arbeitsplatzes in
die Privatsphare ist fir die Befragten damit kein sonderlich zukunftsfihiges
Thema, vor allem nicht #nach Corona. Vielmehr geht es ihnen um eine Mobi-
lisierung und Flexibilisierung des Arbeitsortes, eine Erweiterung potenzieller
Orte, an denen man arbeiten kann. Dies geht einher mit dem Wunsch, diese
Arbeitsorte flexibel organisieren und arrangieren zu kdnnen.

Vereinbarkeitsthemen gehen hier weit hinaus tiber konkrete Anlésse, wie
sie aktuell diskutiert werden, z.B. Sorge- oder Pflegetatigkeiten. Vielmehr
winschen sich viele Befragte, ihren Arbeitsort flexibel an alltdgliche Anforde-
rungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf — z.B. kurzfristige Krank-
heit des Kindes und Arzttermine — oder die Work-Life-Balance anpassen zu
konnen.

Hinsichtlich des Verhiltnisses zwischen Homeoffice und Biiroarbeits-
platz wiinschen sich die meisten einen aus ihrer Sicht gesunden Mix, jedoch
maximal zwei bis drei Tage Homeoffice. Das wire im Einzelfall mit dem Un-
ternehmen und dessen Bedarfen abzukliren. Dabei sind Verinderungen
etwa vom gelegentlichen bzw. befristeten zum dauerhaften Einsatz in ihren
Konsequenzen zu bedenken.

Mit der Frage nach dem Arbeitsort in naher Zukunft geht fir die meisten
Befragten aus den Fallbetrieben die Frage nach der Arbeitszeit einher. Nicht
nur in Bezug auf das Hochstmafl an Homeoffice-Tagen ist Arbeitszeit, ihre Ein-
teilung und vor allem ihre Abrechnung elementar, wie folgendes Zitat zeigt:

»,Und dann auch die Frage ... was Sie gesagt haben, diese Flexibilisierung der
Arbeitszeit: ,Wann kann ich denn arbeiten? Kann ich auch mal am Wochenen-
de arbeiten? Kann ich dafiir mal unter der Woche vielleicht mal einen halben
Tag freimachen? Gibt es vielleicht etwas wie eine Jahresarbeitszeit, die ich er-
bringen muss? Da sind wir leider noch ein bisschen konservativ aufgestellt,
weil ... ich bin immer der Meinung: Je nachdem, welchen Job sie machen, die
schulden zwar dem Unternehmen schon irgendwo eine Arbeitszeit, aber ei-
gentlich eher mehr ein Ergebnis. Und bei uns wird gerne auf die Zeit [...]
auch geguckt: Wer macht dann wann wie viel? Aber das sagt ja nichts tiber die
Qualitit der Arbeit aus.“ (Management-Beschaftigte/r; Mess-, Steuer- und Re-
gelungstechnik)

Auch die Prognosen beziiglich einer zukinftigen Normalitit werden von
den Befragten vor allem unter Flexibilisierungsschwerpunkten gestellt. Pan-
demiebedingt machten viele Betriebe einen ersten Schritt, der jedoch eher als
Testlabor zu sehen ist. In den ersten Pandemiewochen 2020 stand einherge-
hend mit dem ersten Lockdown in vielen Betrieben eine Ausweitung der Re-
gelarbeitszeit auf der Agenda — unter unterschiedlichen Modi: Teils wurde
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Samstagsarbeit erlaubt, teils wurden die Tagesrahmenzeiten ausgeweitet, z. B.
auf 6 bis 22 Uhr.

In dieser Zeit sollten die Beschiftigten ihre Regelarbeitszeit leisten. Dies
fithrte bei den Befragten vorrangig zu positiven Effekten, so konnte auch im
folgenden Lockdown z.B. notwendige Betreuungsarbeit besser vereinbart
und geleistet werden.

Als Angebot ohne (kontrollierten) Zwang wurde diese Moglichkeit vor
allem fir den kurz- bis mittelfristigen Krisenmodus als sinnvoll geschitzt.
Auch die anstehende Arbeit mittels — mit den Vorgesetzten abzustimmen-
der - freier Planung mit privaten Aufgaben in Einklang bringen zu kénnen
stiefs bei den Befragten auf positive Resonanz. Dennoch zeigten die Gespra-
che, dass eine grundlegend offene Arbeitszeitgestaltung weiterer Aushand-
lungs- und Diskussionsraume bedarf.

Vor allem seitens der befragten Betriebsratsmitglieder veranschaulicht
das letzte Zitat einen Aspekt, der kiinftige Arbeitszeitmodelle generell betrifft
und in aktuelle Diskussionen miteinflieen sollte: Ein Modus muss gefunden
werden, wie eine derartige Flexibilitdt vereinbar ist mit einem mehr oder we-
niger formalisierten Abrechnungs- und Nachweissystem.

Hierzu bestehen unterschiedliche Ansitze — von einer strikt angenomme-
nen Regelarbeitszeit bis zur peniblen Eintragung der tatsichlich erbrachten
Arbeitszeit. Wie und wo die Arbeitszeit eingetragen wird, hingt vom Unter-
nehmen ab. Einige Fallbetriebe sehen klassisch eine Jahresarbeitszeit mit
Schwellensystem vor, das alarmiert, wenn Beschiftigte einen bestimmten
Schwellenwert iiber- oder unterschreiten. Bewegen sie sich innerhalb dieses
Korridors, konnen sie ihre Arbeitszeiten nach eigenem Modus eintragen.
Eng damit verbunden ist der Arbeitszeitnachweis.

Das letzte Zitat zeigt, dass hierfiir eine Vertrauenskultur in Verbindung
mit einer sich veraindernden Betriebskultur - in der es mehr um das Endpro-
dukt als um die quantitative Arbeitszeit geht — immens wichtig ist. Gleichzei-
tig lauten hier bei vielen Befragten die Alarmglocken:

»Das wird fiir viele im Homeoffice, glaube ich, auch eine Frage sein ... Wie
viele sagen auch: ,Ja, ich mochte nicht, dass du im Homeoffice auch noch
Uberstunden machst, das ist sowieso schon anstrengend genug.‘ Das wird ein
Thema, glaube ich, noch mal eine Herausforderung: Was, wie viel? Wann und
wie viel soll denn da erbracht werden tberhaupt? (Management-Beschaf-
tigte/r; Mess-, Steuer- und Regelungstechnik)

Wihrend die Interviewten der Flexibilisierung der Arbeitszeit und damit der
Anpassung an die eigene Lebenswelt positiv gegentiberstehen, sind Aspekte
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wie Uberarbeitung, stindige Erreichbarkeit versus Abschalten, Uberforde-
rung und potenzielle (Selbst-)Ausbeutung zu bedenken. Zusammenfassend
lasst sich erkennen, dass die Pandemie viele Themen des mobilen Arbeitens
erneut oder verschérft in Diskussions- und Aushandlungsriume brachte. Wo
und wie lange wir in Zukunft arbeiten, lasst sich anhand der Interviews nicht
prognostizieren. Vielmehr zeigt sich der Wunsch nach Offenheit und situati-
ven Entscheidungsmoglichkeiten, sowohl innerhalb wie aufferhalb der Be-
triebsstatte:

yIch wiirde sagen, so ein gesunder Mix wiirde mir gefallen. Also schon auch
prisent sein im Biiro, auch den Kontakt zu pflegen mit Vorgesetzten und Kol-
leginnen, auch so die sozialen Kontakte, auch mal in die Mittagspause zusam-
men zu gehen und so, das fehlt mir schon. Aber ich hab das auch zu schitzen
gelernt eben, die Ruhe, die man hier [...] hat im Homeoffice, und da auch
noch mal schnell etwas erledigen kann oder eine Ausarbeitung dann mal
macht, wo man dranbleiben kann eben, dann auch mal tiber zwei Stunden
und kann sich dann auch mal [...] abmelden, tber das [Programm]: ,Ich bin
jetzt in einer Besprechung, Konferenz oder sof, oder: ,Ich prisentiere irgend-
was.* Dann wissen die Bescheid, man will jetzt auch sagen: ,Ich will nicht ge-
stort werden.® Dann wird man auch nicht gestort. Also das ... also die Ruhe
die man hier im Biiro zu Hause hat, die hab ich auch zu schitzen gelernt.“
(Beschaftigte/r, chemische Industrie)

Dieses Zitat fasst den Tenor der Befragten zum Thema ,,Zukinftiger Arbeits-
ort und zukinftige Arbeitszeit“ gut zusammen und verdeutlicht den Fokus.
Es geht weniger um formalisierte Regelungen, wann man wo arbeiten kann
bzw. zu welchen Zeiten was moglich ist. Vielmehr geht es um eine generelle,
aber gerahmte Flexibilisierungstendenz. Der genannte Mix impliziert eben
dies: weniger eine Festschreibung, ob nun zu Hause gearbeitet wird oder im
Betrieb, vielmehr eine Anpassung an subjektive Lebenswelten und die Mog-
lichkeit, individuell zu planen und umzusetzen.

Die befragten Beschiftigten wie Betriebsratsmitglieder priorisieren ein
zukunftsfihiges Modell mit unterstiitzenden Vereinbarungen (z.B. um Ar-
beitszurtickhaltung oder potenzielle Selbstausbeutung zu verhindern), das in
der Ausgestaltung verstirkt auf die unteren Organisationsebenen wie das
Team, die Abteilung oder die/den Vorgesetzten abzielt. Eine Mischform, die
vor allem durch das Konsensprinzip (vgl. Kapitel 2) innerhalb der betreffen-
den Organisationseinheiten motiviert ist, beinhaltet einen weiteren Wunsch,
der in Zukunft vermutlich stirker in die Diskussionen drangen wird:

»Meine Wiinsche wiren, dass man ... dass man eigenverantwortlicher dann
auch entscheiden kann, mal von zu Hause aus zu arbeiten, dass es trotzdem
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aber irgendwo auch wieder einen Austausch gibt mit allen Kollegen, also dass
man immer die Moglichkeit hat, sowohl ins Biiro zu gehen als auch von zu
Hause aus zu arbeiten. Das wiren eigentlich so meine grofiten Wiinsche.*
(Management-Beschiftigte/r; Mess-, Steuer- und Regelungstechnik)

»Eigenverantwortlich®, ,selbstorganisiert®, ,kommunikativ im Team oder
mit den Vorgesetzten“ — diese Schlagworte werden in den Interviews mit al-
len Beteiligten der Fallbetriebe immer wieder angefithrt. Diese Themen wer-
den die kiinftigen Diskussionen um Arbeitszeit und -ort bestimmen. Sie stel-
len dabei nicht nur Worthiilsen dar, vielmehr geht es seitens der Beschiftigten
und Betriebsrite darum, solche Themen verantwortungs- und sinnvoll ge-
meinsam mit dem Management zu regeln - fiir die Fallbetriebe eine zentrale
Aufgabe betrieblicher Mitbestimmung tiber die Pandemie hinaus, vor allem
in Betrieben, die nicht in den Vorkrisenmodus zurtickschalten wollen:

»Also, ich glaube, man muss den ... Wichtig ist, man muss das Vertrauen in
die Mitarbeiter haben, dass sie auch von zu Hause aus effizient arbeiten. Da
gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der das ausnutzt. Deshalb wiir-
de ich vorschlagen, dass man das auch sicher irgendwo aufsetzt, dass man im-
mer auch ein bisschen auch trotzdem die Hand draufhat, wenn es nicht gut
funktionieren sollte, also dass man schon irgendwo ein Regelwerk auch hat.”
(Management-Beschiftigte/r; Mess-, Steuer- und Regelungstechnik)

9.2 Ausblick: Wie die Pandemie das orts- und zeitflexible
Arbeiten beeinflusst hat

Ist orts- und zeitflexibles Arbeiten lediglich eine Losungsstrategie in einem be-
trieblichen Krisenmodus? Oder bot die Pandemie Unternehmen ein Testlabor
fir dessen Ausweitung? Diese Frage ist aktuell nur ambivalent zu beantwor-
ten, denn Unternehmen mit Erfahrungen in orts- und zeitflexibler Arbeit hat-
ten hinsichtlich des Homeoffice Vorteile gegentiber unerfahrenen Betrieben.

Erste Unternehmen geben Biiroarbeitsplitze zugunsten einer ausgeweite-
ten Homeoffice-Kultur auf. Im Pandemieverlauf jedoch stellten sich in allen
Betrieben Fragen nach den Konsequenzen eines dauerhaften Homeoffice,
wissenschaftlich wie arbeitspolitisch: Inwieweit treibt die durch die Pande-
mie konturierte Debatte um orts- und zeitflexibles Arbeiten dessen Versteti-
gung und Ausweitung voran? Welche Aspekte spielen dafiir eine wesentliche
Rolle? Nachfolgend sollen diese Fragen unter drei Aspekten behandelt wer-
den, die die Befragten hiufig beztiglich des Einflusses von Corona auf orts-
und zeitflexibles Arbeiten nannten.
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Eine wesentliche Rolle wird einer potenziellen Kosteneinsparung durch
den Betrieb zugeschrieben. Viele Fallbetriebe konnten zwar weiterarbeiten
bzw. produzieren, insgesamt zeigt sich jedoch, dass die Pandemie Umsatze
und Profitabilitit der Betriebe erheblich beeinflusste. Vor allem Einsparpo-
tenziale in naher Zukunft erweisen sich fiir die Betriebe als wichtig. Die Re-
duzierung von Biiroflichen nimmt dabei breiten Raum ein:

,Und um das [explodierende Kosten] zu verhindern, dass wir dort weitere Bi-
roflichen anmieten, hofft man jetzt auf die Flexibilitit der Mitarbeiter nach
Corona praktisch, dass wir da zu Shared-Office-Platzen kommen kénnen, um
eben nicht noch einen Fliigel oder zwei Fligel anmieten zu miissen hier in
dem Biirogebaude, also im Sinne von ,Langfristige Kosten einsparen‘.“ (Be-
triebsratsmitglied, Gastgewerbe)

Durch ausgedehntes Homeoftice werden im Biiro bzw. Betrieb deutlich we-
niger Arbeitsplitze auf einmal bendtigt. Das spart Kosten vor allem bei Miet-
objekten, aber auch Unterhaltungskosten bei eigenen Objekten. Diese Uber-
legung gilt sowohl fiir die mobilarbeitsaffinen Betriebe als auch fiir jene, die
dem Thema vor der Pandemie noch skeptisch oder ablehnend gegentiber-
standen.

Die Befragten, die angaben, eher in mobilarbeitsskeptischen Betrieben zu
arbeiten, verbinden diesen betrieblichen Gedanken des Einsparpotenzials
haufig mit dem Phinomen, dass die Pandemie und die dadurch notwendige
Beschiftigung mit der Thematik bei vielen Betrieben zu einer ,,Geht doch
Mentalitit gefiihrt hat, obwohl viele Betriebe dem Thema ,,orts- und zeitflexi-
bles Arbeiten® vor der Pandemie eher konservativ gegeniiberstanden. Die
Einsicht, dass Homeoffice bei den eigenen Beschiftigten doch méglich ist
bzw. funktioniert, verstirkt die Debatte darum, Kosten einzusparen, indem
mehr Homeofice erlaubt wird. Kurzfristig hitten derlei Gedanken allerdings
eine andere Ausrichtung als unter langfristiger Perspektive:

1«

»Was mich noch mal interessiert oder was mich beschiftigt, ist das Thema
,Wie viel Arbeitsplatze wird denn das Unternehmen in Zukunft noch zur Ver-
fiigung stellen?* Und, wie Sie das auch ... Sie hatten das ja eben gesagt: Das
Equipment ist ja das eine. Normalerweise miisste ja dann auch ein Arbeitszim-
mer et cetera und alles und Strom und ... Wie das zur Verfigung gestellt wird,
das wird, denke ich, vom BR auch noch mal angestofen werden, dieses ganze
,Wer bezahlt es denn dann? “ (Management-Beschiftigte/r; Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik)

Der Wunsch nach Kosteneinsparung seitens des Betriebes stofst vor allem bei
den befragten Betriebsratsmitgliedern auf Widerstand. Zweifelsfrei lassen
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sich Biroarbeitsplatze einsparen, jedoch stellen sich dann Fragen nach der
Bezahlung des Heimarbeitsplatzes sowohl beziiglich der Ausstattung als auch
der laufenden Kosten. Steht nicht allen Mitarbeitenden ein Buroarbeitsplatz
zur Verfiigung, stellen sich verschiedene Fragen, z.B. hinsichtlich der An-
fahrt. Beispielszenario: Man kommt ins Biro und stellt dort fest, dass es kei-
nen freien Arbeitsplatz mehr gibt — mit der Folge, dass man wieder nach
Hause fahren bzw. anderweitig mobil arbeiten muss. Wie verhilt es sich hin-
sichtlich der verlorenen Arbeitszeit?

Auch eine mittelfristige Zukunftsperspektive stellt fir die Befragten aus
den Fallbetrieben eine grofe Unsicherheitskomponente dar. Zwar lassen sich
durch Einsparen von Biiroarbeitsflichen zweifelsfrei Kosten sparen. Jedoch
ergeben sich daraus Faktoren, die eine Ersparnis mittelfristig eventuell authe-
ben, denn wenn den Beschaftigten im Betrieb weniger Arbeitsplatze zur Ver-
fiigung stehen, sodass stets ein gewisser Prozentsatz mobil arbeitet, erfordert
das eine mitunter kostenintensive Infrastruktur und technische Ausstattung,.

Insgesamt verdeutlichen die Interviews hinsichtlich des Themas Kosten-
einsparung bereits in der Pandemie ein dynamisches Spektrum an betriebli-
chen Modellen. Letztlich werden auch generelle Desksharing-Modelle oder
weitergehende Losungen diskutiert. Hierin sehen viele Betriebsrite die Ge-
fahr, dass derartige Losungen als kurzfristig deklariert werden, obwohl es
sich um generelle Fragen der Arbeitsorganisation unter dem Fokus des Koste-
neinsparpotenzials handelt.

Eng mit dem Thema Kostenersparnis verflochten ist ein von den Befrag-
ten antizipierter bzw. wahrgenommener Verlust eines betrieblichen Schat-
zes: des informell-kommunikativen Wissens in der Belegschaft und der damit
verbundenen sozialen Komponente. Auch hier hat die Pandemie erhebli-
chen Einfluss auf den Diskussionstand zu orts- und zeitflexibler Arbeit. Viele
Befragte gaben an, dass vor allem nach dem ersten Lockdown und der ersten
Eingewohnungs- und Umstellungsphase die sozialen und informellen Kon-
takte zu den Kolleginnen und Kollegen am stirksten fehlten und dadurch
mehrere Ebenen des sozialen Austauschs verloren gingen.

Auf der einen Seite erodieren arbeitsbezogene direkte Kommunikations-
und Abstimmungsprozesse bzw. miussen diese rekonfiguriert werden. Be-
dingt durch den ersten Lockdown, in dem fast alle Mitarbeitenden mit mobi-
larbeitsfahigem Arbeitsplatz ins Homeoffice geschickt wurden, war es ad hoc
notwendig, teamintern teils tief verankerte betriebliche Abstimmungs- und
Kommunikationskanile neu zu organisieren. Dies gelang unterschiedlich
gut und unterschiedlich schnell und war im Wesentlichen durch die techni-
schen Mittel bestimmt, die bereitgestellt wurden.
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Zudem verschiebt sich die Kommunikation in ein virtuelles Setting. Sein
Gegeniiber in Konferenzen aufgrund der hohen Teilnehmerzahl nicht mehr
sehen zu kdnnen oder fiir jede Abstimmung terminliche Vorarbeiten leisten
zu missen, wirkt sich innerhalb des Teams oder der Abteilung auf Kommu-
nikationsprozesse aus, die zuvor direkt regelbar waren — mit durchaus negati-
ven Folgen:

»Negative Nebenwirkungen ... Jetzt musst du klar sagen: Wenn du dann Ab-
teilungen und Kollegen, wo einfach vieles durchs Kennenlernen einfach mit
Verstindnis und mit Augenkontakt [...], mit solchen Dingen gelost worden
ist, dass das jetzt zu sehr formalisiert wird und mit E-Mail oder Skype-Konfe-
renzen, mit Schuldigen-Suchen dann abgetan wird.“ (Management-Beschiftig-
te/r; Mess-, Steuer- und Regelungstechnik)

Der Verlust der direkten, durch physische Anwesenheit bedingten Kommu-
nikation forcierte in den Fallbetrieben eine Neuordnung interner Teamkom-
munikation. Diese gelang laut den Fallbetrieben in Bezug auf die formalisier-
ten und arbeitsbezogenen Themen sehr gut und schnell. Sobald ein
technischer Modus gefunden worden war, sich direkt arbeitsbezogen auszu-
tauschen, liefen viele dieser Kommunikationskanile niedrigschwellig und
selbstorganisiert in den Teams. Es zeigt sich: Je grofer die Anzahl der einbe-
zogenen Personen in diesem Kontext ist, desto weniger nahmen die Befrag-
ten wahr, sich hier arbeitsbezogen austauschen zu kdnnen.

Vielmehr galt bei Grofsveranstaltungen: Mikrofon aus, Kamera aus und
dann wird vorgetragen. Vor allem in der Konsolidierungsphase ab Mai/Juni
2020, grundlegend aber ab dem Moment, in dem technische Voraussetzun-
gen geschaffen waren und sich die jeweilige Organisationseinheit oder das
Team in seiner Kommunikation ,gefunden® hatte, nahmen formale, arbeits-
bezogene Besprechungen stetig zu. Das lieff die Beschiftigten die zweite
Ebene der innerbetrieblichen Kommunikation stirker vermissen: informelle
Kommunikation und direkte soziale Kontakte.

,Und das Sich-Besprechen ist ja jetzt derzeit, wo jetzt viele Homeoffice ma-
chen, eher intensiver geworden. Und ja, aber die Kontakte gehen halt auch
verloren dann. Also, ich hab das selber auch gemerkt, wo ich ... wo ich einfach
da ... wo ich keinen direkten Arbeitsbezug hab zu Kollegen, die hab ich ... in
acht Wochen Homeoffice-Zeit hatte ich keinen einzigen Kontakt dorthin.
Wenn man jetzt vor Ort im Unternehmen ist, liuft man sich natiirlich mal
tiber den Weg und sagt mal Hallo. Oder man geht mal zusammen in die Kan-
tine was essen oder man tauscht sich dann mal aus, also das schon. Deswegen
ist es ist es auch gemischt.“ (Betriebsratsmitglied; Mess-, Steuer- und Rege-
lungstechnik)
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Was fast allen befragten Beschiftigten, aber auch den Betriebsratsmitgliedern
in der Pandemiezeit am starksten fehlt, ist der informelle Austausch mit den
Kolleginnen und Kollegen — nicht allein die arbeitsbezogene Kommunikati-
on und nicht primar Abstimmungsthemen, ebenso wenig nur das Teilen von
Arbeitsstand oder dienstliche Verabredungen. Vielmehr geht es um die eige-
ne Sichtbarkeit. Viele Beschaftigte berichten, ihnen sei bewusst geworden,
wie wertvoll betriebliche Zusammenarbeit jenseits formalisierter Bestim-
mungen ist und Gemeinschatft stiften kann.

Diese prozessorientierte Kollegialitit wird im Laufe der andauernden
Homeoffice-Phase als immer wichtiger beschrieben. Durch den Wegfall des
taglichen Zusammentreffens im Biro fehlen die klassischen Flurgesprache,
der gemeinsame Kaftee, der direkte soziale Austausch mit den Kolleginnen
und Kollegen. Was aber vor allem auffallt, ist die Wichtigkeit dieser haufig
beildufigen Situationen vor Ort fiir die betrieblichen Prozesse.

Zu einem klassischen Biiroarbeitstag gehort, Dinge informell zu erledi-
gen — beispielsweise im Vorbeigehen am Biiro der Kollegin —, Netzwerkaus-
tausch zu betreiben oder einfach mal um einen alternativen fachlichen Blick
oder Hilfe zu bitten. Fehlt dies, findet ein Entfremdungsprozess sowohl auf
formeller als auch auf informeller Ebene statt — mit Auswirkungen auf die di-
rekte bzw. informelle Zusammenarbeit im Team:

»Also, da muss man dran arbeiten, dass ... Da sollte es Konzepte geben, mogli-
cherweise auch fur Betriebsrate, dass wir da [...] unsere Antennen aufstellen
und ... Weil das kann dann langfristig wirklich zu einer grofen Unzufrieden-
heit und zu groflen sozialen Spannungen in so einer Organisation fithren, wo
sich Leute vor Corona super verstanden haben, und plétzlich muss man wis-
sen, warum sie sich jetzt nimmer verstehen.“ (Betriebsratsmitglied, Fahrzeug-
hersteller Kraftwagen)

Insgesamt bewirkte die Pandemie eine beschleunigte Adaption von digitaler
Kommunikation und zeigt gleichzeitig, dass teaminterne Kommunikation
und Zusammenarbeit auf lange Sicht nicht ausschliefSlich digital funktionie-
ren. Die Kooperation im Team wird als etwas beschrieben, das man aktiv
pflegen muss und seitens der Beschiftigten pflegen will. Bei rein digitalen
Settings erfordert dies zusatzliche Kapazititen und Kompetenzen.

Nehmen die formalen Kommunikationsanlisse zu, werden informelle
Austauschrunden eher als Belastung wahrgenommen — sich aufraffen zu ms-
sen, jemanden explizit zu kontaktieren oder einen Termin zu vereinbaren.

Losungsansatze gibt es in der Praxis auf zwei Ebenen. Einerseits stromten
die Beschiftigten wieder verstarke in die Biiros, sobald dies pandemisch mog-
lich war, um die informelle, prozessorientierte Kollegialitit zu leben und zu
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pflegen. Daran wird die Bedeutung einer hybriden Ausgestaltung orts- und
zeitflexiblen Arbeitens sichtbar. Rein mobiles Arbeiten oder gar reines Home-
office dirfte nicht gewiinscht sein, aber auch auf Dauer negative Effekte wie
den Verlust der prozessorientierten Kollegialitat mit sich bringen.

Andererseits zeigt der letzte Interviewausschnitt, dass Betriebsrite ein Be-
wusstsein dafiir entwickelt haben, Kommunikation und Teamstrukturen in
einem mobilen Setting oder im Homeoffice konzeptuell zu fordern, z.B.
durch virtuelle Kaffeepausen oder Verabredungen zum gemeinsamen Feier-
abend. Ziel ist es, die Beschaftigten und ihr Wohlbefinden nicht aus den Au-
gen zu verlieren. Im Vordergrund steht eine psychosoziale Stabilisierung der
Kolleginnen und Kollegen in einer aulergewohnlichen Situation wie z.B.
Corona und in einem auffergewdhnlichen Setting, z. B. Desksharing.

Zusammenfassend zeigt die Pandemie, dass die aktuelle, grofStenteils in
die eigenen vier Winde verlagerte Arbeit und damit einhergehend auch die
Kommunikation mit anderen Beschiftigten und Vorgesetzten ein deutlich
schwerwiegenderes Phanomen ist als z.B. eine freiwillige und eventuell nur
in Teilzeit ausgelebte Situation des mobilen Arbeitens.

Damit einher gingen aus den ersten Pandemiephasen Effekte, die weit in
die Zukunft des orts- und zeitflexiblen Arbeitens strahlen werden. Einerseits
wird eine reine Homeoffice-Aktivitit ohne soziale Komponenten wie z.B. ei-
nen konzeptionell geregelten formellen wie informellen Austausch nicht
dauerhaft nutzbar sein; andererseits ermdglicht die pandemische Lage ein
ideales Testlabor fiir teaminterne Kommunikation und Zusammenarbeit un-
ter mobilen Arbeitsbedingungen.

Die Implementierung einer Kultur, die prozessorientierte Kollegialitit er-
moglicht, konzeptionell verankert und letztlich unterstiitzt und fordert, ist
nicht allein Aufgabe der betrieblichen Mitbestimmungsakteure. Zwar kon-
nen sie grundlegende Regelungen und Moglichkeiten vereinbaren, die kon-
krete, teambezogene Rolle ist hierbei jedoch meist Fithrungsaufgabe — ein
dritter Effekt, durch den die Pandemie einen Ausblick auf zukiinftiges orts-
und zeitflexibles Arbeiten ermdglicht.

Die befragten Fallbetriebe zeichnen beziiglich der Fuhrungsarbeit in
Pandemiezeiten zwei Pfade. Die eine Richtung ist gepragt von kooperativen
Strukturen in der Fihrungsarbeit und einer damit einhergehenden Offenheit
bei gleichzeitigem Vertrauen in Bezug auf mobiles Arbeiten (so auch bereits
vor der Pandemie).

Auf der anderen Seite werden wiederholt eher konservative Fihrungs-
krafte beschrieben. Diese zeichnen sich weniger aus durch eine kooperative
und auf Konsens beruhende Regelung und Praxis mobilen Arbeitens, son-
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dern eher durch bereits bei der Beantragung stark hierarchische und potenzi-
ell konflikthafte Eigenschaften. Das muss nicht ausschliefSlich auf die Arbeit
der Beschaftigten bezogen und damit auch nicht zwangslaufig nur mit dem
Misstrauen den eigenen Angestellten gegentber erklarbar sein:

»Also, da waren durchaus Fihrungskrifte dabei, die sind nie daheim ins mobi-
le Arbeiten gegangen. Die waren immer in ihrem Buro. Ja also, es war zwar
nicht erwiinscht, aber es war ja jetzt nicht strikt verboten. Und dementspre-
chend waren die auch weiterhin fort gewesen und probieren jetzt halt natir-
lich auch wieder, ihre Leute vor Ort zu kriegen.“ (Betriebsratsmitglied, chemi-
sche Industrie)

Die Griinde dafiir, Homeoffice oder mobiles Arbeiten (schon vor der Pande-
mie) nicht bzw. nur in Ausnahmeféllen zu erméglichen, scheinen subjektiv
zu sein und liegen dartber hinaus in einem Geflecht aus betrieblichen Vorga-
ben, einer bestimmten Regelungspraxis, aber auch in der gelebten betriebli-
chen Kultur begrindet. Diese Betriebskultur kann, wie im letzten Zitat an-
klingt, auf einer eigenen Arbeitshistorie fuflen, die dem Fithrungsverhalten
eine signifikante Bedeutung zukommen lasst.

In den Befragungen ergab sich vorrangig, dass Vorgesetzte nicht zwangs-
laufig der/dem Mitarbeitenden kritisch oder misstrauisch gegentberstehen;
insbesondere beziiglich der Arbeit im Biiro besteht oft eine Vertrauensbasis.
Vielmehr hegen die betreffenden Fiihrungskrafte Misstrauen gegeniiber der
mobilen Arbeitsform, auch aufgrund eigener Erfahrungen. Die Griinde fiir
Fuhrungskrafte, mobiles Arbeiten nicht oder nur unter Protest zuzulassen,
sind vielfaltig. Sie alle fiihren mit Blick vor die Pandemie haufig zu kon-
flikthaften Situationen zwischen Beschaftigten, Vorgesetzten und dem Be-
triebsrat. Jedoch zeigt sich ein spannender Veranderungsprozess:

»Also, viele mussten sich jetzt dran gewdhnen und sind noch nicht hundertpro-
zentig begeistert, so wie ich das mitbekommen habe. Aber ich sage mal: Sie kon-
nen es tolerieren. Also, und da das Ganze ja auch ... also, es hat wirklich so die
Vorstandsansage, die braucht es. (Betriebsratsmitglied, chemische Industrie)

Auch hier fungiert die Pandemie als notwendiges Experimentierfeld betrieb-
licher Arbeitsorganisation. Bedingt durch den ersten Lockdown wurden
Fuhrungskrafte angewiesen, Homeoflice umzusetzen. Die Vorgaben dafiir
wurden zu Pandemiebeginn in den befragten Betrieben meist durch zentrale
Betriebsorgane bestimmt, die konkrete Umsetzung wurde dann in die ver-
schiedenen Abteilungen abgegeben.

Vorgesetzte waren damit nicht mehr mit der Frage beschaftigt, ob Home-
office moglich ist, sondern mit der Aufgabe, es umzusetzen und so die Abtei-
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lung bzw. den Betrieb am Laufen zu halten. Wie gut dies gelang, hing von
vielen Faktoren ab. Auch an dieser Stelle zeigt sich in den Interviews: Je star-
ker die gelebte (Fithrungs-)Kultur mobile Arbeit bereits konzeptionell und in
der Arbeitspraxis verankert hatte, desto leichter fielen die pandemiebeding-
ten Umstellungsprozesse.

Zusammengefasst

Die Umstellung auf das Arbeiten im Homeoffice zu koordinieren war in vie-
len befragten Betrieben zu Beginn der Pandemie, im anschliefenden Som-
mer und weiterhin eine in vielerlei Hinsicht von den Betriebsriten gestiitzte
und strukturierte Fihrungsaufgabe, die vom strategischen Management fest-
gestellt und an operative Ebenen delegiert wird. Die beiden angefithrten Aus-
sagen zeigen, dass sich je nach Koordinierungsgrad sich in der betrieblichen
Praxis unterschiedliche Gestaltungsformen ergeben.

Etwa ein Drittel der Befragten berichtete, dass sich manche Vorgesetzte
zwar im Krisenmodus mit der neuen Arbeitsform durchaus arrangieren
konnten, jedoch mit Beginn der Konsolidierung eine Normalisierung einlei-
teten, die in den meisten Betrieben mit dem Rickholen von Beschaftigten
verbunden war. Die Bevorzugung konventioneller Arbeitsformen, Kontroll-
bestrebungen oder andere innerbetriebliche Prozesse konnen hier durchaus
ein Erklarungsansatz sein.

Pandemiebedingt waren die Beschéftigten (inklusive der Fihrungskrafte)
in den Betrieben anfinglich kollektiver Verunsicherung ausgesetzt. Je umfang-
licher bereits orts- und zeitflexibles Arbeiten ausgetibt wurde, desto weniger
Vorurteile seien in der Diskussion bestimmend gewesen, so die Befragten. Da-
ruber hinaus zeigt sich, dass Vertrauen in diesem Zusammenhang eine zentra-
le Komponente ist, in der sich das Spannungsfeld zwischen (notwendiger) An-
wesenheit und (gelebter) Abwesenheit vom physischen Arbeitsplatz aufbaut.

Die Pandemie bietet hier einen neuen Ansatzpunkt hinsichtlich der Fiih-
rungsarbeit an. Die meist komplett ins Homeoffice verschobene Arbeitswelt
- zumindest zu Beginn bzw. wo moglich —, aber auch der Arbeitsalltag jener,
die nicht mobilarbeitsfahig waren, machten verstirkt koordinierende Fiih-
rungsarbeit notwendig. Das stellte klassisch hierarchische Fithrungsarbeit in
den Hintergrund.

Vielmehr war es laut den Befragten aus den Fallbetrieben notwendig ge-
worden, eine teaminterne Kommunikationsstruktur zu fordern, Kommunika-
tions- und Arbeitsprozesse zwischen den Teammitgliedern zu Pandemiebe-
ginn zunichst einzurichten und dann in geregelten — sowohl formalisierten
wie auch informellen — Austausch- und Abstimmungsprozessen zu etablieren.
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9.3 Fazit

Die Pandemie 16ste die massenhafte Entsendung von Arbeitskriften ins
Homeoffice aus. Sie traf in vielen der im Studiensample tarifierten Unterneh-
men auf hinsichtlich Technologien wie Betriebsvereinbarungen relativ gut
aufgestellte Betriebe. Teils auf jahrzehntelanger Erfahrung beruhende Rege-
lungen unterschiedlicher Formen orts- und zeitflexibler Arbeit bildeten die
Basis fiir einen relativ reibungslosen Wechsel ins — mitunter nicht nur an-
fanglich — mehr oder weniger provisorische Biiro im eigenen Zuhause.

Dies wurde in allen Betrieben aktiv von den Betriebsriten begleitet und
fand zumeist in deren enger Absprache mit dem Management statt. In unter-
schiedlichem Ausmaf sind Betriebsrite und/oder betriebliche Arbeitsorgani-
sation daran beteiligt, die Arbeitsbedingungen zu kontrollieren — in der Mas-
se ist dies hdufig nicht leistbar oder mit Fragen zum Schutz der Privatsphire
auch datenschutzrechtlich problematisch. Eine engmaschige Prifung ist nur
beziglich der technischen Anbindung noch vergleichsweise einfach durch-
zufiihren — entweder verfiigt man iber eine hinreichende Verbindung oder
sie wird optimiert.

Die Arbeitszeit ist weniger einfach zu kontrollieren, insbesondere wenn
viele Arbeiten wie z. B. konzeptionelle Schritte, Daten- und Textverarbeitung
auch ohne Einbindung in die betriebliche Technik méglich sind. Homeoffice
lasst sich auch im Wechsel von Online- und Offline-Tatigkeiten vollziehen
und entzieht sich damit den arbeitszeitlichen Regelungen. Schlecht zu tGber-
priifen sind aus Sicht des Arbeitsschutzes die realen Arbeitsbedingungen im
Homeoffice.

Neben Platzproblemen (insbesondere in Mietwohnungen) zeichnen sich
verschiedene problematische Konstellationen ab, die einem guten Arbeiten
abtraglich sind — sei es die Zerlegung von Arbeitszeit durch private Betreu-
ungsaufgaben (Stichwort: temporire Schulschliefungen) oder der Arbeits-
platz am Kichentisch mit entsprechendem Mobiliar. Unterschiede zeigen
sich danach, wer den heimischen Internetzugang allein nutzte oder ihn mit
Partnerin, Partner und/oder Kindern teilte. Diesbeziiglich sind mannigfalti-
ge Unterschiede zu verzeichnen, die Betriebsvereinbarungen als Ausdruck
von gesetzten Mindeststandards umso wichtiger machen.

Dem Zeitfaktor ist eine diachrone wie synchrone Dimension zu eigen —
anders ausgedriickt: Es geht um den einzelnen Tagesablauf ebenso wie um
die Aneinanderreihung der Tage zu einer mehr oder weniger langen, gleich-
formigen Schnur. Im Verlauf des pandemiebedingten Homeoffice zeigte sich
deutlich: Wihrend zu Beginn noch der Gedanke an eine verbesserte Verein-
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barkeit von Familie und Beruf dominierte und sich angesichts von Schul-
schlieBungen noch stirker positiv ausprigte, wurden in spateren Interviews
vermehrt Erschopfungszustinde thematisiert, das Gefiihl der Vereinsamung
und Uberforderung, wachsende Abstimmungsprobleme und nicht zuletzt
eine gewisse Sehnsucht nach betrieblichem Arbeitsalltag.

Folglich wurde das andauernde Homeoffice iiber fiinf Tage in der Woche
als wenig attraktives Arrangement eingeschitzt. Tendenziell sprechen sich
viele Beschaftigte wie Betriebsrite fiir ein Komplementirmodell aus: tagewei-
se Homeoffice oder Prisenz im Betrieb. Dabei wird relativ oft ein Modell von
zwei Funfteln zu drei Finfteln der wochentlichen Arbeitszeit genannt. Insbe-
sondere kommt es den Befragten auf eine der eigenen Zeitsouveranitit entge-
genkommende Einteilung an, die gegentiber starren Modellen hohe Flexibi-
litdt aufweist. Je nach Bedarf die betriebliche An- und Abwesenheit selbst
und ohne grofere Hiirden gestalten zu kénnen, ist ein hohes Gut.

Das verweist darauf, dass die Arbeitsform Homeoffice bzw. orts- und zeit-
flexible Arbeit zwar auf digitalen Technologien basiert und die Qualitit die-
ser Basis eine wichtige Grundlage fiir die Qualitit des Arbeitsplatzes ist; dafir
aber miussen auch arbeitsorganisatorische Vorkehrungen eingehalten wer-
den, die den iblichen Normen entsprechen. Dauerhaft in Provisorien arbei-
ten zu mussen, steht der Nachhaltigkeit von orts- und zeitflexiblem Arbeiten
entgegen. Neben diesem Rahmen sind es vor allem soziale Faktoren, die ein
Gelingen der Arbeit im Homeoffice oder riumlich wechselnder Arbeitsplatze
ermoglichen bzw. die Chancen dafiir erhéhen.

Die Verlagerung von Erwerbsarbeit in den heimischen Kontext ist ver-
bunden mit Uberlagerungen durch Aufgaben im familiiren Kontext, die
mindestens in Teilbereichen geschlechtsspezifisch zudem ungleich verteilt
sind (Carstensen et al. 2022). Haushalt und Erwerbsarbeit als einander tiber-
lappende Anforderungen zu (re-)organisieren ist eine andauernde Aufgabe,
die insbesondere im alternierenden Homeoffice stets nachjustiert werden
muss, weil die relevanten Parameter — Arbeitsumfang und -dringlichkeit, sich
verandernde Bedarfe von Kindern oder anderen zu Betreuenden, externe Im-
pulse wie die Verlagerung von Infrastruktureinrichtungen (Supermirkte,
Schule etc.) — selbst fluide sind.

Das gilt zwar auch zu Zeiten ohne Pandemie und auch fir nicht ent-
grenzt Arbeitende, hat jedoch im Homeoffice unmittelbare Qualitit. Verlin-
gerte Versorgungswege auf der Heimfahrt vom Biiro mdgen verirgern; sie in
einen zerteilten und mit Arbeits- wie Betreuungsaufgaben vollen Tag zu inte-
grieren kann eine persistente Herausforderung sein, da haufig der eigene An-
spruch auf Anwesenheit und Sichtbarkeit am Computer implizit mit-
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schwingt. Ein permanent schlechtes Gewissen gegentiber Personen aus dem
sozialen Umfeld oder den Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten zu haben
kann zur Belastung werden.

Eine weitere wichtige soziale Komponente ist die Erosion des Gemeinsa-
men in zeitlich extrem ausgedehntem Homeoffice gegeniiber der Erfahrung
kollektiver Aktivitit in der Prasenzarbeit. Die dauerhafte Abwesenheit vom
Betrieb wihrend der Pandemie hat soziale Kontakte in der und fiir die Arbeit
empfindlich gestrt oder zumindest erschwert. Zwar konnten so auch uner-
wiinschte Kontakte zu vielleicht als unsympathisch empfundenen Kollegin-
nen und Kollegen reduziert werden; sie aus Griinden der Arbeitstatigkeit
wiederaufnehmen zu missen, hat diesen Vorteil jedoch schnell zunichtege-
macht.

Entfallen sind hédufig unterstitzende Kollaborationen auf dem kleinen
Dienstweg, das Flurgesprich oder die gemeinschaftliche Absprache zu einem
Arbeitsproblem - all dies musste relativ aufwendig durch Kommunikations-
prozesse geplant, initialisiert und aufrechterhalten werden. Dabei geht es we-
niger um den Austausch tGber private Angelegenheiten, vielmehr steht die Si-
cherung des Arbeitsablaufs im Sinne einer prozessorientierten Kollegialitit
im Vordergrund - einschlielich der Atmosphire eines sozial geteilten Ar-
beitsprozesses, der fiir viele Beschaftigte sinnstiftenden Charakter hat.

Im Verlauf der Pandemie zeigte sich, dass diese kollektive Qualitit der
Arbeit mit dem Ubergang ins ,Homeoffice 5/7¢, also an allen Werktagen der
Woche, unter Druck gerit. Das wurde als Einbuf$e an sozialer Einbindung
wahrgenommen, woraus der Bedarf an flexibel zu handhabender, in jedem
Fall aber alternierender zeit- und ortsflexibler Arbeit mit temporérer Prisenz
im Betrieb und unter Kolleginnen und Kollegen erwuchs.

Betriebsvereinbarungen sind je nach Ausgestaltung mehr oder weniger
gut in der Lage, disruptiven Entwicklungen eine Rahmung zu geben. In der
Pandemie haben sich insbesondere jene bewihrt, die Standards vorgeben, in-
nerhalb derer gewisse Korridore an praktischer Umsetzung vorhanden sind.
Dies scheint eine Flexibilitit zu gewahrleisten, die auch auf unvorhersehbare
Situationen gemiinzt werden kann. Letztlich war mit dem Ruackgriff darauf
eine schnelle Krisenreaktion moglich.

Auf Dauer entsteht aus solchen Konstellationen (bzw. entstand bereits in
der betrieblichen Historie) selbst unter abweichenden Zielsetzungen eine
Kultur der Abstimmung und Umsetzung von Interessen, die sich als partizi-
pative Betriebsverfassung bezeichnen lasst. Diese vergisst nicht diejenigen Be-
schaftigten, die nicht mehr oder nur zeitweise im Betrieb sichtbar sind (wo-
bei darauf hinweisen ist, dass die Betriebe wiahrend der Pandemie auch
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Schutzmafinahmen ergriffen fir Mitarbeitende, die keine Moglichkeit hat-
ten, orts- und zeitflexibel zu arbeiten).

Ausdruck dessen, wenn auch nicht tberall leicht umzusetzen, waren das
Aufrechterhalten von Kontakten, das Vergewissern tiber die mentale Situati-
on und die Uberlegungen zur Riickkehr. Deutlich wurde, dass Erwerbsarbeit
in den einzelnen Betrieben mehr ist als eine kontraktgebundene Veranstal-
tung. Vielmehr handelt es ich um einen sozialen Zusammenhang, der per-
manent selbst herzustellen ist. Wann es dazu enggefithrter oder eher offener
Betriebsvereinbarungen bedarf, ist nicht zuletzt Ergebnis der Mitbestim-
mungshistorie vergangener Jahre.

Das fihrt zu der Frage: Was bleibt? Es zeichnen sich ambivalente Ent-
wicklungen ab, die insgesamt fiir eine Ausweitung orts- und zeitflexibler Ar-
beit sprechen. Einzelne Unternehmen setzen die von vielen Beschiftigten be-
furchtete Aufldsung traditioneller Biiroorganisation relativ zielstrebig durch
und schicken ihre Mitarbeitenden, flankiert von neuen Nutzungskonzepten
fur Arbeitsplatze, massenhaft ins Homeoffice. Andere Unternehmen lassen
den Beschaftigten die Wahl zwischen einem Gruppenraum, in dem man tem-
porir mit immer den gleichen Kolleginnen und Kollegen zusammenkommt,
und dem bei Prasenz singulir zufillig zugewiesenen Raum - ein Zugestind-
nis an eher kollektiv agierende Teams.

Die Unternehmen haben gemerkt, dass Arbeiten im Homeoffice ebenso
produktiv ist wie Arbeiten in Prisenz. Und auch die Beschiftigten haben in
der Pandemie Vor- wie Nachteile der orts- und zeitflexiblen Arbeit hautnah
erlebt, manche zum ersten Mal. Nach wie vor ist mit Zeitsouveranitat verse-
hene alternierende orts- und zeitflexible Erwerbsarbeit das Modell der Wahl.
Deutlich wurde, dass dem ein gutes Belastungsmanagement zur Seite gestellt
werden muss, das individuelle Gefahrdungen frihzeitig zu erkennen vermag,.

Erkennbar wird auch, dass mit dem — auch nur temporaren — Entgleiten
von Beschaftigten aus dem betrieblichen Umfeld die Fithrungsaufgabe eben-
so wenig verschwindet wie die Notwendigkeit der Beratung und Betreuung
durch die gewahlte Interessenvertretung.

In dieser Hinsicht sind tarifierte Betriebe mit guter Fihrungskultur und
ihren Betriebsratsgremien sicher nachhaltiger aufgestellt als Unternehmen,
wo der Interessenausgleich weder generell noch in einzelnen Themenfeldern
der Arbeitsorganisation gelingt. Angesichts der vermutlich auch als Experi-
mentierphase fiir orts- und zeitflexibles Arbeiten genutzten Erfahrungen
wihrend der Pandemie und des absehbaren Anstiegs dieser Arbeitsform durf-
ten sich Erstere aber hinsichtlich der Gestaltung durch Management und Be-
triebsrite ebenso wenig zuriicklehnen wie Letztere.

143



LITERATUR

Carstensen, Tanja / Matuschek, Ingo (2020):
Prozessorientierte Kollegialitat im Corona-Modus.

Praxiswissen Betriebsvereinbarungen. Diisseldorf.

www.mitbestimmung.de/html/prozessorientierte-
kollegialitat-im-15382.html (Abruf am 29.6.2023).

Carstensen, Tanja / Krause, Christoph /
Matuschek, Ingo / Kleemann, Frank / Mierich,
Sandra (2022): Entgrenzte Flexibilitdt im Home-
office: Neuordnungen der alltaglichen Arbeits-
praxis, der Geschlechterarrangements und der
Betriebsratsarbeit in der Corona-Krise. In:
Zeitschrift Arbeit, Bd. 31, H. 1-2, S.195-213.

Foucault, Michel (1992): Uberwachen und
Strafen — Die Geburt des Gefangnisses. Frankfurt
am Main.

Haipeter, Thomas / Lehndorff, Steffen (2004):
Atmende Betriebe, atemlose Beschéftigte:
Erfahrungen mit neuartigen Formen betrieblicher
Arbeitszeitregulierung. Berlin.

Hielscher, Volker (2006): Verflissigte Rhythmen.
Flexible Arbeitszeitstrukturen und soziale
Integration. Berlin.

Jahoda, Marie / Lazarsfeld, Paul Felix / Zeisel,
Hans (1933/1975): Die Arbeitslosen von
Marienthal. Ein soziographischer Versuch iiber
die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit.
Leipzig (1933) / Frankfurt am Main (1975).

144

Kratzer, Nick (2003): Arbeitskraft in Entgrenzung:
Grenzenlose Anforderungen, erweiterte Spiel-
raume, begrenzte Ressourcen. Berlin.

Mierich, Sandra (2020): Orts- und zeitflexibles
Arbeiten. Praxiswissen Betriebsvereinbarungen.
Diisseldorf. www.boeckler.de/fpdf/HBS-007827/
p_study_hbs_446.pdf (Abruf am 29.6.2023).

Nohl, Arndt-Michael (2017): Interview und
dokumentarische Methode. Anleitungen fiir die
Forschungspraxis. 5., aktualisierte und erweiterte
Auflage. Wiesbaden.

VoB, G. Giinter / Pongratz, Hans J. (1998): Der
Arbeitskraftunternehmer. Eine neue Grundform
der Ware Arbeitskraft? In: Kolner Zeitschrift fiir
Soziologie und Sozialpsychologie, H. 1, S. 131-158.

Informationen zur Arbeits-
gestaltung

www.baua.de (Die Website der Bundesanstalt
fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hélt
vielfaltige Informationen zur Arbeitsgestaltung
aus arbeitswissenschaftlicher Sicht bereit.)


http://www.mitbestimmung.de/html/prozessorientierte-kollegialitat-im-15382.html
http://www.mitbestimmung.de/html/prozessorientierte-kollegialitat-im-15382.html
http://www.boeckler.de/fpdf/HBS-007827/p_study_hbs_446.pdf
http://www.boeckler.de/fpdf/HBS-007827/p_study_hbs_446.pdf
http://www.baua.de

PRAXISWISSEN BETRIEBSVEREINBARUNGEN

Die Digitalisierung verandert unsere Arbeit. Technische und organisatori-
sche Aspekte greifen ineinander und wirken sich auf die Beschaftigten aus.
Die Mitbestimmungsakteure spielen eine entscheidende Rolle: Tagtaglich
gestalten sie vor Ort die digitale Transformation von Arbeit. ,,Praxiswissen
Betriebsvereinbarungen®, ein Arbeitsschwerpunkt des Instituts fir Mitbe-
stimmung und Unternehmensfihrung (I. M. U.) der Hans-Bockler-Stiftung,
unterstltzt sie dabei durch konkrete Beispiele aus der Praxis.

Mitbestimmung durch Praxiswissen gestalten

Digitale betriebliche Transformationsprozesse lassen sich mitbestimmt ge-
stalten. Dafiir gibt es kein Patentrezept, aber Beispiele, die dazu anregen, ei-
gene Vereinbarungen zu entwerfen — sei es zum Umgang mit digitalen Syste-
men oder zur Regelung zeit- und ortsflexiblen Arbeitens. Welche Themen
spielen bei dieser Ausgestaltung eine Rolle? Wie gehen Mitbestimmungs-
akteure die Digitalisierung konkret an? Was wird geregelt? Unser Ziel ist es,
betriebliche Regelungspraxis abzubilden, Gestaltungshinweise zu geben und
Handlungs- und Orientierungswissen bereitzustellen.

Nihere Informationen unter www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen

lhr seid die Experten - schickt uns eure Vereinbarungen

und profitiert voneinander!

Habt ihr eine gute Vereinbarung zum Thema Digitalisierung abgeschlossen?
Wir interessieren uns fiir die Geschichte und Fakten dahinter und freuen uns
tiber eure Zusendung, elektronisch oder per Post. Wir werten sie aus und
stellen euer wertvolles Wissen allgemein zur Verfiigung — vertraulich, ano-
nym und als Beitrag fiir eine mitbestimmte Arbeitswelt der Zukunft.

Macht mit und nehmt Kontakt mit uns auf!
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Damit orts- und zeitflexibles Arbeiten gelingt, miissen verschiedene Vorausset-
zungen erfullt sein. Von Bedeutung sind unter anderem flexible Arbeitsorganisa-
tion, kollegiale Abstimmungsprozesse, Flihrungsstil der Vorgesetzten und nicht
zuletzt Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Anhand der Auswertung von Praxis-
beispielen arbeitet diese Study die Erfahrungen von Betrieben mit dem sogenann-
ten Homeoffice wahrend der Corona-Pandemie auf. Es zeigt sich, dass mobiles
Arbeiten dauerhaft an Relevanz gewonnen hat.

WWW.BOECKLER.DE

ISBN 978-3-86593-403-1


http://www.boeckler.de

	Zusammenfassung
	1   Einleitung
	Teil I: 
Fallstudien
	2   Fallstudien Chemiebranche
	2.1 Fallstudie A: Chemische Produkte und Forschung
	2.2 Fallstudie B: Mess‑, Steuer- und Regelungstechnik
	2.3 Fallstudie C: Technologieunternehmen Health Care
	2.4 Fazit aus den Fallstudien Chemiebranche

	3   Fallstudien Dienstleistungsbranche
	3.1 Fallstudie D: Öffentliche Verwaltung
	3.2 Fallstudie E: Facility-Management
	3.3 Fallstudie F: Telekommunikationsdienstleister
	3.4 Fazit aus den Fallstudien Dienstleistungsbranche

	4   Fallstudien Gastgewerbe und ­Genussmittelbranche
	4.1 Fallstudie G: Gastgewerbe
	4.2 Fallstudie H: Genussmittel
	4.3 Fazit aus den Fallstudien Gastgewerbe und Genussmittelbranche

	5   Fallstudien Metall und Elektrobranche
	5.1 Fallstudie I: Kraftfahrzeughersteller
	5.2 Fallstudie J: Fahrzeugzulieferer
	5.3 Fazit aus den Fallstudien Metall- und Elektrobranche

	Teil II: 
Themen des orts- und zeitflexiblen ­Arbeitens
	6   Arbeitsorganisation im Homeoffice – ­Erfahrungen der Beschäftigten
	6.1 Arbeitszeit und Arbeitsort
	6.2 Technik und Ausstattung

	7   Orts- und zeitflexibles Arbeiten ­während der Corona-Pandemie
	7.1 Die ersten Wochen: Reaktionen und betriebliche Heraus­forderungen
	7.2 Arbeitsalltag in Zeiten der Pandemie

	Teil III: 
Handlungsbedarfe und Perspektiven
	8   Handlungsbedarfe und Wünsche im ­Homeoffice während der Pandemie
	8.1 Handlungsbedarfe und Wünsche der Beschäftigten
	8.2 Handlungsbedarfe und Wünsche der Betriebsräte
	8.3 Zukünftige Unterstützungsbedarfe

	9   Perspektiven für eine neue Normalität?
	9.1 Entwicklungsprognosen zu Arbeitsort und Arbeitszeit
	9.2 Ausblick: Wie die Pandemie das orts- und zeitflexible ­Arbeiten beeinflusst hat
	9.3 Fazit

	Literatur- und Internetverzeichnis
	Praxiswissen Betriebsvereinbarungen
	Tabelle 1
	Cluster Chemiebranche – Fallbetriebe im Überblick

	Tabelle 2
	Cluster Dienstleistungsbranche – Fallbetriebe im Überblick

	Tabelle 3
	Cluster Gastgewerbe und Genussmittelbranche – Fallbetriebe im Überblick

	Tabelle 4
	Cluster Metall- und Elektrobranche – Fallbetriebe im Überblick




